


Regionales Raumordnungsprogramm  
für den  

Landkreis Cuxhaven 
 

-Entwurf 2010- 
 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
1. Beschreibende Darstellung     
2. Zeichnerische Darstellung     
3. Begründung/Erläuterung     
4. Umweltbericht       



 
   

Beschreibende Darstellung 
Inhaltsverzeichnis 

 

 

 Seite 
1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landkreises  
1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 3 
1.2 Einbindung in die Metropolregion Hamburg und die Metropolregion  

Bremen - Oldenburg im Nordwesten 
3 

1.3 Entwicklung in den Verflechtungsbereichen Bremen und Bremerhaven 4 
1.4 Integrierte Entwicklung in der Küstenzone 5 
   
2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und 

Versorgungsstruktur 
 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 5 
2.2 Entwicklung der Zentralen Orte 8 
2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 9 
   
3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und 

Freiraumnutzungen 
 

3.1.1.1 Elemente und Funktionen des kreisweiten Freiraumverbundes 10 
3.1.1.2 Bodenschutz 11 
3.1.2 Natur und Landschaft 12 
3.1.3 Natura 2000 13 
3.1.4 Entwicklung der Großschutzgebiete 14 
3.2.1.1 Landwirtschaft 14 
3.2.1.2 Forstwirtschaft 15 
3.2.1.3 Fischerei 16 
3.2.2 Rohstoffgewinnung 16 
3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 17 
3.2.4.1 Wassermanagement und Wasserversorgung 18 
3.2.4.2 Küsten- und Hochwasserschutz 19 
   
4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen Infrastruktur und 

der raumstrukturellen Standortpotentiale 
 

4.1.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur 20 
4.1.1.2 Gewerbliche Wirtschaft und Logistik 21 
4.1.2.1 Schienenverkehr 22 
4.1.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr 23 
4.1.3 Straßenverkehr und Fahrradverkehr 24 
4.1.4 Schifffahrt, Häfen 25 
4.1.5 Luftverkehr 25 
4.2.1 Energie, allgemein 25 
4.2.2 Windenergie 26 
4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 28 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung für nachfolgenden Text: 

Fett gedruckt = Ziel der Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. 5, 2. 
Satz NROG. 

 2



   

1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen 
Entwicklung des Landkreises 

 

1.1  Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises  

   
01 
 

Raumordnung und Regionalplanung sollen die raumstrukturellen Voraussetzungen 
für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Landkreises schaffen. 
 
Dabei ist vor allem anzustreben: 
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in den Siedlungsbereichen des 

Landkreises 
- Dauerhafter Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Kreisgebiet 
- Nutzung und Stärkung der im Landkreis vorhandenen Raumstrukturen und 

Entwicklungspotentiale 
- Sicherung und Weiterentwicklung der naturräumlichen, regionalen, 

siedlungsstrukturellen und kulturellen Vielfalt 
- Förderung umwelt- und sozialverträglicher, wirtschaftlicher und technologischer 

Entwicklung. 
 

LROP 1.1.02 

02 
 

Im Landkreis ist unter Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
und der Wanderungsbewegungen bis zum Jahr 2020 von einer 
Bevölkerungsabnahme auf unter 190 000 Einwohner auszugehen.  
Hierbei ist zu erwarten, dass die Bevölkerungsentwicklung in Teilräumen des 
Landkreises unterschiedlich verlaufen wird. 
 

LROP 1.1.03 

03 Durch eine nachhaltige räumliche Entwicklung soll eine hohe Lebensqualität auch 
für kommende Generationen gewährleistet werden.  
Einer Abwanderung der Bevölkerung soll entgegen gewirkt werden. 
Bei allen Planungen sind die Auswirkungen des demografischen Wandels zu 
berücksichtigen. 
 

 

04 Neben der qualitativen Verbesserung der Infrastruktur kommt im Landkreis 
auf Grund der Strukturschwäche der Schaffung notwendiger zusätzlicher 
Infrastruktur eine besondere Bedeutung zu. 
 

LROP 1.1.06 

05 Die wirtschaftliche Entwicklung soll auf eine Innovationsförderung und die 
Erschließung von Kompetenzfeldern zielen. Die Bereitstellung von 
Gewerbeflächenangeboten soll in interkommunaler Zusammenarbeit erfolgen. Kleine 
und mittlere Unternehmen sind besonders zu fördern. 
Ein Wachstum soll sich aus den regionsspezifischen Entwicklungspotentialen und 
Kompetenzfelder ergeben. 
 

LROP 1.1.07 

06 Bei allen Entwicklungen und Planungen sind die Folgen für das Klima zu 
berücksichtigen. Die Bauleitplanung soll ein energiesparendes Bauen und Planen 
ermöglichen. 

 

   

 
1.2 Einbindung in die Metropolregion Hamburg und die 

Metropolregion Bremen - Oldenburg im Nordwesten 

 

   
01 Der Landkreis Cuxhaven ist aufgrund seiner funktionalen Bipolarität Mitglied zweier 

Metropolregionen. Er gehört demgemäß sowohl den Planungsräumen und 
Fördergebieten der Metropolregion Hamburg als auch der Metropolregion Bremen-

LROP 1.2.05 
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Oldenburg an. Als Mitglied beider Metropolregionen unterstützt der Landkreis alle 
Bemühungen zur Stärkung von Wirtschaft und Infrastruktur innerhalb dieser 
Verflechtungsbereiche bei gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer Belange und 
dem Erhalt der Lebensqualität. Darüber hinaus nutzt der Landkreis zielgerichtet die 
beiden Metropolregionen für ein überregionales Standortmarketing der Region. 
Schwerpunkte der Mitwirkung des Landkreises in der Metropolregion Hamburg sind: 
- Stärkung der „Internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion“ mit 

Projekten aus den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, maritime 
Wirtschaft, Logistik und Ernährungswirtschaft sowie Kultur einschließlich 
Marketing 

- Daseinsvorsorge, insbesondere im Bereich von interkommunalen Lösungen bei 
der technischen Infrastruktur und ÖPNV-Verknüpfungsmaßnahmen. 

- Raumstruktur und Flächenmanagement mit Projekten in den Bereichen Siedlungs- 
und Gebietsentwicklung sowie Naturhaushalt.  

 
 

02 Die in dem Staatsvertrag am 05.05.2009 zwischen dem Land Niedersachsen und der 
Freien Hansestadt Bremen getroffenen Vereinbarung zur grenzüberschreitenden 
Raumordnung und Landesentwicklung soll aktiv unterstützt werden.  
Schwerpunkte der Mitwirkung des Landkreises in der Metropolregion Bremen-
Oldenburg ist die Stärkung der Branchen Agrar- und Ernähungswirtschaft, 
Automobilindustrie, Energiewirtschaft, Luft und Raumfahrt, Logistik und maritime 
Wirtschaft, Umwelt und Klima sowie Wissenschaft. 
 

 

   

 
1.3 Entwicklung in den Verflechtungsbereichen Bremen 

und Bremerhaven 

 

   
01 Seit 2003 gehört der Landkreis Cuxhaven dem Regionalforum Bremerhaven als 

Folgekooperation der „Arbeitsgemeinschaft Unterweser“ an. Im Forum sind die 
Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch, die Stadt Bremerhaven sowie weitere 12 
Kommunen (Stadt Nordenham, Langen, Cuxhaven, Gemeinden Loxstedt, Schiffdorf, 
Land-Wursten, Bederkesa, Beverstedt, Butjadingen, Hadeln, Hagen und Nordholz) 
aus der Region beteiligt.  
Schwerpunkt der Mitwirkung des Landkreises Cuxhaven ist es, die Zusammenarbeit 
der Beteiligten mit der Zielsetzung der Entwicklung und Stärkung des Gesamtraumes 
insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr, Tourismus, Naherholung und 
Natur, Gesundheit, Soziales und Jugend sowie Schule und Kultur fortzusetzen.  
Hierbei sind insbesondere folgende Aufgaben von Bedeutung: 
- Gegenseitige Unterrichtung über Maßnahmen mit Bezug zum Gesamtraum 

„Unterweser“ 
- Grenzübergreifende Absicherung konzeptioneller Entwicklungen 
- Abstimmung kommunaler Fachplanungen und Konzepte mit Bedeutung für die 

Gesamtregion 
- Durchführung einer „Unterweserkonferenz“, die die Interessen der Region 

formuliert und öffentlichkeitswirksam einfordert. 
 

LROP 1.3.02 

02 Innerhalb des Landkreises Cuxhaven bestehen, im aktuellen räumlichen Zuschnitt, 
seit 2007 vier teilregionale kommunale Zusammenschlüsse (Hadler Region, 
Wesermünde Nord, Wesermünde Süd, Kehdingen-Oste) die sich im Zuge des 
LEADER-Prozesses zusammengefunden haben. LEADER ist Teil des 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum „PROFIL 2007-2013“, Programm 
zur Förderung im ländlichen Raum in Niedersachsen und Bremen. 
Zielsetzung des Landkreises Cuxhaven im Rahmen seiner Mitwirkung ist die 
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Unterstützung der Bündelung dortiger lokaler Ressourcen und endogener Potenziale 
sowie deren Profilierung als Beitrag zur weiteren Entwicklung und Stärkung des 
Ländlichen Raumes. Konkrete Zielsetzungen umfassen: 
- Bündelung isolierter Entwicklungsansätze zur Erzielen von Synergieeffekten 
- Erprobung neuartiger Ansätze durch Stärkung der regionalen 

Handlungskompetenz 
- Integration der Bevölkerung in den Prozess der Regionalentwicklung 
- Zusammenarbeit über Verwaltungsgrenzen hinweg. 
 

   

 
1.4 Integrierte Entwicklung in der Küstenzone 

 

   
01 Die Küstenzone ist nachhaltig zu entwickeln. Nutzungskonflikte in der Planung 

sollen vermieden und bestehende Nutzungskonflikte minimiert werden. Die 
Küste ist vor Schäden durch Sturmfluten und Landverlust zu schützen und im 
Einklang mit ökologischen und touristischen Belangen zu entwickeln.  
 

LROP 1.4.02 

02 Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer als Weltnaturerbe ist zu 
erhalten und zu entwickeln. Hier sollen touristische Nutzungen gesichert und 
nachhaltig weiter entwickelt werden.  
 

LROP 1.4.04 

03 Durch das Mittel des integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) sind frühzeitig 
Nutzungskonflikte in der Deich- bzw. Küstenzone zu vermeiden. Maßnahmen, die 
das Schutzniveau der Küstenschutzanlagen gefährden können, sind zu 
unterlassen. Insbesondere sind Anlagen wasserseitig des Deiches so anzulegen 
oder zu errichten, dass von ihnen keine Gefährdung des Deiches ausgehen kann 
und Gefährdungen der Nutzer bei Hochwasserlagen ausgeschlossen sind. 
 

LROP 1.4.03 

04 Die Fahrwässer und Häfen sind für den Schiffsverkehr zu sichern. Hierbei sind 
die Belange des Hochwasser- sowie des Küsten- und Deichschutzes vorrangig zu 
beachten. 
 

LROP 1.4.11 

05 Die zu erwartenden Klimaänderungen werden sich auf den Küstenschutz 
gravierender auswirken, als dieses die bisherigen Ansätze zu Vorsorgemaßnahmen 
und –planungen hergeben.  
Der Landkreis Cuxhaven muss daher in Anbetracht seiner langen Hauptdeichlinie an 
Weser, Elbe und Nordsee frühzeitig bemüht sein, Expertenwissen abzufragen, 
identifizierte Schwachpunkte in seiner Deichlinie oder ein Unterbestick kurzfristig 
beheben zu lassen und neue oder alternative Küstenschutzstrategien gemäß dem 
Stand der Wissenschaft anzuwenden. 
 

LROP 1.4.12 

   

2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- 
und Versorgungsstruktur 

 

 
2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

 

   
01 Unter dem Gesichtspunkt des Freiraumschutzes und der demografischen 

Entwicklung soll das bauliche und wirtschaftliche Geschehen im Planungsraum 
vorrangig auf der Grundlage des zentralörtlichen Systems sowie auf die 
Einzugsbereiche des schienengebundenen ÖPNV ausgerichtet werden. 
 

LROP 2.1.02 
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02 Der Landkreis wird unverwechselbar durch das vielfältige Erscheinungsbild der 
Gemeinden geprägt. 
Die weitere Entwicklung der Dörfer hat sich unter dem Gesichtspunkt zu gestalten, 
dass historisch gewachsenes möglichst bewahrt und gleichzeitig dem 
Funktionswandel ländlicher Siedlungen und der demografischen Entwicklung 
Rechnung getragen wird. Notwendig sind deshalb auf die Situation der jeweiligen 
Gemeinde bezogene Konzeptionen und Maßnahmen. Als Instrumente sollen neben 
der Bauleitplanung und städtebaulichen Entwicklungskonzepten u. a. 
Städtebauförderungsprogramme, Dorferneuerungsprogramme und Flurneuordnungs- 
verfahren dienen. 
Ortsprägende Gebäude, Grün- und Freiflächen sowie Straßenräume und Plätze 
sind als Beitrag zur Baukultur und im Interesse der Identifikation mit dem Ort 
modernen Wohnverhältnissen anzupassen und dadurch zu erhalten. 
 

LROP 2.1.01 

03 Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Dorfentwicklung so zu lenken, dass 
landwirtschaftliche Betriebe vor heranrückender Wohnbebauung geschützt und 
in ihrer Entwicklung nicht behindert werden. 
 

LROP 2.1.01 

04 Die Siedlungsentwicklung in den Städten und Gemeinden soll sich umwelt-, 
funktions- und bedarfsgerecht vollziehen und der demografischen Entwicklung sowie 
einer nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen. 
 

LROP 2.1.01 

05 Bei der gemeindlichen Entwicklung ist der Zersiedlung der Landschaft 
entgegenzuwirken. Aus ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen ist die 
Siedlungsentwicklung an vorhandenen Siedlungsbereichen auszurichten. 
Siedlungstätigkeit in bisher unberührten Räumen ist zu vermeiden. Neue 
Baugebiete sind vorrangig durch Auffüllen der Ortslagen zu schaffen. 
Leerstand in der bebauten Ortslage ist durch Umnutzung/Neubau zu beseitigen. 
 

LROP 2.1.01 

06 Als Standorte für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten werden 
festgelegt:  
Bad Bederkesa, Beverstedt, Cadenberge, Cuxhaven, Dorum, Hagen, 
Hechthausen, Hemmoor, Lamstedt, Langen, Loxstedt, Nordholz, Otterndorf 
und Schiffdorf. 
In diesen Standorten soll für ein umfangreiches Angebot an Wohnungen und 
Bauland gesorgt werden, d. h., das Angebot sollte im angemessenen Umfang 
über die erkennbare Nachfrage hinausgehen, um damit die Attraktivität dieser 
Standorte zu steigern und die zentralen Einrichtungen nachhaltig zu sichern. 
 

LROP 2.1.04 

07 Ansonsten soll sich die Siedlungsentwicklung nur auf den Rahmen der 
sogenannten Eigenentwicklung bezogen vollziehen. Der Träger der 
Bauleitplanung legt im Einvernehmen mit dem Landkreis als untere 
Landesplanungsbehörde den Umfang der Eigenentwicklung fest; hierbei sind 
insbesondere die demografische Entwicklung, die vorhandene Infrastruktur 
und Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen 
 

 

08 Als Standorte für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten werden 
festgelegt:  
Bad Bederkesa, Beverstedt, Cadenberge, Cuxhaven, Dorum, Hagen/Bramstedt, 
Hemmoor,  Lamstedt, Langen, Loxstedt, Nordholz, Otterndorf und Schiffdorf. 
In diesen Standorten soll ein umfangreiches, möglichst vielfältiges Angebot an 
Arbeitsstätten vorhanden sein, d. h., dass in den Standorten ein 
Arbeitsplatzangebot vorhanden sein soll, das überörtliche Ausstrahlung 
entfaltet, um damit Impulse für eine Belebung des Arbeitsmarktes zu geben. 
 

LROP 2.1.04 

09 In der Bauleitplanung der Gemeinden ist bei der Ausweisung von Flächen mit  
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Arbeitsplatzeinsatz entsprechender Wohnbedarf einzuplanen. Eine funktional 
sinnvolle Zuordnung zu den Wohngebieten ist anzustreben; Aspekte der 
Verkehrsvermeidung sollten dabei bedacht werden. 
 

10 Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus werden 
festgelegt: 
Die Stadt Cuxhaven mit dem Zentrum, Döse, Duhnen, Sahlenburg und 
Altenbruch, die Gemeinde Nordholz mit Spieka-Neufeld und Cappel-Neufeld, 
die Samtgemeinde Land Wursten mit Dorum, Wremen, Dorumer Neufeld und 
Midlum, die Samtgemeinde Hagen mit Sandstedt, Rechtenfleth, Wulsbüttel und 
Hagen, sowie die Standorte Otterndorf, Wingst, Bad Bederkesa und 
Hechthausen. 
In diesen Standorten sollen touristische Einrichtungen besonders gesichert, 
räumlich konzentriert und entwickelt werden. 
 

LROP 2.1.04 

11 Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung werden 
festgelegt: 
Die Stadt Cuxhaven mit dem Zentrum, Döse, Duhnen, Sahlenburg, Altenbruch, 
Berensch, Oxstedt, Holte-Spangen, Lüdingworth, Stickenbüttel und Altenwalde, 
die Gemeinde Nordholz mit Spieka-Neufeld, Cappel-Neufeld, Nordholz und 
Spieka, die Stadt Langen mit Sievern und Neuenwalde, die Samtgemeinde Am 
Dobrock mit Wingst, Neuhaus, Belum, Geversdorf und Oberndorf, die 
Samtgemeinde Hemmoor mit Hemmoor, Osten und Hechthausen, die 
Samtgemeinde Bederkesa mit Bad Bederkesa, Ringstedt, Flögeln und Elmlohe, 
die Samtgemeinde Beverstedt mit Beverstedt, Frelsdorf und Hollen, die 
Samtgemeinde Hagen mit Hagen, Sandstedt, Rechtenfleth und Wulsbüttel, die 
Samtgemeinde Land Wursten mit Dorum, Wremen, Misselwarden, 
Padingbüttel, Midlum und Dorumer Neufeld, die Samtgemeinde Sietland mit 
Ihlienworth und Wanna, die Gemeinde Loxstedt mit Stotel und Dedesdorf, 
sowie die Standorte Spaden, Otterndorf und Lamstedt. 
In diesen Standorten soll die natürliche Eignung der umgebenden Landschaft 
für Erholung und Freizeit, die Umweltqualität, die Ausstattung mit 
Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot gesichert und entwickelt 
werden. 
 

LROP 2.1.04 

12 In der Gemeinde Nordholz ist ein Vorbehaltsgebiet Lärmbereich in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. In diesem Gebiet ist sicherzustellen, dass 
der Abstand zwischen dem Flughafen und der Wohnbebauung sowie sonstigen 
lärmempfindlichen Einrichtungen und Nutzungen nicht geringer wird. 
Insbesondere ein Heranrücken der Wohnbebauung an den Flughafen ist zu 
unterlassen. 
 

LROP 2.1.07 

13 In der Stadt Cuxhaven ist im Landes-Raumordnungsprogramm unter 02.01.2009 ein 
Vorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen festgelegt; dieses Gebiet 
ist in der zeichnerischen Darstellung näher festgelegt. In diesem Vorranggebiet 
sind nur Planungen und Maßnahmen zulässig, die mit der Ansiedlung 
hafenorientierter Betriebe vereinbar sind. 
Darüber hinaus sind in der zeichnerischen Darstellung in Langen, Loxstedt, Nordholz 
und Schiffdorf Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe festgelegt. In diesen 
Vorranggebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
mit dieser Vorrangfestlegung vereinbar sein. 
 

LROP 2.1.09 
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2.2 Entwicklung der Zentralen Orte 
   
01 Im Landes-Raumordnungsprogramm ist unter 2.2.04 bestimmt, dass Hamburg, 

Hamburg-Harburg, Bremen und Bremerhaven für das niedersächsische Umland 
oberzentrale Bedeutung haben.  
Für den Landkreis Cuxhaven nehmen diese Zentren oberzentrale Funktionen wahr.  
In diesen Oberzentren sind die zentralen Einrichtungen des spezialisierten 
höheren Bedarfs bereitzustellen. Die Verflechtungen mit diesen Oberzentren 
sind auszubauen.  
 

LROP 2.2.04 
 
 
 
LROP 2.2.03 

02 Neben diesen Oberzentren haben die im Landes-Raumordnungsprogramm unter 
2.2.05 festgelegten Mittelzentren Cuxhaven und Hemmoor mittelzentrale Bedeutung 
für den Planungsraum. 
Aufgrund der Größe, der Struktur und der Lage im Raum haben das Oberzentrum 
Bremerhaven und das Mittelzentrum Cuxhaven eine herausragende Funktion im 
Planungsraum.  
Daneben haben auch die Mittelzentren Stade, Bremervörde und Osterholz-
Scharmbeck mittelzentrale Bedeutung für einige Gemeinden des Landkreises 
Cuxhaven.  
In den Mittelzentren sind die zentralen Einrichtungen und Angebote des 
gehobenen Bedarf bereitzustellen. 
Im Mittelzentrum Cuxhaven ist die Konzentration der zentralen Einrichtungen 
zu erhalten und im Interesse der Kreisentwicklung auszubauen. 
Im Mittelzentrum Hemmoor ist der vorhandene Ansatz der zentralörtlichen 
Einrichtungen zu sichern und zu entwickeln. 
 

LROP 2.2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
LROP 2.2.03 

03 Neben den Mittelzentren Cuxhaven und Hemmoor nehmen folgende Standorte 
im Planungsraum die Funktion eines Grundzentrums wahr: Bad Bederkesa, 
Beverstedt, Cadenberge, Dorum, Hagen, Ihlienworth, Lamstedt, Langen, 
Loxstedt, Nordholz, Otterndorf und Schiffdorf. 
Die Standorte sind in der zeichnerischen Darstellung räumlich als zentrale 
Siedlungsgebiete festgelegt. Die Standorte und Ansiedlungen der zentralörtlichen 
Einrichtungen sollen einen räumlichen Zusammenhang bilden um vielfältige 
Standort- und Wachstumsvorteile zu nutzen. 
In den Grundzentren sind die zentralen Einrichtungen und Angebote für den 
allgemeinen täglichen Grundbedarf bereitzustellen; sie haben einen auf das 
Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet ausgerichteten Versorgungsauftrag für 
die allgemeine tägliche Grundversorgung zu erfüllen. Mittel- und langfristig ist 
die infrastrukturelle Grundausstattung unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels und der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Planungsraumes sicherzustellen. 
 

LROP 2.2.01 
 
 
 
LROP 2.2.02 
 
 
 
LROP 2.2.03 

04 Die Grundzentren Langen und Otterndorf nehmen mittelzentrale 
Teilfunktionen in den Bereichen Verwaltung, Justiz und Gesundheitswesen im 
Planungsraum wahr.  
 

LROP 2.2.01 

05 Der Bereich Spaden, unmittelbar östlich der A 27 und nördlich der K 63, nimmt 
hinsichtlich des großflächigen Einzelhandels eine herausragende Funktion 
wahr. 
 

 

06 Das Grundzentrum Lamstedt nimmt mittelzentrale Teilfunktionen für das 
Segment großflächiger Möbeleinzelhandel wahr. 
 

LROP 2.2.01 

07 Außerhalb der Zentralen Orte sind Einrichtungen und Angebote zur 
wohnortbezogenen Nahversorgung zu sichern und zu entwickeln; sie sind auf 
den örtlichen Bedarf auszurichten. 
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Die Gemeinde Hechthausen nimmt aufgrund der Einwohnerzahl, der 
zentralörtlichen Einrichtungen und der Lage an der Bahnstrecke Cuxhaven-
Stade eine besondere Stellung ein, die über das Angebot der wohnortbezogenen 
Nahversorgung hinausgeht. 
 

   

 
2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 

 

   
01 Angebote der Daseinsvorsorge und die Versorgungsstrukturen sollen im 

Planungsraum in ausreichendem Umfang und ausreichender Qualität bereitgestellt 
werden.  
Dazu sollen alle Gemeinden für ihre Bevölkerung ein zeitgemäßes Angebot an 
Einrichtungen für den allgemeinen täglichen Grundbedarf möglichst ortsnah in 
zumutbarer Entfernung vorhalten. 
Die Angebote sollen die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung 
und die sich abzeichnenden Veränderungen in der demografischen Entwicklung 
berücksichtigen. 
 

LROP 2.3.01 

02 Einzelhandelsgroßprojekte sind nur in den Zentralen Orten zulässig.  
 

LROP 2.3.03 

03 Die Verkaufsfläche und das Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten 
müssen dem Versorgungsauftrag und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen 
Zentralen Ortes entsprechen (Kongruenzgebot). Nach dem Kongruenzgebot ist 
zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem zentralörtlichem 
Auftrag der Gemeinde entspricht. 
Ein Verstoß gegen das Kongruenzgebot besteht, wenn der Einzugsbereich eines 
Einzelhandelsgroßprojektes den Verflechtungsbereich der Ansiedlungsgemeinde 
wesentlich überschreitet. 
 

LROP 2.3.03 

04 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungs- 
gebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig (Konzentrationsgebot).  
 
Das Konzentrationsgebot ist erfüllt, wenn sich der Standort eines 
Einzelhandelsgroßprojektes innerhalb des in der zeichnerischen Darstellung 
ausgewiesenen zentralen Siedlungsgebietes befindet. 
 

LROP 2.3.03 

05 Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant 
sind, sind nur innerhalb städtebaulich integrierter Lagen zulässig (Integrations- 
gebot).  
Hierdurch soll eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen Siedlungs- und 
Versorgungsstrukturen sichergestellt werden. 
 

LROP 2.3.03 

06 Neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kernsortimen- 
ten sind auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich 
gut erreichbaren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des 
Zentralen Ortes zulässig, 
a) wenn die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsortimente nicht 

mehr als 10 % der Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 m² beträgt 
oder  

b) wenn sich aus einem verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzept die 
Raumverträglichkeit eines größeren Randsortiments ergibt und 
sichergestellt wird, dass der als raumordnungsverträglich zugelassene 
Umfang der Verkaufsfläche für das innenstadtrelevante Randsortiment auf 
das geprüfte Einzelhandelsgroßprojekt beschränkt bleibt. 

LROP 2.3.03 
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Nicht innenstadtrelevant sind Kernsortimente, die aufgrund des Flächen- oder 
Transportbedarfs üblicherweise nicht im Zentrum angesiedelt werden und dort auch 
die städtebaulichen Strukturen stören können; hierzu gehören z. B. Gartencenter, 
Möbel-, Bau- und Heimwerkermärkte. 
 

07 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind interkommunal abzustimmen 
(Abstimmungsgebot).  
Hierzu ist die Erstellung von Einzelhandelskonzepten sinnvoll. 
 

LROP 2.3.03 

08 Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 
Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte 
sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue 
Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden 
(Beeinträchtigungsverbot). 
 

LROP 2.3.03 

09 Hersteller-Direktverkaufszentren sind Einzelhandelsgroßprojekte und 
aufgrund ihrer besonderen Ausprägung und Funktion nur zulässig, wenn sie 
den Anforderungen der vorgenannten Ziffern 4 bis 8 entsprechen und die 
verkehrliche Anbindung ausreichend gesichert ist. 
In Grundzentren sind Hersteller-Direktverkaufszentren nicht zulässig. 
 

LROP 2.3.03 

10 Das Grundzentrum Lamstedt ist Standort für großflächigen Möbeleinzelhandel, 
der über den Einzugsbereich des Grundzentrums hinausgeht. Dabei ist durch 
Bauleitplanung auszuschließen, dass der großflächige Möbeleinzelhandel 
zusammen mit weiteren Einzelhandelsbetrieben die Sogwirkungen eines 
Einkaufszentrums entfalten kann. 
 

LROP 2.3.03 

11 Bei den Nachbargemeinden des Oberzentrums Bremerhaven ist die enge 
Verflechtung zum Oberzentrum zu berücksichtigen. 
Im Bereich Spaden an der Autobahnabfahrt ist das vorhandene 
Einkaufszentrum zu sichern.  
 

 

   

3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 
Freiraumstrukturen und Freiraumnutzungen 

 

 
3.1.1.1 Elemente und Funktionen des kreisweiten  
            Freiraumverbundes 

 

   
01 Die nicht durch Siedlungs- und Verkehrsflächen, sondern durch Wälder, Gebüsche 

und Kleingehölze, Meeresküsten, Binnengewässer, gehölzfreie Biotope der Sümpfe, 
Niedermoore und Ufer, Hoch- und Übergangsmoore, Heiden und Magerrasen, 
Ruderalfluren, Grünländer und Äcker geprägten Freiräume sollen zur Erfüllung ihrer 
vielfältigen Funktionen, insbesondere bei der Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, dem Erhalt der Kulturlandschaften, der landschaftsgebundenen 
Erholung sowie der Land- und Forstwirtschaft erhalten werden. 
 

LROP 3.1.1.01 

02 Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsentwicklung, 
den Ausbau von Verkehrswegen und Infrastruktureinrichtungen ist zu 
minimieren. Die regional bedeutsamen Freiräume sollen als Zielraum für 
naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen genutzt werden. 
 

LROP 3.1.1.02 

03 Siedlungsnahe Freiräume mit besonderen ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Funktionen, insbesondere für die großräumige ökologische Vernetzung, 

LROP 3.1.1.03 
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als klimaökologisch bedeutsamer Freiraum, zur ortsübergreifenden Gliederung 
des Siedlungsraums sowie zur wohnungs- und siedlungsnahen Erholung sind zu 
sichern und zu entwickeln. 

   
04 Die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Ortslagen soll durch gliedernde 

regionale Freiräume gesichert und weiter entwickelt werden. Die Ortslagen 
sollen mit landschaftstypischen Eingrünungen versehen werden; eine 
ausreichende Durchgrünung der bebauten Bereiche der Ortslagen soll gesichert 
und entwickelt werden. Insbesondere sind Bach- und Flussniederungen in 
Ortslagen von Bebauung freizuhalten. 
 

 

   

 
3.1.1.2 Bodenschutz 

 

   
01 Dem Schutz des Bodens ist bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im 

Interesse einer nachhaltigen Entwicklung eine hohe Priorität einzuräumen. Böden 
sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und zur Erhaltung ihrer natürlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit gesichert, 
entwickelt und wiederhergestellt werden. Im Vordergrund stehen dabei die 
Regelungsfunktion, die Lebensraumfunktion, die Produktionsfunktion und die 
Archivfunktion der Böden. Die Nutzungsarten und -intensitäten sollen an die 
Eigenschaften der Böden angepasst werden. 
 

LROP 3.1.1.04 

02 Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem Grundsatz des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden entsprechen.  
Der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist auch durch 
eine entsprechende Bauleitplanung sicherzustellen. Die Schließung von 
Baulücken hat grundsätzlich Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete im 
Außenbereich. 
 

 

03 Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen in besonderem Maße erfüllen, 
insbesondere Böden mit einer hohen Lebensraumfunktion, sollen erhalten und vor 
Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung geschützt werden. 
 

 

04 Im Bereich der Marsch sind die Beete und Beetstrukturen mit ihrer 
kulturhistorischen Bedeutung, auf der Geest die Geestkanten und -stufen als 
geomorphologische Besonderheit, die Plaggeneschböden mit ihrer 
kulturhistorischen Bedeutung und die Dünen als Extremstandorte soweit wie 
möglich zu erhalten. Die jeweilige Nutzung soll die besonderen Werte bewahren. 
 

 

05 Die Emission von Säurebildnern ist soweit wie möglich zu vermeiden bzw. zu 
vermindern. Jede Art der Bodennutzung muss Rücksicht auf die vielfach 
geringe Pufferkapazität nehmen, insbesondere im Bereich der Geest. Schäden 
an anderen Schutzgütern, insbesondere am Grundwasser, sind zu vermeiden. 
 

 

06 Der Verdichtungsempfindlichkeit der Böden ist bei der Bewirtschaftung Rechnung 
zu tragen. Die Grünlandnutzung ist zu sichern und zu entwickeln. 
Der Grünlandumbruch ist auf den Vorranggebieten für 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung zu unterlassen. 
 

 

07 Auf den Nieder- und Hochmoorböden ist der Zersetzungs- und 
Sackungsempfindlichkeit der Böden bei der Bewirtschaftung Rechnung zu tragen. 
Neben der Grünlandnutzung steht hier die natürliche Entwicklung im Vordergrund. 
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08 Zur Verhinderung von Erosion, insbesondere durch Wind, sollen bei diesbezüglich 
empfindlichen Böden Hecken und Feldgehölze angelegt werden. Der Erhaltung und 
Neuanlage von Wald ist in diesem Zusammenhang ein hoher Stellenwert 
beizumessen. 
 
 
 

 

   

 
 
3.1.2 Natur und Landschaft 

 

   
01 Natur und Landschaft sollen in den besiedelten und unbesiedelten Bereichen des 

Landkreises Cuxhaven so geschützt, gepflegt und entwickelt werden, dass die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nachhaltig gesichert ist. Die Nutzbarkeit der 
Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft sollen als Lebensgrundlage des Menschen und als 
Voraussetzung für seine Erholung dauerhaft gesichert werden. Für den 
Naturhaushalt, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft wertvolle Gebiete und Objekte, Landschaftsbestandteile 
und Lebensräume sind zu erhalten und zu entwickeln. 
 

LROP 3.1.2.01 

02 Die naturräumliche Gliederung des Landkreises Cuxhaven bildet mit ihrem hohen 
Naturpotenzial sowie ihrer landschaftlichen Strukturvielfalt die Grundlage für die 
Sicherung und Weiterentwicklung von Natur und Landschaft. Die naturräumlichen 
Gegebenheiten sollen gesichert und entwickelt und bei allen Planungen 
weitestgehend Berücksichtigung finden. 
 

LROP 3.1.2.02 

03 Die naturnahen und bedingt naturnahen Wälder, Gebüsche und Kleingehölze, 
die Küsten mit ihren Watten, Prielen, Salzwiesen und Röhrichten, die durch 
Grünland geprägten Marschen und Niederungen mit ihren Bach-, Fluss-, 
Graben- und Kanalsystemen, die naturnahen und bedingt naturnahen 
Stillgewässer, die Sümpfe, Niedermoore und Ufer, die Hoch- und 
Übergangsmoore sowie die Heiden und Magerrasen sind als besonders wertvolle 
Gebiete für Natur und Landschaft durch die Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen, ggf. durch naturschutzrechtliche Sicherung und – 
soweit erforderlich – durch Optimierung und Pflege zu erhalten und zu 
entwickeln, ggf. auch wieder herzustellen bzw. neu zu schaffen. 
Landschaftstypische Gehölzbestände innerhalb der besiedelten Bereiche und im 
Übergangsbereich zur Freien Landschaft sind ebenfalls zu erhalten und zu 
entwickeln, ggf. auch wieder herzustellen bzw. neu zu schaffen. 
 

 

04 Zur nachhaltigen Sicherung von Pflanzen- und Tierarten in jeweils 
überlebensfähigen Populationsgrößen sind für die jeweiligen Pflanzen- und 
Tiergemeinschaften entsprechende Lebensräume als Kerngebiete in 
ausreichender Zahl und Größe langfristig zu sichern und zu entwickeln. Von 
besonderer Bedeutung als zu erhaltende und zu entwickelnde Verbundelemente 
und -strukturen sind die Bäche und Flüsse einschließlich ihrer Auen, die 
Graben- und Kanalsysteme der Grünlandgebiete, die Hoch- und 
Übergangsmoore, die Heiden und Magerrasen sowie die Wälder, Gebüsche und 
Kleingehölze. In einem Biotopverbundsystem sollen wertvolle, insbesondere 
akut in ihrem Bestand bedrohte Lebensräume erhalten, geschützt und 
entwickelt sowie untereinander durch extensive Flächen verbunden werden. 
 

LROP 3.1.2.02 

05 Kleinflächige und linienförmige Biotope in land- und forstwirtschaftlich LROP 3.1.2.02 
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genutzten Bereichen der Landschaft sind als Lebensraum für Pflanzen und 
Tierarten und deren Lebensgemeinschaften, aufgrund ihrer Bedeutung für das 
Landschaftsbild und als Elemente und Strukturen des Biotopverbundsystems zu 
erhalten und zu entwickeln. Hierzu sind Feldgehölze, Baumreihen und -gruppen, 
Wall- und Feldhecken, Gewässer- und Ackerrandstreifen, Feldraine, Ruderalfluren, 
Brachflächen sowie sonstige Sukzessionsflächen und -säume, Graben und 
Kanalsysteme in den Marschen und Niederungen sowie Stillgewässer und Tümpel zu 
rechnen. 
 

06 In gestörten oder geschädigten Bereichen von Natur und Landschaft soll durch 
Entwicklungsmaßnahmen die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes verbessert 
werden. In Gebieten mit nicht naturbedingter Armut an Arten und Biotopen sollen 
naturnahe Biotope hergestellt und erhalten werden. Hierzu zählen beispielsweise 
ausgeräumte Ackerbereiche auf der Geest und großflächige maschinelle 
Torfabbaubereiche. 
 

LROP 3.1.2.03 

07 Für den Naturschutz wertvolle Gebiete mit herausragender Bedeutung sind in der 
Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Natur und Landschaft dargestellt. In 
diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. 
 

LROP 3.1.2.05 

08 Für den Naturschutz wertvolle Gebiete mit besonderer Bedeutung sind in der 
Zeichnerischen Darstellung als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft dargestellt. 
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt 
werden, dass diese Gebiete und ihre Randbereiche in ihrer Eignung und 
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 
 

LROP 3.1.2.05 

09 Grünlandgebiete mit herausragender Bedeutung für den Naturschutz und die 
Landschaftspflege sind in der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung dargestellt. In diesen Gebieten 
müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. Dies bedeutet insbesondere, dass 
ein Grünlandumbruch hier zu unterlassen ist. 
 

LROP 3.1.2.05 

   

 
3.1.3 Natura 2000 

 

   
01 Aufgrund ihrer internationalen Bedeutung sind die Gebiete des europäischen 

ökologischen Netzes „Natura 2000“ entsprechend den jeweiligen 
Erhaltungszielen zu sichern. 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind nur unter den 
Voraussetzungen des § 34 c Nieders. Naturschutzgesetzes zulässig. Zu den 
Gebieten des ökologischen Netzes „Natura 2000“ gehören im Landkreis Cuxhaven 
die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-Gebiete) und 
die Europäischen Vogelschutzgebiete. 
 

LROP 3.1.3.01 
 
 
LROP 3.1.3.02 

02 Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-Gebiete) und 
die Europäischen Vogelschutzgebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung als 
Vorranggebiet Natura 2000 dargestellt. 
 

LROP 3.1.3.02 
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3.1.4 Entwicklung der Großschutzgebiete 
   
01 Der Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ als Weltnaturerbe ist 

gemäß der jeweils festgesetzten rechtlichen Vorgaben zu erhalten und zu 
entwickeln. Bei der Entwicklung von Offshore-Windparks setzt sich der Landkreis 
Cuxhaven dafür ein, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass diese Windenergieanlagen 
sich nicht beeinträchtigend auf das Landschaftsbild des Küstenbereichs auswirken. 
 

LROP 3.1.4.01 

02 Das UNESCO Biosphärenreservat „Niedersächsisches Wattenmeer“ ist 
außerhalb seiner Kernzone und seiner Pufferzone, die im Wesentlichen der 
Ruhezone und der Zwischenzone des Nationalparks „Niedersächsisches 
Wattenmeer“ entsprechen, durch das modellhafte Erproben und Umsetzen 
nachhaltiger umweltgerechter Nutzungen weiter zu entwickeln. Innerhalb des 
Kreisgebietes betrifft dies v. a. Freizeit- und Tourismusnutzungen. 
 

LROP 3.1.4.02 

   

 
3.2.1.1 Landwirtschaft 

 

   
01 Die Landwirtschaft ist als wichtiger Erwerbs- und Wirtschaftsfaktor im Landkreis 

Cuxhaven zu erhalten und zu fördern.  
Die Landwirtschaft soll im Planungsraum als raumbedeutsamer und die 
Kulturlandschaft prägender Wirtschaftszweig erhalten und in ihrer sozio-
ökonomischen Funktion gesichert werden. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft soll gestärkt werden, wobei 
ökonomische und ökologische Belange in Einklang gebracht werden sollen. 
Bewirtschaftungsformen, durch die die Landwirtschaft eine besondere Funktion für 
den Naturhaushalt, die Landschaftspflege, die Erholung und die Gestaltung und 
Erhaltung der ländlichen Räume hat, sollen erhalten und weiterentwickelt werden. 
Die Landwirtschaft soll bei der Umstellung, Neuausrichtung und Diversifizierung 
unterstützt werden, damit so Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden. 
Zur Sicherung der hiesigen Landwirtschaft sind Eingriffe in landwirtschaftliche 
Strukturen, insbesondere durch Flächenansprüche Dritter, so gering wie möglich zu 
halten. 
 

LROP 3.2.1.01 

02 Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und Entwicklung des ländlichen 
Raumes (z.B. Flurbereinigungsverfahren, ländlicher Wegebau) sollen als Element der 
Regionalentwicklung weiterhin durchgeführt und weiterentwickelt werden.  
Die Landwirtschaft ist möglichst vor anderen Nutzungsansprüchen zu schützen. 
Bei außerlandwirtschaftlichen Flächenansprüchen sind zur Entflechtung der 
Landnutzungskonflikte Flurbereinigungsverfahren anzustreben, sie bieten sich 
auch zur Behebung sonstiger agrarstruktureller Mängel an.  
 

 

03 Zur Sicherung und Entwicklung ihrer Funktionen sind landwirtschaftliche Gebiete 
als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft zeichnerisch dargestellt. 
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen in diesen Gebieten so 
abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen 
Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.  
Maßnahmen zur Sicherung und Pflege des Naturhaushaltes sollen möglichst mit 
landwirtschaftlichen Nutzungsansprüchen in Einklang gebracht werden.  
 
In der Zeichnerischen Darstellung sind die Vorranggebiete für die 
Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung festgelegt.  
In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. 
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04 Die Ansiedlung, der Ausbau oder Erhalt von Betrieben der Verarbeitung und 

Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte ist zu fördern. Zusätzliche 
Einkommensmöglichkeiten sollen u. a. durch Direktvermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte und durch Dienstleistungen für Erholung und Fremdenverkehr sowie die 
Kulturlandschaftspflege geschaffen werden.  
Die ökologische Landwirtschaft ist gleichwertig zur konventionellen Landwirtschaft 
zu entwickeln und zu fördern.  
 
 

 

   

 
3.2.1.2 Forstwirtschaft 

 

   
01 Der Wald ist aufgrund der zukünftig noch zunehmenden Bedeutung seiner 

vielfältigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen nachhaltig zu sichern und 
besonders in waldarmen Teilräumen zu mehren. 
Das gilt auch für kleine Waldflächen, die ebenfalls zur Vielfalt von Natur und 
Landschaft beitragen und eine wichtige ökologische Vernetzungsfunktion erfüllen. 
 

LROP 3.2.1.02 

02 Wald mit hoher Artenvielfalt, mit von im Bestand bedrohter Pflanzen- und 
Tierarten und historisch alte Waldstandorte sind besonders zu erhalten und zu 
fördern. 
 

 

03 Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bedeutsame Teile der 
Kulturlandschaft – wie Wiesentäler, Feuchtwiesen, Heiden und Magerrasen – 
sind grundsätzlich von Aufforstungen freizuhalten. 
 

 

04 Vorhandene Wälder sollen erhalten und gepflegt werden. 
Die Schaffung neuer Waldflächen sowie die Pflege und Entwicklung 
standortgerechter und möglichst naturnaher Waldflächen soll auf der 
Grundlage forstlicher Planung erfolgen. Dabei sichert die ordnungsgemäße 
Forstwirtschaft die ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit des Waldes und 
damit die Nachhaltigkeit seiner materiellen und immateriellen Funktionen. 
 

 

05 Wald sowie sämtliche Waldränder einschließlich einer Übergangszone sind 
grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. Bei der Bauleitplanung soll ein 
Abstand von 50 m zum Waldrand eingehalten werden. Die Entwicklung eines 
artenreichen und vielfältigen Waldrandes ist zu fördern. 
 

LROP 3.2.1.03 

06 In der Zeichnerischen Darstellung sind Vorbehaltsgebiete für Wald dargestellt.  
In den Vorbehaltsgebieten für Wald soll bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der 
besonderen Bedeutung dieser Gebiete auch besonderes Gewicht beigemessen 
werden. 
Wald soll von anderen Flächen beanspruchenden Nutzungen nur in 
unvermeidbarem Umfang in Anspruch genommen werden; 
Waldzerschneidungen durch Verkehrs- und Versorgungstrassen sind möglichst 
zu vermeiden. Waldinanspruchnahmen sind nach ökologischer Wertigkeit 
durch Ersatzaufforstungen in ein- bis mehrfachem Flächenumfang 
auszugleichen. 
 

 

   
07 Eine negative Beeinträchtigung der Waldfunktionen, zum Beispiel durch 

Immissionen, Veränderungen im Wasserhaushalt und Waldbeweidung sind zu 
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verhindern oder zumindest zu minimieren. Es ist daher auf allen 
Planungsebenen für geeignete Gegen- und Ausgleichsmaßnahmen Sorge zu 
tragen. 
 

08 Zu erwartende Folgen des Klimawandels sind bei künftigen waldrelevanten 
Planungen und Entscheidungen auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu berücksichtigen. 
 

 

09 Die Waldflächen, die in der zeichnerischen Darstellung maßstabsbedingt nicht 
dargestellt wurden, sind ebenfalls zu erhalten und zu sichern. 
 

 

   

 
3.2.1.3 Fischerei 

 

   
01 Die Fischwirtschaft im Landkreis Cuxhaven weist aufgrund der geographischen Lage 

eine hohe wirtschaftliche Bedeutung auf.  
Besondere Schwerpunkte liegen in der Stadt Cuxhaven (Fischverarbeitung sowie 
Fisch- und Schalentieranlandung) und in den Sielhäfen im Land Wursten (Küsten- 
und Krabbenfischerei). 
 

LROP 3.2.1.05 

02 Neben der Bedeutung als Arbeitsplatz wirkt sich die Fischerei positiv auf den 
Tourismus in der Region aus. 
 

 

03 Die Fischerei ist in ihren verschiedenen Ausprägungen zu sichern und 
auszubauen. 
Fischereiliche Belange und Standortvoraussetzungen sind in raumbedeutsamen 
Planungen einzubringen und zu berücksichtigen. 
 

 

   

 
3.2.2 Rohstoffgewinnung 

 

   
01 Oberflächennahe Rohstoffvorkommen im Planungsraum (Industrieminerale, 

Kalk und Kalkmergelgestein, Sand und Kies, Ton und Tonstein, Torf) sind 
wegen ihrer Bedeutung als Produktionsfaktor der Wirtschaft und als 
Lebensgrundlage und Ressource für nachfolgende Generationen zu sichern, 
bedarfsgerecht zu erschließen und umweltgerecht zu nutzen. 
 

LROP 3.2.2.01 

02 Es ist darauf hinzuwirken, dass vorhandene und neue Bodenabbaubereiche 
möglichst vollständig abgebaut werden. 
Im Interesse der Nachhaltigkeit ist vermehrt die Wiederverwendung von 
Recycling-Stoffen anzustreben. 
 

 

03 In der Zeichnerischen Darstellung sind „Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung“ 
festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen mit der festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung 
„Rohstoffgewinnung“ vereinbar sein. 
In der Zeichnerischen Darstellung sind darüber hinaus „Vorbehaltsgebiete für 
Rohstoffgewinnung“ festgelegt. In diesen Gebieten sind alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass die festgelegten 
„Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung“ möglichst nicht beeinträchtigt 
werden; bei der Abwägung  konkurrierender Nutzungsansprüche ist der 
festgelegten Zweckbestimmung „Rohstoffgewinnung“ ein hoher Stellenwert 

LROP 3.2.2.06 
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beizumessen. 
Der Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen soll möglichst auf die in der 
Zeichnerischen Darstellung festgelegten „Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete 
für Rohstoffgewinnung“ konzentriert werden. 
 
 

04 Die Schwermineral-Lagerstätten im Bereich von Midlum und Holßel, die als 
„Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung“ festgelegt sind, haben eine 
überregionale, volkswirtschaftliche Bedeutung und sind auf lange Sicht von 
Nutzungen freizuhalten, die einen Abbau verhindern oder erschweren würden. 
 
 
Um auf lange Sicht einen eventuell erforderlichen Abbau nicht zu erschweren 
oder zu verhindern, ist der im Bereich Midlum überlagernd dargestellte 
„Vorrangstandort für Windenergiegewinnung“ bis 2030 hinsichtlich der 
Nutzungsdauer befristet. 
 

LROP 3.2.2.05 

05 Die „Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung“ (Torf) westlich von Sellstedt und im 
Bereich „Altendorfer Moor“ liegen in unmittelbarer Nähe von „Natura 2000 – 
Gebieten“. Erhebliche Beeinträchtigungen dieser „Natura 2000 – Gebiete“ durch 
Rohstoffgewinnung sind zu vermeiden. 
 

LROP 3.2.2.04 

   

 
3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 

 

   
01 Den Schwerpunkt der touristischen Entwicklung im Landkreis Cuxhaven bilden 

Aktiv- und Gesundheitsreisen in Verbindung mit einem Naturerlebnis sowie die 
Erlebbarkeit der Kulturhistorie. Die Aktivitäten bzgl. des barrierefreien Tourismus 
sind fortzuführen. 
 

LROP 3.2.3.01 

02 Die Freizeit- und Erholungseinrichtungen sollen für Einheimische und Besucher 
gleichermaßen nutzbar sein. Bei der Bereitstellung dieser Anlagen ist auf eine 
enge räumliche und funktionale Verflechtung mit Siedlungs- und 
Übernachtungsschwerpunkten zu achten. 
 

 

03 Gebiete, die sich aufgrund ihrer Struktur, Ungestörtheit und Erreichbarkeit für 
die landschaftsgebundene Erholung eignen, sollen für diese Nutzung erschlossen 
werden. Soweit mit dem jeweiligen Schutzzweck vereinbar, soll eine 
Zugänglichkeit auch in den nach Naturschutzrecht geschützten Gebieten 
gewährleistet werden, damit diese Gebiete für das Naturerleben und die 
Vermittlung umweltbezogener Informationen an die Öffentlichkeit genutzt 
werden können.  
Sport- und Freizeitanlagen, von denen erhebliche Beeinträchtigungen für 
Mensch und Natur ausgehen können, sind an Standorten zu konzentrieren, an 
denen die Raum-, Sozial- und Umweltverträglichkeit gewährleistet ist. 
 

 

04 Ein einheitliches System beschilderter Radwege ist zur Erschließung der 
Erholungsgebiete weiterzuentwickeln. Dieses dient auch der Erhaltung von Natur 
und Landschaft. 
 

 

05 In den Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus sind 
Vorhaben zur Verbesserung der gastronomischen und touristischen 
Infrastruktur besonders zu fördern. 
Darüber hinaus kommt dem Radwandertourismus im Planungsraum eine 
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besondere Bedeutung zu; dieser ist zu sichern und weiter auszubauen. 
 

06 Durch die Nutzung von Natur und Landschaft für Erholung und Tourismus sollen die 
ökologischen Funktionen des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht 
beeinträchtigt werden. 
 

 

   

 
3.2.4.1 Wassermanagement und Wasserversorgung 

 

   
01 Das Gebiet des Landkreises Cuxhaven ist in seiner Gesamtheit von der 

Wasserwirtschaft geprägt. Bei den an die Gewässer gerichteten Nutzungsansprüchen 
ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass sowohl die Funktion der Gewässer als 
Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten 
bleibt sowie der Wasserabfluss sichergestellt wird. 
 

LROP 3.2.4.01 

02 Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften. 
Die Bewirtschaftung der Gewässer hat in den Gebieten der 
Unterhaltungsverbände Untere Oste, Hadeln, Land Wursten, Geeste, Lune und 
Osterstade-Nord unter Beachtung der geplanten Maßnahmen der 
Gebietskooperationen Unterweser, Oste, und Hadeln und unter 
Berücksichtigung der Wassernutzungen so zu erfolgen, dass eine nachteilige 
Veränderung des Zustandes bzw. Potentials der Gewässer vermieden wird und 
ein guter Zustand erhalten bleibt bzw. dieser erreicht wird. 
 
Für die Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß und 
die Wasserqualität ist eine regelmäßige bedarfsorientierte Unterhaltung des 
Gewässers und seiner Ufer erforderlich. 
 
Die Entwässerung der tiefliegenden Landschaftsteile bzw. Siedlungsgebiete 
durch Schöpfwerke und Siele ist zum Schutz der dort lebenden und 
wirtschaftenden Bevölkerung dauerhaft zu gewährleisten und daher von 
besonderer Bedeutung. Die vorhandenen typischen Marschgräben sind in ihrer 
Eigenschaft als Entwässerungsgräben zu erhalten. 
 

LROP 3.2.4.02 

03 Der Eintrag von Sauerstoff zehrenden Stoffen sowie von Ufererosionen in die 
Gewässer ist zur Erhaltung der Gewässerqualität, insbesondere zur 
Vermeidung von Fischsterben, zu vermeiden. 
 
Es wird angestrebt, die biologische Durchgängigkeit insbesondere der Drepte, 
Lune, Geeste und Medem am Siel zu verbessern und in der Aue, dem 
Hackemühlener Bach und dem Basbecker Schleusenfleth wieder herzustellen. 
 

LROP 3.2.4.03 

04 Zur Umsetzung der Ziele der EG-WRRL sind im Gebiet des Landkreises Cuxhaven 
die Gebietskooperationen 26 Unterweser, 30 Oste und 31 Hadeln gegründet und u. a. 
mit ständigen Vertretern der UWB besetzt worden. Über die Gebietskooperationen 
wurden die Gewässer bewertet und abgestimmte Maßnahmenlisten und 
Bewirtschaftungspläne für die WRRL-relevanten Gewässer entwickelt. Soweit 
finanzielle Mittel, Grundfläche und Träger bereitstehen, sollen identifizierte A-
Maßnahmen umgesetzt werden.  

LROP 3.2.4.04 

05 Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten soll angestrebt werden, dass der 
Anschluss an eine zentrale Schmutzwasserentsorgung geschieht.  
 

 

06 Die anfallenden Klärschlämme aus kommunalen Kläranlagen sind weiterhin 
sekundärrohstofflich zu verwerten. 
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07 Im Planungsraum ist auf den Schutz des Grundwassers hinzuwirken. Grund-
wasserentnahmen sind an die Grundwasserneubildungsrate und andere 
ökologische Erfordernisse anzupassen. 
Die grundwasserbeeinflussten Böden der Auen und Niederungen sind vor 
weiteren Absenkungen der Grundwasserstände zu schützen; bereits 
eingetretene Fehlentwicklungen sind so weit wie möglich zu beheben, 
insbesondere in Verbindung mit der Entwicklung von Hoch-, Übergangs- und 
Niedermooren. Bei Wäldern, Gebüschen und Kleingehölzen auf Hoch-, 
Übergangs- und Niedermoorstandorten sowie auf grundwassernahen 
Geeststandorten sind für den jeweiligen Typ angemessene Grundwasserstände 
zu erhalten oder wieder herzustellen. 
 

LROP 3.2.4.05 

08 Die Versorgung der Bevölkerung des Landkreises ist durch zentrale 
Wasserversorgungsanlagen zu gewährleisten. Dabei soll eine ortsnahe 
Wasserversorgung angestrebt werden.  
Eine Versorgung aus bestehenden Versorgungsanlagen hat Vorrang vor einer 
Inanspruchnahme neuer Grundwasservorkommen, soweit dies wirtschaftlich 
und ökologisch vertretbar ist. 
 

LROP 3.2.4.07 
 
 
LROP 3.2.4.08 

09 Die Betreiber der Wasserwerke haben darauf zu achten, dass die 
Grundwasserentnahme naturverträglich erfolgt. Insbesondere muss 
sichergestellt werden, dass bei Nutzungen in Vorranggebieten für 
Trinkwassergewinnung keine Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität 
damit verbunden sind. Maßnahmen in Vorranggebieten für 
Trinkwassergewinnung sind nur zulässig, wenn hierdurch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung nicht nachteilig beeinträchtigt wird. Vorrangig in 
Wasserschutzgebieten sind Altlasten festzustellen und zu sanieren. 
 

 

10 Aufgrund der in den letzten Jahren zu beobachtenden Tendenz zum 
Wassersparen sind die bewilligten Entnahmemengen bei einer Neubewilligung 
an die tatsächliche Wasserentnahme anzupassen.  
 

 

11 Eine sparsame Verwendung von Wasser ist zu fördern. Industrie und Gewerbe 
sind anzuhalten, ihren Wasserbedarf durch Kreislaufwasserführung zu 
mindern.  
 

 

12 Der Trinkwasserbedarf wird ausschließlich durch regionale 
Wasserversorgungsverbände sichergestellt. Übergreifende Wasserversorgung 
untereinander, zu den Nachbarkreisen und zur Stadt Bremerhaven ist weiterhin 
anzustreben. 
 

 

13 Die Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung sind in der zeichnerischen 
Darstellung festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen mit dieser vorrangigen Zweckbestimmung 
vereinbar sein. 
 

LROP 3.2.4.09 

   

 
3.2.4.2 Küsten- und Hochwasserschutz  

 

   
01 Die Küstenschutzmaßnahmen zur Sicherung vor Sturmfluten sind für den 

Planungsraum von besonderer Bedeutung. Der den Deichbesticksfestsetzungen 
angepasste Ausbau der Hauptdeiche an Weser und Elbe, sowie der 
Schutzdeiche an der Oste ist fortzuführen; für rückwärtige Deichverstärkungen 
sind die erforderlichen Flächen bereitzuhalten. 

LROP 3.2.4.10 
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02 Flächen für die Gewinnung von deichbaufähigem Klei sind zu erkunden und 
auszuweisen. 

 

03 Der kontinuierliche Erhalt der Deiche ist sicherzustellen. Insbesondere ist der 
Ausbau des rechten Weserdeiches von der Landkreisgrenze bis oberhalb von 
Dedesdorf, die Modernisierung der Küstenschutzanlagen an der Oste, die 
Erneuerung der Kanalschleuse in Otterndorf und die Sicherung des Vorlandes 
im Land Wursten voranzutreiben. 
 

 

04 Die Erkenntnisse aus extremen Hochwasserereignissen sind 
wasserwirtschaftlich zu bewerten und in Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
umzusetzen. 
 

 

05 Das ausgewiesene Überschwemmungsgebiet der Oste ist in der zeichnerischen 
Darstellung als Vorranggebiet Hochwasserschutz dargestellt. Raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen sind dort nur zulässig, soweit sie mit den 
Anforderungen des Hochwasserschutzes vereinbar sind. Soweit möglich, ist bei 
Deichsanierungsmaßnahmen ein mindestens 25,00 m breites Vorland zwischen 
dem Deichfuß und dem Osteufer herzustellen, um Hochwasserspitzen besser 
ableiten zu können und zusätzlichen Retentionsraum zu schaffen. 
 
Die Errichtung oder das Anlegen abflusseinschränkender oder –behindernder 
Bauwerke, Lagerungen oder Anpflanzungen sind möglichst zu beschränken. 
 

LROP 3.2.4.11 

06 Bauliche Nutzungen im Deichvorland vor den Landesschutzdeichen sind nur 
zulässig, wenn sichergestellt wird, dass keine Gefahren für den Deich und für 
die Nutzer davon ausgehen. 
 

 

   

4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 
technischen Infrastruktur und der raumstrukturellen 
Standortpotentiale 

 

 
4.1.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur 

 

   
01 Die Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Cuxhaven ist hinsichtlich ihrer Funktions- 

und Leistungsfähigkeit zu erhalten, bedarfsgerecht auszubauen und zu optimieren. 
Aufgabe ist, neben der Anbindung an den Fernverkehr, die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit möglichst 
zeitsparend, umweltschonend und sicher abzuwickeln. 
 

LROP 4.1.1.01 

02 Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind entstehende zusätzliche 
Verkehre zu berücksichtigen.  
 

 

03 Die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung an das Oberzentrum Hamburg sowie 
die Anbindung nach Schleswig-Holstein bleibt stetiges mittelfristiges Ziel des 
Landkreises. 
Die Verbesserung der überregionalen Anbindung des Planungsraumes im 
Hinblick auf die logistische Profilierung und die vorhandenen Seehäfen in 
Cuxhaven und im Oberzentrum Bremerhaven ist zu fördern. 
 

 

04 Die Verlagerungsmöglichkeiten von Straßengüterverkehren auf die Schiene und 
Wasserwege sind auszuschöpfen. 
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05 Es ist darauf hinzuwirken, dass die Bevölkerung und die Wirtschaft im 
Planungsraum flächendeckend die Möglichkeit zur Nutzung moderner 
Techniken und Dienste des Informations- und Datenaustausches erhält.  
Eine flächendeckende Versorgung mit breitbandigen Internetanschlüssen ist 
voranzutreiben. 
Die im Planungsraum bestehenden Kabelnetze und Richtfunktrassen sind zu 
sichern und im Bedarfsfall auszubauen. 
Sofern der Bau neuer Telekommunikationsanlagen erforderlich wird, sind 
insbesondere Gesichtspunkte des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Land- 
und Forstwirtschaft zu berücksichtigen. 
Soweit wie möglich sind verschiedene Netze auf gemeinsamen Sendeanlagen zu 
bündeln. 
 

 

06 Eine umfassende Postversorgung ist im Planungsraum zu erhalten und zu 
sichern. 
 

 

   

 
4.1.1.2 Gewerbliche Wirtschaft und Logistik 

 

   
01 Es sind die räumlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die 

Wirtschaftskraft des Landkreises nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt 
wird.  
Dabei soll das Beschäftigungsniveau erhöht und eine Arbeitslosenquote unter dem 
Landesdurchschnitt angestrebt werden. 
Zentrale Bausteine zur Zielerreichung hierfür sind die Pflege und 
Weiterentwicklung des vorhandenen Unternehmensbesatzes, die Förderung von 
Existenzgründungen, Aus- und Weiterbildung sowie die Ansiedlung neuer 
Betriebe insbesondere im produzierenden Gewerbe und in zukunftsgerichteten 
Wirtschaftsbranchen, unterstützt durch ein aktives Standortmarketing. 
 

 

02 Die Mittelzentren Cuxhaven und Hemmoor und die übrigen zentralen Orte im 
Planungsraum sind als wichtige überregionale bzw. regionale Standorte für das 
produzierende Gewerbe und unternehmensbezogene Dienstleistungen zu 
stärken. Die hierfür erforderliche Infrastruktur ist zu ergänzen bzw. zu 
schaffen. 
In allen übrigen Gemeinden und Ortsteilen ist die Aufrechterhaltung einer 
ausreichenden Infrastruktur anzustreben.  
Für die vorhandenen Betriebe sind die planerischen Voraussetzungen zur 
Erweiterung am Standort oder zur Umsiedlung innerhalb des Planungsraumes 
zu schaffen 
Die Standortvorteile des Landkreises Cuxhaven durch seine Lagegunst zu 
wasserseitig überregionalen Verkehrswegen, den Seehäfen Cuxhaven und 
Bremerhaven und die hohe Landschafts- und Lebensqualität mit der Lage an 
der Nordsee sind für die wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Die 
wirtschaftliche Entwicklung ist auf diese Standortvorteile auszurichten. 
 

 

03 Bei der Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten gilt der Grundsatz der 
dezentralen Konzentration mit einer entsprechend hierarchischen Abstufung.  
Vorrangig sollen sie dort gesichert und ausgewiesen werden, wo bezogen auf die 
jeweiligen Anforderungen besondere Standortvorteile bestehen oder geschaffen 
werden. 
 

 

04 Von überregionaler oder regionaler Bedeutung sind die gewerblichen 
Bauflächen an den Standorten Cuxhaven, Nordholz, Langen, Schiffdorf und 
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Loxstedt. Sie sind für die Ansiedlung neuer Betriebe aufgrund ihrer guten 
Anbindung an das großräumige Verkehrsnetz zu sichern und zu entwickeln. 
Vorranggebiete für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen sind im Landes-
Raumordnungsprogramm  in Cuxhaven ausgewiesen. Sie sind in der zeichnerischen 
Darstellung näher festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen mit dieser Vorrangfestlegung vereinbar sein. Die 
standortspezifischen Vorteile sind durch Verknüpfung der verschiedenen 
Verkehrsträger Wasser, Schiene, Straße zu nutzen. 
Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe sind am Seeflughafen 
Cuxhaven/Nordholz, in Langen-Imsum, in Langen und Schiffdorf an der 
Bundesautobahn 27 Ausfahrt Debstedt sowie in Loxstedt-Siedewurt an der 
Bundesautobahn 27 zwischen den Ausfahrten Bremerhaven Wulsdorf und 
Bremerhaven Süd ausgewiesen. Sie sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
mit dieser Vorrangfestlegung vereinbar sein. 
Im Bereich Langen-Imsum sind die weiteren gewerblichen Planungen in 
Zusammenarbeit der beiden Städte Langen und Bremerhaven verstärkt zu 
entwickeln und voranzutreiben. 
 

 
 
LROP 2.1.09 

05 Cuxhaven ist ein landesbedeutsamer logistischer Knoten in der Logistikregion Nord-
West; er ist  von besonderer Bedeutung für die weitere logistische Entwicklung. 
In der zeichnerischen Darstellung ist in Cuxhaven ein regionales 
Güterverkehrszentrum festgelegt. 
 

LROP 4.1.1.03 

   

 
4.1.2.1 Schienenverkehr 

 

   
01 Das vorhandene Schienennetz im Planungsraum ist zu erhalten und zu sichern. 

 
Die höhengleichen Bahnübergänge im Zuge der Haupteisenbahnstrecke 
Bremerhaven-Bremen in Loxstedt (L 143), Stubben (L 134) und Lunestedt  
(K 45) sind durch höhenungleiche Bahnübergänge zu ersetzen; die Planungen 
hierzu sind zu realisieren. 
 

LROP 4.1.2.01 

02 Im Zuge der Haupteisenbahnstrecken Cuxhaven-Stade und Cuxhaven-
Bremerhaven-Bremen ist der 1-h-Takt des Regional-Expresses beizubehalten 
bzw. einzuführen.  
Das Geschwindigkeitsniveau auf den Strecken Cuxhaven-Bremerhaven und 
Cuxhaven-Stade  ist zu erhöhen. 
 
Die technische Sicherung aller notwendigen Bahnübergänge ist anzustreben. 
 
Eine bessere Anbindung an das Fernverkehrsnetz ist anzustreben. 
 
Die Eisenbahnstrecke Bremerhaven-Bremervörde-Buxtehude ist zu erhalten 
und zu sichern. Der 1-h-Takt ist weiter auszubauen. 
 

LROP 4.1.2.02 

03 Der vorhandene Güterverkehr auf den Eisenbahnstrecken des Planungsraumes 
ist zu erhalten und bedarfsgerecht zu gestalten. Insbesondere der 
Streckenabschnitt Cuxhaven-Bremerhaven der Haupteisenbahnstrecke 
Cuxhaven-Bremerhaven-Bremen ist so zu ertüchtigen, dass Personen- und 
Güterverkehr gleichzeitig durchgeführt werden kann. 
 
Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist im 
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Interesse des Umweltschutzes anzustreben; insbesondere im Interesse der 
Sicherheit sollte Gefahrgut möglichst auf der Schiene transportiert werden. 
 

04 Der Ausbau der Schienenstrecken im Planungsraum ist so zu gestalten, dass 
Verkehre mit attraktiven Reisegeschwindigkeiten ermöglicht werden und 
sowohl Personenverkehr als auch Güterverkehr angemessen Berücksichtigung 
finden. 
 
Die Wiederherstellung der Zweigleisigkeit auf der gesamten Schienenstrecke 
Cuxhaven-Stade ist anzustreben. 
 

 

05 Die Haupteisenbahnstrecken Cuxhaven-Bremerhaven und Cuxhaven-Stade 
sind zu elektrifizieren. 
 

 

06 Die vorhandenen Bahnhöfe an allen Schienenstrecken im Planungsraum sind zu 
erhalten und um den Standort Altenwalde-Franzenburg zu erweitern. Sie sind 
kundenfreundlich, insbesondere barrierefrei zu gestalten. 
 

 

07 Das Vorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen in Cuxhaven-
Altenbruch ist an das Eisenbahnnetz anzubinden. 
 

 

08 Die Eisenbahnstrecke Bad Bederkesa-Bremerhaven/Speckenbüttel der 
Museumsbahn Bad Bederkesa-Bremerhaven ist aus touristischer Sicht zu 
erhalten und zu sichern. 
 

 

   

 
4.1.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr 

 

   
01 Die Qualität des räumlichen Verkehrsangebotes im Planungsraum ist sowohl an den 

siedlungsstrukturellen Gegebenheiten als auch an den Mobilitätsbedürfnissen der 
Bevölkerung auszurichten. 
 
Die örtliche und regionale Erschließung ist durch Stadt- und Regionalbuslinien 
sicherzustellen. Diese Buslinien sollen die Gemeinden/Gemeindeteile mit den 
Grundzentren und die Grundzentren mit den Mittelzentren und Oberzentren 
verbinden. Ihre Verknüpfungen untereinander sind weiter zu optimieren.  
 
Im Planungsraum sind die Überlegungen über eine sinnvolle Tarifstruktur 
fortzusetzen. Dabei sind die organisatorischen Veränderungen, die unterschiedlichen 
verkehrlichen Bedürfnisse sowie die finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen. 
 
In den Räumen, in denen unter wirtschaftlichen Aspekten ein Linienangebot 
nicht tragfähig ist, sollte die Anwendung anderer bedarfsorientierter 
Bedienungsformen, wie z. B. Anruf-Taxi-Systeme (AST), weiter angestrebt und 
ausgebaut werden. 
 

LROP 4.1.2.05 

02 Das Bahnhofsumfeld am Bahnhof Cuxhaven sowie der Bahnhof Cuxhaven 
selbst ist dringend neu zu gestalten. Dabei sind insbesondere auch ausreichend 
Flächen für park + ride und bike + ride vorzusehen. 
 

 

03 Die ÖPNV-Einrichtungen sollen im Rahmen wirtschaftlicher Machbarkeit so 
attraktiv und sicher gestaltet werden, dass die Fahrgäste sie gerne nutzen. Sie sollen 
insbesondere den speziellen Anforderungen älterer und mobilitätsbehinderter 
Fahrgäste Rechnung tragen. 
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04 Im Planungsraum ist eine qualitativ angemessene Verkehrsbedienung 
sicherzustellen. Unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, der 
Bedarfsorientierung und den Anforderungen an die Tarifstruktur ist der ÖPNV 
zu verbessern und auszubauen. Der straßengebundene öffentliche 
Personennahverkehr ist mit dem Schienenverkehr abzustimmen und zu 
verknüpfen. 
 

 

05 Die Einbindung von Erholungsgebieten, Tourismuszentren, überörtlichen 
Sport- und Freizeitanlagen sowie Gewerbegebieten in das Erschließungsnetz des 
ÖPNV ist möglichst anzustreben. 
 
 
 
 
 

 

   

 
4.1.3 Straßenverkehr und Fahrradverkehr 

 

   
01 Zur Förderung der Raumerschließung und zur Einbindung der 

Wirtschaftsräume in das europäische Verkehrsnetz ist das vorhandene Netz der 
Autobahnen einschließlich der Ergänzungen zu sichern und bedarfsgerecht 
auszubauen. 
 
Im Landkreis Cuxhaven sind hierfür die vorhandene A 27 und die geplante 
Küstenautobahn A 22 (künftig A 20) als Vorranggebiet Autobahn festgelegt. Bei 
der Küstenautobahn sind die Planungen weiter mit Nachdruck voranzutreiben. 
Der Gewerbepark Stotel ist so direkt wie möglich an die A 27 oder A 22 
anzubinden. 
 

LROP 4.1.3.01 
 
 
 
 
LROP 4.1.3.03 

02 Die sonstigen Hauptverkehrsstraßen von überregionaler und regionaler 
Bedeutung sind zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen; sie sind als 
Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße festgelegt. 
 
Die B 73, Abschnitt Cuxhaven bis westlich Otterndorf und Abschnitt östlich 
Otterndorf  bis zur Kreisgrenze / Landkreis Stade ist auf verkehrs- und 
umweltgerechter Trasse neu zu bauen. Diese Abschnitte sind planerisch mit 
Nachdruck zu betreiben. 
 

LROP 4.1.3.02 

03 Ortsdurchfahrten sind so zu gestalten, dass die Verkehrssicherheit erhöht wird. 
 
Neue Siedlungsflächen sollen möglichst einen ausreichenden Abstand zu 
überörtlichen Straßen einhalten. 
 
Splittersiedlungen an überörtlichen Straßen sind möglichst auf den 
vorhandenen Bestand zu beschränken und nicht weiter auszuweiten.  
 

 

04 Das vorhandene Radwegenetz ist zu erhalten und soweit erforderlich, weiter 
auszubauen. Dabei sollen möglichst von Straßen abgesetzte unabhängige Wege 
den Vorrang haben vor straßenbegleitenden Wegen. 
 

LROP 4.1.3.07 

05 Nachdem inzwischen an allen Bahnhöfen des Schienenverkehrs - bis auf Cuxhaven – 
zeitgemäße überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten errichtet wurden, ist nunmehr 
anzustreben, auch an den stärker frequentierten Bushaltestellen bedarfsgerechte 
Fahrradabstellanlagen einzurichten. 
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06 Die landesweit bedeutsamen und die regional bedeutsamen touristischen 
Radwegerouten sollen gesichert und entwickelt werden. 
 

 

   

 
4.1.4 Schifffahrt, Häfen 

 

   
01 Die transeuropäischen Seeschifffahrtsstraßen Elbe und Weser sind in der 

zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Schifffahrt festgelegt; sie sind zu 
sichern und bedarfsgerecht auszubauen.  
Eine Anpassung der Seezufahrten zu den Seehäfen Hamburg, Bremen und 
Bremerhaven ist neben der Betrachtungen zu den wirtschaftlichen Erwägungen 
zu deren Ausbau und der umweltverträglichen Durchführbarkeit nur dann 
tragbar, wenn den Belangen des Küstenschutzes und der Sicherheit des 
deichgeschützten Hinterlandes voll Rechnung getragen wird. Insbesondere sind 
die Erosion der Unterwasserböschungen und Schädigungen der 
Sicherungswerke sowie von Entwässerungsbauwerken zu vermeiden. 
 

LROP 4.1.4.01 

02 Der im Landes-Raumordnungsprogramm festgelegte Seehafen Cuxhaven ist in der 
zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Seehafen näher festgelegt. Er ist auf 
Grund seiner überregionalen und herausragenden wirtschaftlichen Bedeutung 
zu erhalten und zukunftsorientiert auszubauen; neben der Mehrzweckfunktion 
ist insbesondere die Offshore-Basis hervorzuheben. 
 

LROP 4.1.4.02 

03 Die erforderlichen Flächen für hafenorientierte Industrie und Gewerbe sind im 
Vorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen im Bereich 
Cuxhaven-Altenbruch vorzuhalten. Die Nutzungsmöglichkeiten dieser Flächen 
dürfen nicht durch konkurrierende angrenzende Nutzungsansprüche eingeengt 
werden. 
 

LROP 4.1.4.03 

04 Die im Planungsraum vorhandenen Häfen, Umschlagplätze, Sportboothäfen 
und Schleusen sind zu erhalten und bei Bedarf auszubauen. 
 

 

   

 
4.1.5 Luftverkehr  

 

   
01 Die zivile Mitbenutzung des Marinefliegerhorstes Nordholz ist zu sichern und 

bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Er ist als Vorranggebiet Verkehrsflughafen 
festgelegt. 
 

LROP 4.1.5 

02 Die Synergieeffekte zwischen den Seehäfen Cuxhaven und Bremerhaven sowie 
dem See-Flughafen Nordholz und dem Verkehrslandeplatz Luneort sind zu 
nutzen und auszubauen. 
 

 

   

 
4.2.1 Energie, allgemein 

 

   
01 Die Energieversorgung ist im Interesse der Erhöhung der 

Versorgungssicherheit unter Hinzuziehung regenerativer Energiequellen und 
unter Berücksichtigung der regionalstrukturellen Situation auszubauen. Dabei 
ist auf eine sparsame und wirtschaftliche Energienutzung hinzuwirken. 

LROP 4.2.01 
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02 Örtliche und regionale Möglichkeiten der Energieerzeugung, -umwandlung und 
-einsparung sind im Rahmen von Energieversorgungskonzepten, soweit 
volkswirtschaftlich vertretbar, zu unterstützen. Dabei ist das Verhältnis von 
Fernwärme, Erdgas und Strom langfristig sinnvoll zu gestalten; insbesondere 
die Kraft-Wärme-Kopplung, die industrielle/gewerbliche Abwärme und neue 
Techniken sind verstärkt zu nutzen. 
 
Hierbei ist die Erzeugung regenerativer Energien in der Landwirtschaft 
besonders zu fördern und zu entwickeln. 
 

 

03 Für Solarparks (Freiflächenfotovoltaikanlagen) sind Bauleitpläne aufzustellen. 
Raumbedeutsame Solarparks müssen raumverträglich sein; sie sind im 
Einvernehmen mit der Regionalplanung festzulegen. 
 

 

04 Im Interesse einer Verbesserung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung und 
der industriell-gewerblichen Standortsituation ist verstärkt eine möglichst 
flächendeckende Versorgung mit Erdgas anzustreben.  
 

LROP 4.2.09 

05 In der Zeichnerischen Darstellung sind regional bedeutsame Eltleitungen sowie 
Rohrfernleitungen für Öl und Gas festgelegt. 
 

LROP 4.2.10 

06 Bei der Planung von Energietransportleitungen sind die Anforderungen der 
Energiewirtschaft mit den anderen Nutzungsansprüchen an den Raum 
möglichst in Einklang zu bringen. 
Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Konflikten mit anderen 
Raumnutzungen sind vorrangig vorhandene Trassen für den Ausbau und die 
Ergänzung des Hochspannungsnetzes zu nutzen. 
Trassenbündelungen und Gemeinschaftsnutzungen sind anzustreben. 
 

LROP 4.2.07 

07 Bei der Neuplanung von Hochspannungsleitungen sind Trassen möglichst 
unterirdisch zu verlegen. Sofern jedoch Hochspannungsfreileitungen 
erforderlich sind, sind die Trassen und Maststandorte unter Beachtung 
landespflegerischer, landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und 
siedlungsstruktureller Erfordernisse festzulegen; hierbei kommt dem Schutz 
der Wohnbevölkerung eine besondere Bedeutung zu. 
 

 

   

 
4.2.2 Windenergie 

 

   
01 Dem Landkreis kommt bei der Erzeugung von elektrischer Leistung durch 

Windenergienutzung aufgrund der spezifischen Standortvorteile eine besonders hohe 
Bedeutung zu. 
 

LROP 4.2.04 

02 Die raumbedeutsamen Vorranggebiete für Windenergienutzung sind in der 
zeichnerischen Darstellung abschließend festgelegt. 
Die Errichtung von Windparks im Sinne der Raumordnung und von 
raumbedeutsamen Einzelanlagen sind außerhalb der in der Zeichnerischen 
Darstellung gekennzeichneten „Vorranggebiete für Windenergienutzung“ als 
Außenbereichsvorhaben nicht zulässig (Ausschlusswirkung). 
 

 

03 Der Offshore-Wirtschaftsstandort Cuxhaven ist besonders zu sichern und zu 
entwickeln. 
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04 Ausnahmsweise findet die Ausschlusswirkung bei der Verlegung des Offshore-
Testfeldes Cuxhaven-Groden in die Ortschaft Neuenwalde der Stadt Langen 
keine Anwendung, wenn die Anlagen auf Flächen erstellt werden, die 
nutzungsmäßig der Stadt Cuxhaven zustehen. Gleiches gilt auch für eine 
Erweiterung dieses Standortes für Offshore-Testanlagen, die im 
Zusammenhang mit der großflächigen Ansiedlung von Offshore-Industrie im 
Landkreis Cuxhaven stehen. 
 

 

05 Sofern Gemeinden als Träger der Bauleitplanung gewerbliche Bauflächen mit 
der Zweckbestimmung „Produktionsanlage für Windenergie“ ausweisen, ist in 
diesem Zusammenhang die Errichtung einer raumbedeutsamen Testanlage als 
Nebenanlage zulässig. 
 
 
 

 

06 Die Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen ist im Einzelfall zu 
beurteilen. 
Von einer Raumbedeutsamkeit ist in der Regel auszugehen, wenn Einzelanlagen eine 
Gesamthöhe von 75 m über Grund überschreiten bzw. wenn mehr als zwei Anlagen 
errichtet werden sollen. 
 

 

07 Die Vorranggebiete für Windenergienutzung sollen hinsichtlich der 
Leistungsausbeute möglichst optimal genutzt werden. Eine gleichmäßige 
Verteilung und optimale Aufstellung der Windkonverter auf den zur Verfügung 
stehenden Flächen innerhalb eines Vorranggebietes für Windenergienutzung ist 
sicherzustellen. Innerhalb eines Windparks sind nur Anlagen gleicher Art 
hinsichtlich Anzahl der Flügel, Drehrichtung und Farbgebung (nicht 
reflektierend) zu errichten. 
 

 

08 Bei den vorhandenen Windparks sind die Möglichkeiten des Repowering zu 
nutzen. Sofern beim Repowering Gesamthöhen von 100 m überschritten 
werden, ist ein Mindestabstand von 1000 m zu Ortslagen und 500 m zu 
Einzelhäusern einzuhalten. 
 

 

09 Die Festlegung der max. Gesamtanlagenhöhe über Grund erfolgt durch die 
Gemeinden als Träger der Bauleitplanung. Zur Reduzierung der 
Landschaftsbildbeeinträchtigung sind innerhalb eines Windparks maximal zwei 
unterschiedliche Anlagenhöhen zulässig. Sofern die Gemeinde von ihrem Recht 
auf Höhenfestlegung im Rahmen der Bauleitplanung keinen Gebrauch macht, 
erfolgt die Höhenfestlegung im Baugenehmigungsverfahren anhand einer 
raumordnerischen Beurteilung. 
 

 

10 Durch gemeindliche Bebauungspläne können Flächen für raumbedeutsame 
Windparks nur auf den vom Landkreis ausgewiesenen „Vorranggebieten für 
Windenergienutzung“ beplant werden. 
 

 

11 Es ist sicherzustellen, dass nach Beendigung des Betriebes eines Windparks die 
Windenergieanlagen wieder abgebaut werden. 
 

 

12 Die durch Windenergieanlagen erzeugte Energie soll über Erdkabel in das Netz 
eingespeist werden. 
 

 

13 Der Windpark Midlum ist hinsichtlich der Nutzungsdauer bis 2030 befristet, 
um einen evtl. Abbau der Schwerminerallagerstätten auf lange Sicht nicht zu 
erschweren oder zu verhindern. 
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4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 
 

 

   
01 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung sowie 

Beseitigung von Abfällen sollen nach dem Abfallwirtschaftskonzept des 
Landkreises sowie der Stadt Cuxhaven durchgeführt werden. 
 

 

02 Es gibt absehbar keinen Bedarf für eine raumordnerische Standortsicherung 
neuer Deponiestandorte. 
 

 

03 Altablagerungen in der regionalen Prioritätenliste, der regionalen Warteliste 
und Altstandorte mit Gefährdungspotential sind vorrangig bei der 
Siedlungsentwicklung zu beachten. 
Bei dringendem Handlungsbedarf sind einzelne Altablagerungen zu sanieren 
bzw. zu sichern. 
Für die in der regionalen Prioritätenliste für den Landkreis Cuxhaven 
enthaltenen Altablagerungen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für 
Trinkwassergewinnung sind weitere Untersuchungen durchzuführen. 
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1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des 
Landkreises 

 
Zu 1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises 
 
 
Das Leitbild einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung ist in § 1 Abs. 2 des 
Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung (NROG) verankert. Danach sind 
das Land Niedersachsen und die Landkreises als Träger der Regionalplanung bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen verpflichtet, auf eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch verträgliche 
Raumnutzung und -entwicklung hinzuwirken. Die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Belange sind gleichberechtigt und müssen gleichwertig berücksichtig werden. 
  
Im Planungsraum ist eine Entwicklung erforderlich, die den Bedürfnissen heutiger Generationen 
entspricht, ohne die Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen zu gefährden.  
Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der Regionalplanung, durch räumliche Steuerung und 
Gestaltung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen  
- gleichwertige Lebensbedingungen in den Siedlungsbereichen des Landreises herzustellen 
- den dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Kreisgebiet anzustreben 
- die Nutzung und Stärkung der im Landkreis vorhanden Raumstrukturen und Entwicklungspotenziale 

zu nutzen 
- die Sicherung und Weiterentwicklung der naturräumlichen, regionalen, siedlungsstrukturellen und 

kulturellen Vielfalt zu gewährleisten 
- die umwelt- und sozialverträgliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklung zu fördern. 
 
Die Bevölkerungsentwicklung im Planungsraum ist gekennzeichnet durch eine seit dem Jahre 2004 
rückläufige Bevölkerungsentwicklung, die regional unterschiedlich stark verläuft. Darüber hinaus ist 
mit einer deutlichen Verschiebung der Altersstruktur mit einer Abnahme jüngerer und der Zunahme 
älterer, vor allem hoch betagter Menschen ab 75 Jahren zu rechnen. 
  
Am 31.12.2003 hatte der Landkreis Cuxhaven den höchsten Einwohnerstand mit 206.545. Am 
30.06.2009 betrug die Einwohnerzahl noch 201.679. Alle Bevölkerungsprognosen gehen für den 
Landkreis Cuxhaven von einem Einwohnerrückgang aus. Die Prognosen schwanken zwischen -1 % 
und -10 % auf den Zeitraum bis 2020 bezogen. Die Prognosewerte beziehen sich auf den Landkreis 
Cuxhaven in seiner Gesamtheit. Auf der kleinteiligen Ebene der kreisangehörigen Kommunen bzw. 
der Stadt Cuxhaven können die Einzelergebnisse im Verlauf des Prognosezeitraumes davon 
abweichen, ohne dass dies den Gesamttrend wesentlich beeinflussen wird.  
In den vergangen 5 ½ Jahren (vom 31.12.2003 bis 30.06.2009) verlor der Landkreis Cuxhaven 4866 
Einwohner; dies entspricht einem prozentualen Verlust von 2,4 %. Im gleichen Zeitraum betrug der 
geringste Verlust -0,4 % in der Samtgemeinde Hagen; den höchsten Verlust hatte die Samtgemeinde 
Sietland mit – 5,3 % zu verzeichnen. 
 
Gravierender als die Veränderungen der absoluten Bevölkerungszahl ist jedoch die Verschiebung in 
der Altersstruktur, die pauschal von einer Abnahme jüngerer und der Zunahme älterer Menschen 
gekennzeichnet ist. Besonders bedeutsam ist, dass in der Gruppe der 20 – 65-jährigen eine deutliche 
Verschiebung der stärksten Altersjahrgänge von 35 – 45 Jahre auf 50 – 65 Jahre stattfindet und dass 
die Zahl der über 65-jährigen, insbesondere die der hoch betagten ab 75 deutlich zunehmen wird.  
 
Die demographische Entwicklung wird Auswirkungen auf fast alle kommunalpolitischen 
Handlungsfelder haben. Insbesondere werden die Infrastrukturplanungen, die kommunalen Finanzen, 
die veränderte Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt, die Infrastrukturnachfrage von Kindergarten bis zu 
den Senioreneinrichtungen und die abnehmende Auslastung der technischen und sozialen Infrastruktur 
betroffen sein. Durch die Entwicklungen ergeben sich Veränderungen, auf die u. a. die Bauleitplanung 
reagieren muss.  
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Die Nutzung und Entwicklung der vorhandenen spezifischen Ressourcen, Kompetenzen sowie 
Standort- und Innovationspotenziale durch zielgerichtete Planungen und Maßnahmen ist von 
elementarer Bedeutung. Für die Zukunftsfähigkeit des Planungsraumes ist die Stärkung der 
Wirtschaftsstruktur mit einem entsprechenden qualitativen Arbeitsplatzangebot wesentlicher Faktor. 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit soll vornehmlich auf der Basis des spezifischen regionalen 
Potentials an Fähigkeiten und Ressourcen gesteigert werden.  
 
Bei allen Entwicklungen und Planungen muss ein besonderes Augenmerk den langfristigen 
Veränderungen des Klimas gelten. Maßnahmen zur Begrenzung des von Menschen verursachten 
langfristigen Klimawandels müssen in erster Linie an der Quelle ansetzen und den Ausstoß 
klimarelevanter Stoffe begrenzen. Dem Klimawandel muss durch eine angepasste Planung auf den 
verschiedenen Ebenen der gesamträumlichen Planungen und der Fachplanungen Rechnung getragen 
werden. Konsequenzen werden sich voraussichtlich u. a. für den Küsten- und Hochwasserschutz, den 
Naturschutz, die Land- und Forstwirtschaft, den Energiesektor und das Bauwesen ergeben.  
 
 

 
Zu 1.2 Einbindung in die Metropolregion Hamburg und die 
Metropolregion Bremen – Oldenburg im Nordwesten 
 
 
Aufgrund der geographischen Lage und der Verflechtungen ist der Landkreis Cuxhaven Mitglied in 
der Metropolregion Hamburg und in der Metropolregion Bremen/Oldenburg im Nordwesten. 
 
Die Metropolregion Hamburg zählt international zur Spitzenklasse der Metropolregionen.  
Der Metropolregion Hamburg gehören 6 Landkreise aus Schleswig-Holstein (Dittmarschen, Steinburg, 
Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg) und 8 Landkreise aus Niedersachsen 
(Cuxhaven, Stade, Harburg, Lüneburg, Rotenburg, Soltau-Fallingbostel, Uelzen, Lüchow-Dannenberg) 
sowie die Freie und Hansestadt Hamburg an.  
Die Regularien der Metropolregion Hamburg sind in einem Staatsvertrag und in einem 
Verwaltungsabkommen geregelt.  
Die Organisationsstruktur setzt sich aus folgenden Gremien zusammen: Regionsrat, 
Lenkungsausschuss, Facharbeitsgruppen, Regionalkonferenz und Geschäftsstelle.  
Der Regionsrat ist das oberste Beschlussgremium der Metropolregion und bestimmt die Politik und 
Programmatik der Zusammenarbeit. Der Lenkungsausschuss koordiniert und steuert alle an der 
regionalen Zusammenarbeit beteiligten Akteure in der Metropolregion Hamburg. Die 
Facharbeitsgruppen unterstützen den Lenkungsausschuss bei seinen Aufgaben. Die Regionalkonferenz 
widmet sich regionsrelevanten Schwerpunktthemen und gibt Impulse für die regionale 
Zusammenarbeit. Die Geschäftsstelle koordiniert die Geschicke der Metropolregion.  
Für kommunale Maßnahmen stehen in einem Förderfond jährlich rd. 3 Mio. Euro vorrangig im 
Bereich von Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung.  
 
Die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten wurde 2005 als eine von 11 europäischen 
Metropolregionen Deutschlands anerkannt. Die Metropolregion ist als Rechtsform ein eingetragener 
Verein.  
Der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V. gehören 16 kommunale Mitglieder 
(Landkreises Ammerland, Cloppenburg, Cuxhaven, Diebholz, Friesland, Oldenburg, Osterholz, 
Vechter, Verden und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Delmenhorst, Oldenburg, 
Wilhelmshaven und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven), 5 Mitglieder der Wirtschaft 
(Handelskammer Bremen, Industrie- und Handelskammer Bremerhaven, Oldenburgsche Industrie- und 
Handelskammer, Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum und die Industrie- 
und Handelskammer Hannover) sowie die Bundesländer Bremen und Niedersachsen an. 
Die Organisationsstruktur besteht aus einem Vorstand, der Metropolversammlung, dem 
parlamentarischen Beirat, dem Metropolbeirat, Facharbeitskreisen und der Geschäftsstelle. 
Für kommunale Maßnahmen stehen in einem Förderfond jährlich rd. 0,9 Mio. Euro zur Verfügung.  
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Als einzige deutsche Metropolregion übt die Wirtschaft eine Mitgestaltung über Kammern und 
Unternehmen sowie einen spezifisch gegründeten Förderverein „Wirtschaft pro Metropolregion“ aus. 
 
Das Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt 
Bremen zu einer grenzüberschreitenden Raumordnung und Landesentwicklung datiert vom 24.09.2009 
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2009, Seite 358). 
 
 

 
Zu 1.3 Entwicklung in den Verflechtungsbereichen Bremen und 
Bremerhaven  
 
 
Ein Teil des Landkreises Cuxhaven ist in wirtschaftlicher, verkehrlicher und siedlungsstruktureller 
Hinsicht eng mit Bremen und Bremerhaven verflochten.  
Das Regionalforum Bremerhaven ist eine Arbeitsgemeinschaft, die im März 2003 von den 
Landkreisen Cuxhaven und Wesermarsch sowie der Stadt Bremerhaven gegründet wurde. 
Dieser Arbeitsgemeinschaft können sämtliche Städte, Einheitsgemeinden und Samtgemeinden auf dem 
Gebiet der Beteiligten beitreten. Die Zusammenarbeit ist freiwillig, kann aber als Basis zur 
Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation dienen. Oberstes Ziel des Regionalforums ist, 
die Entwicklung des Gesamtraumes der Beteiligten zu fördern und dauerhaft zu sichern.  
Zur Durchführung von Aufgaben und Maßnahmen des Regionalforums sind fünf Arbeitskreise (AK 1 
Innerer Verflechtungsraum, AK 2 Wirtschaft und Verkehr, AK 3 Tourismus, Naherholung, Natur, AK 
4 Soziales, Jugend, Familie und Gesundheit, AK 5 Schule und Kultur) eingerichtet worden. Eine 
Geschäftsstelle ist von der Seestadt Bremerhaven eingerichtet worden. Aufgabe der Geschäftsstelle ist 
die Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung der Arbeit der Arbeitskreise und der 
Unterweserkonferenz sowie die Kooperation mit der regionalen Arbeitsgemeinschaft 
Bremen/Niedersachsen. Die Unterweserkonferenz tagt 1 - 2 mal im Jahr. Wichtigstes Anliegen der 
Unterweserkonferenz ist die Formulierung der Interessen des Gesamtraumes und die öffentliche 
Einforderung gegenüber Land, Bund und EU.  
 
Das LEADER-Programm ist ein Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung in der EU. 
Wesentliches Element von LEADER ist es, mit privaten und öffentlichen Akteuren in lokalen 
Aktionsgruppen (LAG) regionale Entwicklungskonzepte (REK) zur erarbeiten und umzusetzen. In 
Niedersachsen wurden 38 LEADER-Regionen ausgewählt; davon befinden sich vier Regionen im 
Landkreis Cuxhaven. Der Förderzeitraum läuft von 2007 bis 2013. 
 
 

 
Zu 1.4 Integrierte Entwicklung in der Küstenzone 
 
 
In der Küstenzone beeinflussen sich land- und seeseitige Nutzungs- und Schutzanforderungen 
gegenseitig und beinhalten oftmals ein erhebliches Konfliktpotenzial. Daher ist eine integrierte und 
ganzheitliche Sichtweise Voraussetzung für Planungen und Maßnahmen in der Küstenzone. Die 
Kostenzone umfasst sowohl einen wasserseitigen als auch einen landseitigen Streifen.  
 
Der Küsten - und der Sturmflutschutz sind unabdingbare Voraussetzungen für die Besiedlung der 
Küstenzone. Sie sind maßgeblich, um Schadpotenziale zu verringern und an der Küste ein möglichst 
gefahrenloses Leben und Wirken der Menschen zu verwirklichen. Einem Anstieg des Meeresspiegels, 
insbesondere bei neuen, massiven Bauwerken, ist durch entsprechend angepasste 
Bemessungswasserstände schon heute Rechnung zu tragen.  
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Dem Erhalt des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer als einen der letzten Naturräume 
Europas gilt ein besonderes Augenmerk. Das Niedersächsische Wattenmeer ist fast deckungsgleich 
Biosphärenreservat, Ramsar-Feuchtgebiet, EU-Vogelschutzgebiet und Gebiet gemeinschaftlicher 
Bedeutung. Hinzu kommen noch importent bird areas und bedeutende Rast- und Nahrungsgebiete, die 
ebenfalls als schützenswert einzustufen sind. Der Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ ist 
durch das Nationalparkgesetz in drei Schutzkategorien eingeteilt. Der Nationalpark dient der 
Bewahrung der Schönheit und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in diesem Gebiet. Der Erhalt 
der Fähigkeit zur Selbstregulation des Naturhaushaltes und des ungestörten Ablaufs von 
Naturvorgängen haben dabei absoluten Vorrang. Grenzen sind aber in soweit gesetzt, sobald die 
Sicherheit der Bevölkerung oder der Küstenschutz berührt wird.  
 
Im Bereich der Niedersächsischen Nordseeküste ist der Tourismus eine der wichtigsten 
Erwerbsgrundlagen der Menschen. Unter Berücksichtigung der ökologischen Belange des 
Nationalparks sollen im Wattenmeer auch künftig umweltverträgliche touristische Nutzungen wie z.B. 
die Nutzung von Wattwanderwegen sowie eine vertretbare Ausübung der Sportschifffahrt möglich 
sein. Nutzungskonflikte, die diesem Schwerpunkt entgegen stehen, sind frühzeitig zu identifizieren, 
abzustimmen und einem gerechten und nachhaltigen Interessenausgleich zuzuführen.  
 
Die Wattenmeerregion stellt sich in ihrer Art als eine auf der ganzen Welt einmalige Naturlandschaft 
dar. Ihr Schutz ist wichtige Voraussetzung zur Sicherung des Naturtourismus sowie zur 
Erholungsnutzung.  
 
Die besondere Eigenart der Natur und Landschaft der Wattenmeerregion einschließlich des 
charakteristischen Landschaftsbildes soll erhalten bleiben und vor Beeinträchtigung geschützt werden. 
Die Unverwechselbarkeit ist maßgeblich geprägt durch den Blick über das offene Meer als 
traditionelle, vom menschlichen Einfluss sehr weitgehend unberührte Sichtbeziehung.  
 
Mit dem Raumordnungskonzept für das Niedersächsische Küstenmeer ist 2005 ein erster Baustein der 
Niedersächsischen IKZM (integriertes Küstenzonenmanagementstrategie) entwickelt worden. Das 
Konzept nimmt erstmalig raumordnerisch die gesamte Niedersächsische Küstenzone mit ihren 
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen sowie Schutzinteressen in den Blick und formuliert informelle 
Grundsätze und Ziele für die unterschiedlichen Nutzungsansprüche im Küstenraum. Dieses fand auch 
Niederschlag im Niedersächsischen Raumordnungsgesetz, das im § 2 Satz 1 Nr. 4 ausführt: „Das 
Küstenmeer, die Inseln und der Küstenraum (Küstenzone) sollen durch ein integriertes 
Küstenzonenmanagement entwickelt werden, bei dem eine intensive Zusammenarbeit der Träger 
öffentlicher Belange, die Einbeziehung der Betroffenen und eine grenzüberschreitende integrierte 
Planung sowie die nachhaltige Entwicklung ökologischer, ökonomischer, sozial und kultureller 
Belange sichergestellt wird.“ 
 
Das Bundeskabinett hat am 22.03.2006 auf Vorschlag des Bundesumweltministers eine nationale 
Strategie für ein integriertes Küstenzonenmanagement in Deutschland verabschiedet. Mit 
gleichzeitigem Bericht an die Europäische Kommission setzt die Bundesregierung damit eine 
entsprechende Empfehlung der EU um.  
 
Das IKZM soll als Prozess und Instrument die verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen 
Nutzungsansprüche an den Küstenraum (Fischerei, Schifffahrt, Hafenwirtschaft, Industrie und 
Gewerbe, landgebundene Verkehrsinfrastruktur, Land- und Forstwirtschaft, Windkraft, 
Siedlungsentwicklung, Tourismus und andere) und die Schutzinteressen des Küstenraums 
(Vermeidung von Schadstoffeinträgen, sparsamer Umgang mit der Ressource Fläche, Naturschutz, 
Hochwasserschutz) zusammenführen und frühzeitige Entwicklungsmöglichkeiten, Konfliktpotenziale 
und Konfliktlösungen aufzeigen. Angesichts des zunehmenden Nutzungsdrucks ist es Ziel, den 
Küstenraum auf der See- und Landseite umweltschonend, zu gleich ökonomisch nachhaltig zu 
entwickeln. Eine Leitplanke bildet dabei die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Küstenumwelt. 
Im Mittelpunkt des IKZM steht der Dialog zwischen öffentlichen und privaten Akteuren in den 
Gemeinden, Regionen auf der Bundesebene, gegebenenfalls auch in den Nachbarstaaten.  
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2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und 
Versorgungsstruktur 

Zu 2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 
 
 
Dieser Abschnitt setzt einen kreisweiten Rahmen für tragfähige, der Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit gerecht werdende Siedlungsstrukturen, die das kulturelle Erbe der Siedlungen und 
Landschaften bewahren. Die Ziffern 01 bis 05 definieren aus überörtlicher Sicht Gesichtspunkte für die 
Entwicklung der Siedlungsstrukturplanung im Planungsraum ohne die Gestaltungsspielräume der 
Städte und Gemeinden für eine eigenverantwortliche Planung unverhältnismäßig einzuengen.  
Die Siedlungsstruktur und ihre weitere Entwicklung bestimmen im Wesentlichen die 
Rahmenbedingungen für die Auslastung der Infrastruktureinrichtungen. 
Die Bevölkerungsstruktur des Landkreises Cuxhaven wird sich in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten deutlich verändern. Der demografische Wandel ist im Wesentlichen von einem Rückgang 
der Bevölkerung, einer zunehmenden Alterung und einer fortschreitenden Haushaltsverkleinerung 
gekennzeichnet. Als Folge dieses Prozesses werden sich die Ansprüche an die Siedlungsstruktur, an 
Wohnungen und Wohngebäude, an das Wohnumfeld sowie an das Infrastrukturangebot grundlegend 
verändern. Aufgrund des in der Vergangenheit fast ungebremst fortschreitenden Siedlungswachstums 
und des damit verbundenen Verlustes ökologischer Funktionen hat die Beachtung der ökologischen 
Auswirkungen von Siedlungsentwicklung eine herausragende Bedeutung.  
 
Bei der Festlegung der Standorte für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten wurden neben 
den Mittelzentren die Gemeinden mit grundzentraler Funktion berücksichtigt, wenn sie in der 
Nachbarschaft von Ober- und Mittelzentren liegen und besondere Standortvorteile vorhanden sind oder 
wenn sie aufgrund einer regionalen Sondersituation dafür geeignet sind. Auf die Festlegungen im 
Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven 2002 wurde zurückgegriffen. Eine 
regionale Sondersituation und besondere Standortvorteile rechtfertigen darüber hinaus, den Standort 
Hechthausen für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten festzulegen. Hechthausen hat rund 
3500 Einwohner und zählt somit neben den Mittel- und Grundzentren zur einwohnerstärksten 
Gemeinde im Planungsraum. Darüber hinaus ist Hechthausen durch den Bahnhof an die 
Schienenstrecke Cuxhaven-Stade-Hamburg direkt angeschlossen. Die vorhandene Infrastruktur in 
Hechthausen geht auch über die Infrastrukturausstattung einer sogenannten 
Eigenentwicklungsgemeinde hinaus.  
 
Alle übrigen Orte und Ortsteile sind für eine umfangreichere Siedlungsentwicklung nicht vorgesehen. 
Um aber den Erhalt der Ortslage und des dörflichen Lebens zu sichern, ist eine bauleitplanerische 
Siedlungsentwicklung im Rahmen der sogenannten „Eigenentwicklung“ zulässig.  
Die quantitative Bemessung der möglichen Eigenentwicklung wird vom Träger der Bauleitplanung im 
Einvernehmen mit dem Landkreis als untere Landesplanungsbehörde festgelegt. Zur Berechnung der 
Eigenentwicklung werden auf der Grundlage der vorhandenen Infrastruktur zwei unterschiedliche 
Dorftypen ermittelt. 
 Zum Typ 1 gehören Gemeinden/Dörfer, deren Eigenentwicklung im Hinblick auf die Neuausweisung 
von Wohnbauflächen nicht so restriktiv zu betrachten ist, da sie aufgrund ihrer vorhandenen 
Infrastruktur, Einwohnerzahl und der zu erwartenden demografischen Entwicklung langfristig positiver 
zu beurteilen sind. Aufgrund von Erfahrungswerten wird für diese Orte ein Orientierungswert von ca. 
3, 5 Wohneinheiten pro Jahr/Einwohner als angemessen betrachtet.  
Zum Typ 2 gehören die Gemeinden und Dörfer, bei denen die Ausweisung von Wohnbauflächen im 
Rahmen der sogenannten „Eigenentwicklung“ insbesondere aufgrund einer überwiegend fehlenden 
Infrastruktur restriktiver zu betrachten ist. In diesen Orten wird ein Orientierungswert von ca. 1,5 
Wohneinheiten pro Jahr pro Tausend Einwohner als angemessen betrachtet.  
 
Bei der Festlegung der Standorte für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten wurden die 
Mittelzentren sowie die Gemeinden mit grundzentraler Funktion berücksichtigt, wenn sie in der 
Nachbarschaft von Ober- und Mittelzentren liegen und besondere Standortvorteile vorhanden sind oder 
wenn sie aufgrund einer regionalen Sondersituation dafür geeignet sind. Auf die Festlegungen im 
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regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven 2002 wurde zurückgegriffen. 
Darüber hinaus hat Lamstedt auf Grund der positiven Entwicklung in diesem Sektor und der 
zentralörtlichen Funktion diese Standortzuweisung bekommen. 
 
Die Festlegung der Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus verfolgt das Ziel, 
Schwerpunktstandorte mit der entsprechenden Ausstattung und Bedeutung im Tourismus zu sichern 
und zu entwickeln. Auf die Ausweisung der besonderen Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ im 
regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven 2002 wurde zurückgegriffen.  
 
Das Planzeichen „Standort besondere Entwicklungsaufgabe Erholung“ findet Verwendung für 
Standorte, die eine Bedeutung für die Nah- und Kurzzeiterholung haben und entsprechend 
infrastrukturell ausgestattet sind oder zukünftig ausgestattet werden sollen. Auf die Festlegung der 
besondern Entwicklungsaufgabe „Erholung“ im Regionalen Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Cuxhaven 2002 wurde zurückgegriffen. 
 
Die Festlegung des Vorbehaltsgebiets Lärmbereich in Nordholz erfolgte auf der Grundlage der 
Verordnung über die Feststellung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Nordholz 
vom 27.09.1995. 
 
Das in der zeichnerischen Darstellung des Landes-Raumordnungsprogramms im Bereich Cuxhaven 
festgelegte großflächige Vorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen ist für eine 
künftige Wirtschaftsentwicklung des Landes in dem küstennahen Bereich am seetiefen Fahrwasser von 
herausragender Bedeutung und von anderen, diesem Ziel entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten. 
Als „hafenorientiert“ sind insbesondere solchen Anlagen und Betriebe anzusehen, die auf einen 
hafennahen Standort ausgerichtet oder angewiesen sind. Das im Landes-Raumordnungsprogramm 
ausgewiesene Vorranggebiet ist in der zeichnerischen Darstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms maßstabsbedingt näher festgelegt. Die Festlegung erfolgte im 
Einvernehmen mit der Standortgemeinde, der Stadt Cuxhaven. 
 
 

 
Zu 2.2 Entwicklung der zentralen Orte 
 
 
Die Oberzentren, Mittelzentren mit oberzentralen Teilfunktionen und Mittelzentren sind abschließend 
im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachen festgelegt. Die Zentralitätsfunktion wird der 
Gemeinde als Standort zugewiesen.  
 
Die Festlegung der Grundzentren erfolgt durch den Landkreis als Träger der Regionalplanung. Als 
Standorte für Grundzentren wurden die im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Cuxhaven 2002 festgelegten Grundzentren übernommen. Die Ausweisung weiterer Grundzentren, wie 
z.B. für Hechthausen und Wanna beantragt, ist nicht vorgesehen. Die empfohlenen Mindeststandards 
für den Versorgungsnahbereich von 7.000 Einwohnern bzw. von 3.000 Einwohnern im zentralen Ort 
werden nicht erfüllt. 
 
Das Planzeichen ist dort platziert, wo die zentralörtlichen Einrichtungen bereitgestellt und gesichert 
werden sollen. 
 
Die Grundzentren Langen und Otterndorf nehmen neben ihren grundzentralen Versorgungsfunktionen 
bereits heute mittelzentrale Teilfunktionen in den Bereichen Verwaltung, Justiz und Gesundheitswesen 
wahr. In diesen Bereichen leisten sie einen erheblichen Beitrag zur Regionalentwicklung, der über den 
grundzentralen Versorgungsbereich hinausgeht. 
Das Gleiche trifft auf das Grundzentrum Lamstedt hinsichtlich des großflächigen Möbeleinzelhandels 
zu; Lamstedt nimmt im Bereich des Segments großflächiger Möbeleinzelhandel herausgehobenen 
Versorgungsfunktionen für die Region wahr. 
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Das Gebiet, auf das sich die Zentralitätsstufe bezieht, ist in Kombination mit dem Planzeichen 
„Zentrales Siedlungsgebiet“ räumlich konkret festgelegt. Die Festlegung der zentralen 
Sieldungsgebiete dient der allgemeinen räumlichen Konzentration und Bündelung von zentralörtlichen 
Angeboten und Einrichtungen. Die Festlegung der zentralen Siedlungsgebiete ist auf den baulichen 
Bestand sowie auf die Darstellungen des Flächennutzungsplanes abgestellt. Außenbereichsbebauung 
gehört nicht zum zentralen Siedlungsgebiet. 
 
In Schiffdorf-Spaden, direkt an der Stadtgrenze Bremerhaven und an der Autobahnabfahrt 
Bremerhaven/Überseehäfen hat sich die größte Agglomeration von Einzelhandelsgroßprojekten und 
Fachmärkten im Planungsraum gebildet. Die Summe der gesamten Verkaufsflächen in diesem Bereich 
beläuft sich auf ca. 40.000 qm.  
 
Die Gemeinde Hechthausen nimmt unterhalb der Grundzentren eine besondere Stellung ein. 
Hechthausen hat rund 3.500 Einwohner und ist über den Bahnhof Hechthausen im Zuge der 
Schienenstrecke Cuxhaven-Stade-Hamburg an die größeren zentralen Orte angebunden. Die 
vorhandene Infrastruktur geht deutlich über die einer sogenannten Eigenentwicklungsgemeinde hinaus. 
Bezüglich des Bildungswesens sind eine Grundschule, eine Kindertagesstätte und ein Spielkreis 
vorhanden. Bezüglich des Gesundheitswesens sind zwei Facharztpraxen, eine Apotheke, zwei Praxen 
für Physiotherapie/Krankengymnastik und ein Senioren- und Pflegeheim vorhanden. Außerdem 
befinden sich in Hechthausen eine Postagentur und zwei Bankfilialen. 
 
 

 
Zu 2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 
 
 
 
Zur Daseinsvorsorge zählen die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die medizinische 
Versorgung, Bildungs- und kulturelle Angebote sowie Angebote zur Freizeitgestaltung und Erholung. 
Die Bürger sollen hierzu Angebote in ausreichendem Umfang, in ausreichender Qualität und in 
zumutbarer Entfernung nutzen können. Die Angebote sollen die Veränderungen in der demografischen 
Entwicklung sowie die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigen. Dies 
gilt insbesondere für die Mobilität eingeschränkter Bevölkerungsgruppen, wie z.B. Menschen mit 
Behinderungen, Kinder und Jugendliche, ältere Mensche sowie Haushalte ohne verfügbaren Pkw.  
 
Einzelhandelsbetriebe gelten als großflächig, wenn sie eine Verkaufsfläche von 800 qm überschreiten. 
Agglomerationen unterhalb dieser Schwelle sind raumordnerisch wie ein großflächiger 
Einzelshandelbetrieb zu behandeln. 
 
Zur raumordnerischen Steuerung der Daseinvorsorge sind gem. LROP die nachfolgenden Gebote bzw. 
Verbote heranzuziehen: 
 - Kongruenzgebot  
 - Konzentrationsgebot 
 - Integrationsgebot 
 - Abstimmungsgebot 
 - Beeinträchtigungsverbot 
 
Nach dem Kongruenzgebot müssen Einzelhandelsgroßprojekte hinsichtlich Verkaufsfläche und 
Warensortiment der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des 
jeweiligen zentralen Ortes entsprechen. Von einem Verstoß gegen das Kongruenzgebot ist auszugehen, 
wenn der Einzugsbereich eines Einzelhandelsgroßprojektes den zentralörtlichen Verflechtungsbereich 
wesentlich überschreitet; d.h. wenn zu erwarten ist, dass mehr als 30 % des Umsatzes aus Räumen 
außerhalb des jeweiligen zentralörtlichen Verflechtungsbereichs erzielt wird. Die 
Kongruenzgebotsprüfung umfasst auch die Frage, inwieweit der zentralörtlichen Versorgungsauftrag 
bereits durch vorhandene Einrichtungen erfüllt wird.  
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Das Konzentrationsgebot soll eine nachhaltige Bündelung der Einrichtungen der Daseinvorsorge, 
insbesondere der Einzelhandelsgroßprojekte, bewirken. Das Konzentrationsgebot gilt als erfüllt, wenn 
sich der Standort eines Einzelhandelsgroßprojektes innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des 
zentralen Ortes befindet. Die Festlegung der zentralen Siedlungsgebiete dient der räumlichen 
Konzentration; die Festlegung ist im Benehmen mit den Gemeinden vorzunehmen. Zur Festlegung der 
zentralen Siedlungsgebiete ist auf den baulichen Bestand sowie auf die Flächenutzungsplanung 
abzustellen. Vom zentralen Ort räumlich abgesetzte GE/GI-Gebiete gehören nicht zum zentralen 
Siedlungsgebiet. 
 
Durch das Integrationsgebot sollen attraktive und funktionsfähige Innenstädte bzw. Ortskerne erhalten 
bzw. entwickelt werden. Ziel des Integrationsgebotes ist, bei der Ansiedlung oder Erweiterung von 
Einzelhandelsgroßprojekten die Funktionsfähigkeit der integrierten Lagen zu wahren bzw. zu stärken. 
Städtebaulich integrierte Lagen stehen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhagen mit 
den zentralen Versorgungsbereichen im Sinne des § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 2a Baugesetzbuch. Nicht 
alle Einzelhandelsangebote und Einzelhandelsformen sind für die Funktionsfähigkeit von städtebaulich 
integrierten Lagen bedeutsam. Auch lassen sich nicht alle Sortimentsbereiche hinsichtlich ihres hohen 
Flächenbedarfs in der Präsentation und Lagerung der Waren oder aufgrund der erzeugten Verkehre in 
integrierten Lagen stadt- und ortverträglich unterbringen. Das Integrationsgebot ist daher begrenzt auf 
Einzelhandelsgroßprojekte mit innenstadtrelevanten Kernsortimenten.  
In der Regel gelten folgende Sortimente als zentren- bzw. innenstadtrelevant:  
 - Genuss- und Lebensmittel, Getränke 
 - Drogerieartikel, Kosmetika und Haushaltswaren 
 - Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation 
 - Kunst, Antiquitäten 
 - Baby- und Kinderartikel, Spielwaren 
 - Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Sportartikel 
 - Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswaren, Foto/Film, Optik 
 - Uhren, Schmuck, Musikinstrumente 
 - Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe 
 - Teppiche (ohne Teppichböden) 
 - Blumen 
 - Campingartikel, Fahrräder und Fahrradzubehör 
 - Tiernahrung und Zoobedarf 
 - Lampen/Leuchten 
 
Nicht innenstadtrelevant sind Kernsortimente, die aufgrund des Flächenbedarfs oder des 
Verkehrsproblems nicht in der Innenstadt/Ortskern angesiedelt werden können und dort auch die 
städtebaulichen Strukturen stören können,wie z.B. Möbelmärkte, Baumärkte, Heimwerkermärkte und 
Gartencenter. 
Um hinsichtlich der für diese Branchen bedeutsamen Randsortimente eine Konkurrenz zum 
Einzelhandel innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen auf ein hinnehmbares Maß zu begrenzen, 
darf das innenstadtrelevante Randsortiment nicht mehr als 10 % der Gesamtverkaufsfläche betragen; 
die Gesamtverkaufsfläche für diese Randsortimente ist auf maximal 800 qm begrenzt.  
 
Durch das Abstimmungsgebot sind neue Einzelhandelsgroßprojekte interkommunal, d.h. mit den 
benachbarten Gemeinden, abzustimmen. Interkommunal abgestimmte Einzelhandelskonzepte können 
dabei einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von regional unverträglichen Konkurrenzen 
zwischen den Städten und Gemeinden leisten.  
 
Durch das Beeinträchtigungsverbot soll geprüft werden, ob von dem geplanten 
Einzelhandelsgroßprojekt wesentlichen Beeinträchtigungen auf die einzelnen Komponenten 
ausgeglichener Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung ausgehen. Hinsichtlich des 
Beeinträchtigungsverbotes sind die Größe der Verkaufsfläche und die Differenzierung des 
Warensortiments wesentliche Kenngrößen für die Analyse und Bewertung der Auswirkungen eines 
geplanten Einzelhandelsgroßprojektes. 
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Die raumordnerische Beurteilung von Einzelhandelsgroßprojekten erfolgt durch den Landkreis als 
untere Landesplanungsbehörde im Benehmen mit der Industrie- und Handelskammer Stade für den 
Elbe-Weser-Raum. Hierbei hat u. a. der Handels-Atlas der IHK eine wesentliche Bedeutung.  
 
Hersteller-Direktverkaufszentren sind i. d. R. auf eine Verkaufsfläche von 10.000 qm und mehr 
angelegt. Kleine Hersteller-Direktverkaufszentren können auch in Mittelzentren innerhalb 
städtebaulich integrierter Lagen raumverträglich sein. In Grundzentren oder außerhalb von 
Grundzentren entsprechen Hersteller-Direktverkaufszentren grundsätzlich nicht mehr der 
zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des zentralen Ortes und sind 
somit schon deswegen unzulässig.  
 
Das Grundzentrum Lamstedt ist neben dem Mittelzentrum Hemmoor Standort für großflächigen 
Möbeleinzelhandel. Diesbezüglich wurde im Jahre 2007 vom Landkreis ein Planänderungsverfahren 
des RROP, Abschnitt „Zentrale Orte,  zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen 
Funktionen“, durchgeführt. Die entsprechende Änderung ist mit Erlass des Niedersächsischen 
Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
Regierungsvertretung Lüneburg, am 21.01.2008 genehmigt worden. Die Erteilung der Genehmigung 
wurde vom Landkreis Cuxhaven im Amtsblatt für den Landkreis Cuxhaven am 14.02.2008 ortsüblich 
bekannt gemacht.  
Aufgrund der regionalen Sondersituation und der engen Verflechtungen der Stadtrandgemeinden mit 
dem Oberzentrum Bremerhaven ist bei der raumordnerischen Beurteilung von 
Einzelhandelsgroßprojekten in Langen, Loxstedt und Schiffdorf ein besonderer Maßstab hinsichtlich 
der Prüfung auf Vereinbarkeit mit der zentralörtlichen Bedeutung anzulegen; dies gilt insbesondere für 
das Einkaufszentrum in Schiffdorf-Spaden. 
 
 

3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen 
und Freiraumnutzungen 

 
Zu 3.1.1.1 Elemente und Funktionen des kreisweiten  
Freiraumverbundes 
 
 
Freiräume, d.h. Gebiete ohne Siedlungsflächen, Verkehrsflächen sowie Industrie- und 
Gewerbeflächen, prägen den Charakter der Kulturlandschaften im Landkreis Cuxhaven. Diese 
Freiräume sind in der Karte I „Arten und Lebensräume – Wichtige Bereiche“ des Land-
schaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargestellt. 
Diese Freiräume ermöglichen Naturerleben, Freizeit- und Erholungsaktivitäten außerhalb der 
Siedlungsbereiche. In ihnen findet die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung und weitere, 
vielfach wirtschaftliche Nutzungen statt, die innerhalb der Siedlungen nicht möglich oder nicht 
verträglich sind. 
Freiräume sind die Voraussetzung dafür, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter auf Dauer gesichert werden können. Sie sind die Voraussetzung für die dauerhafte 
Sicherung der biologischen Vielfalt, auch durch ein funktionierendes Biotopverbundsystem.  
 
Für eine nachhaltige Raumentwicklung ist die wesentliche Verringerung der Neuinanspruchnahme von 
Freiräumen (Flächenverbrauch) ein zentrales Anliegen. Durch das Minimierungsgebot als Ziel der 
Raumordnung wird sichergestellt, dass die Möglichkeiten zur sparsamen Inanspruchnahme von 
unbebauten Flächen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen stets überprüft werden. 
Gleichwohl bleiben weitere Entwicklungen möglich und zulässig, wenn die Planungen und Vorhaben 
in Bezug auf die Beanspruchung von Freiräumen optimiert worden sind, so dass der Planungszweck 
mit einer minimalen Neubeanspruchung von Freiräumen erreicht werden kann.  
 

 11



Freiräume sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für Bebauung jeglicher Art in Anspruch 
genommen werden. Dies gilt insbesondere für siedlungsnahe Freiräume, die die Gestalt der freien 
Landschaft im Anschluss an die zusammenhängend bebauten Bereiche prägen. Siedlungsnahe 
Freiräume sind wichtige Erholungsgebiete, die ohne lange Anfahrtswege erreicht werden. Im 
Zusammenhang mit der Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes kommt vor 
allem der Ein- und Durchgrünung der Ortslagen und der Freihaltung der Bach- und Flussniederungen 
in den Ortslagen Bedeutung zu. 
 
Wälder sowie Hoch- und Niedermoorböden im Ortsrandbereich weisen besondere Bedeutung für die 
Kaltluftentstehung und Frischluftentstehung auf. 
 
 

 
Zu 3.1.1.2 Bodenschutz 
 
 
Das Schutzgut Boden stellt einen wesentlichen Teil der natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, 
Tiere und Pflanzen dar, dient als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und erfüllt verschiedene 
Nutzungsfunktionen. Die Zerstörung von Böden durch Überbauung und Versiegelung sowie ihre 
Beeinträchtigung durch Stoffeinträge, Verdichtung und Erosion sowie – im Falle der Moorböden – 
durch Zersetzung und Sackung sollen daher minimiert werden. Böden sind im Hinblick auf ihre 
Funktionsvielfalt nachhaltig zu bewahren. Belastungen der Böden wirken sich i. d. R. auch auf andere 
Teilbereiche unserer Umwelt aus. Besonders zu beachten sind die zeitlichen und räumlichen Aspekte 
des Bodenschutzes: Die Böden sind nicht vermehrbar; einmal eingetretene Belastungen der Böden sind 
fast immer irreversibel. 
Es muss daher das Ziel sein, bei allen Planungen und Vorhaben eine sparsame Flächen-
inanspruchnahme zu erreichen. Dies ist insbesondere auch durch eine entsprechende Bauleitplanung 
sicherzustellen. Der grundsätzliche Vorrang der Schließung von Baulücken vor der Ausweisung neuer 
Baugebiete im Außenbereich wird folglich als Ziel der Raumordnung formuliert. 
 
Im Bereich der Marsch weisen die Beete und Beetstrukturen eine hohe kulturhistorische Bedeutung 
auf. Im Bereich der Geest stellen die Geestkanten und -stufen eine geomorphologische Besonderheit 
dar. Die Plaggeneschböden weisen ebenfalls hohe kulturhistorische Bedeutung auf. Die äußerst 
seltenen Dünen im Kreisgebiet sind wertvolle Extremstandorte. Teilweise sind in diesen Bereichen 
erhebliche Verluste in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu verzeichnen, so dass die weitest mögliche 
Erhaltung und die Bewahrung dieser Werte als Ziel der Raumordnung formuliert sind. 
 
In humiden Klimaten sind Böden i. d. R. einer natürlichen Versauerung ausgesetzt. Dieser Prozess der 
Bodenentwicklung wird durch die anthropogene Bodenversauerung intensiviert und somit 
beschleunigt. Als Folge der Nutzung von fossilen Brennstoffen durch Kraftwerke, Industrie- und 
Gewerbeanlagen, Hausbrand und Kraftfahrzeugverkehr sowie der Intensivtierhaltung in der 
Landwirtschaft sind die Prozesse der Bodenversauerung so verstärkt worden, dass sie zu Belastungen 
der Böden und darüber hinaus der gesamten Ökosysteme führen. 
Während die mit der Bodenversauerung verknüpften Verschlechterungen der Standorteigenschaften 
bei landwirtschaftlich genutzten Böden i. d. R. durch Kalkungs- und Düngungsmaßnahmen 
kompensiert werden, ist dieses bei als Wald genutzten oder nicht genutzten Böden nur eingeschränkt 
oder gar nicht möglich. Das Kreisgebiet zählt zu den gegenüber Versauerung besonders empfindlichen 
Regionen in Deutschland. Vor diesem Hintergrund wird die weitest mögliche Vermeidung bzw. 
Verminderung der Emission von Säurebildnern als Ziel der Raumordnung formuliert. 
 
Die Zersetzung bzw. Mineralisierung und die Sackung der Moorböden, vielfach auch mit den 
Begriffen Torfzehrung und Torfschwund beschrieben, haben im Kreisgebiet weitreichende Bedeutung, 
da die Flächenanteile der Hochmoorböden mit etwa 11 %, der Niedermoorböden mit etwa 14 % und 
der Organomarschböden mit etwa 7 % sehr erheblich sind. 
In Moorböden, die landwirtschaftlich genutzt werden, kommt es aufgrund der Entwässerung, der 
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Kalkung und der Düngung zur Zersetzung bzw. Mineralisation der organischen Substanz; diese hat 
erhebliche Sackungen zur Folge. Innerhalb des Kreisgebietes sind Sackungen von über 2,0 m innerhalb 
von einigen Jahrzehnten nachweisbar. Bei fortschreitender Sackung wird die Entwässerung, die 
vielfach die Voraussetzung der landwirtschaftlichen Nutzung ist, im Laufe der Zeit immer schwieriger 
und kostenaufwändiger – sowie z. T. langfristig unmöglich. 
 
Erhebliche Teile des Kreisgebietes weisen hohe Empfindlichkeiten bzw. Gefährdungen auf gegenüber 
Winderosion, Verschlämmung, Verdichtung, Nitratauswaschung und Phosphatauswaschung. Diesen 
Aspekten ist bei Nutzung der Böden Rechnung zu tragen; die Belastungen sind soweit wie möglich zu 
vermeiden bzw. zu vermindern.  
 
Das Ziel der Raumordnung, dass in den Vorranggebieten für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und
-entwicklung der Grünlandumbruch zu unterlassen ist, ist insoweit von zentraler Bedeutung, als hier 
die Zulassung des Grünlandumbruchs eine Beseitigung der den Vorrang begründenden Wertigkeit 
nach sich zöge. Wenn Grünland umgebrochen würde, dann wäre auch die Darstellung eines 
Vorranggebiets für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung hinfällig. Hier ist der Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen kein Wert an sich, sondern dient auch und gerade der 
Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzungsmöglichkeit. 
 
 

 
Zu 3.1.2 Natur und Landschaft 
 
 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in Kapitel 4 des Land-
schaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 für das Kreisgebiet näher dargelegt. In Kapitel 4.1 
werden folgende Leitlinien für den Landkreis Cuxhaven formuliert: 
1. Der Vorsorge für Natur und Landschaft kommt besondere Bedeutung zu. Der Zustand von Natur 

und Landschaft ist – soweit menschliches Leben nicht zwangsläufig mit der Nutzung der 
Naturgüter wie Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt verbunden ist – nicht zu 
verschlechtern, sondern zu verbessern. 

2. Die Bestände aller natürlichen, naturnahen und halbnatürlichen Biotoptypen (Ökosystemtypen) 
sind in jeweils großflächigen, die einzelnen Minimalraumansprüche berücksichtigenden Gebieten 
zu sichern. Diese Gebiete enthalten möglichst vollständige Serien bzw. Mosaike von Biotopen 
(Ökosystemen) in naturraumtypischer Abfolge und Anordnung. 

3. Es ist ein funktionsfähiges Biotopverbundsystem durch die Entwicklung hierfür geeigneter 
Lebensräume herzustellen. Durch dieses Biotopverbundsystem sind zum einen die großflächigen 
Gebiete mit natürlichen, naturnahen und halbnatürlichen Biotoptypen (Ökosystemtypen) durch 
ausreichend breite, wenig beeinflusste Übergangs- bzw. Pufferbereiche zu schützen, zum anderen 
durch Trittstein- und Korridorbiotope miteinander zu verbinden. 

4. Natürliche Biotope (Ökosysteme) sind möglichst wenig vom Menschen zu beeinflussen; auf 
jegliche Art der Nutzung ist weiterhin zu verzichten. Bei den naturnahen Biotopen (Ökosystemen), 
ist ein möglichst hoher Natürlichkeitsgrad anzustreben; nach Maßgabe der Situationsgebundenheit 
sind sie teilweise der Sukzession zu überlassen, teilweise extensiv zu nutzen. Die halbnatürlichen 
Biotope (Ökosysteme) sind extensiv zu nutzen; sofern dieses nicht möglich ist, sind sie 
entsprechend zu pflegen. 

5. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ist zu sichern und zu entwickeln – 
auch als Voraussetzung einer naturverträglichen Erholung. 

6. Bei unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft ist eine vollständige Kompensation der 
durch den Eingriff verursachten Beeinträchtigungen vorzunehmen. 

Diese Leitlinien werden in Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 weiter differenziert in schutzgut- und 
landschaftstypenbezogene Leitziele, Teilziele und Handlungskonzepte. Die Grundzüge eines 
Biotopverbundsystems sind in der Textkarte 4-2 und dem zugeordneten Kapitel 4.2.3 des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt. 
Der Landkreis Cuxhaven weist eine große landschaftliche Vielfalt auf; es sind allerdings nur noch 

 13



wenige, weitgehend unbeeinflusste naturbetonte Landschaftsräume erhalten geblieben. Der Mensch hat 
seine natürliche Umwelt geprägt und durch die von ihm bewirkten Veränderungen die 
Kulturlandschaften geformt, leider auch in Teilen erheblich belastet. 
 
Ziel ist es, durch eine an ökologischen Maßstäben ausgerichtete Nutzung der Kulturlandschaft und eine 
Erhaltung der verbliebenen naturbetonten Landschaftsteile die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die  Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft nachhaltig zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Als wertvoll sind die Gebiete 
anzusehen, die gemäß naturschutzfachliche Erfassungen und Bewertungen durch eine besondere 
Schutzbedürftigkeit, Empfindlichkeit und Seltenheit gekennzeichnet sind. 
 
Die bei der Erstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms zugrunde gelegten Daten weisen i. 
d. R. den Stand vom 30. April 2009 auf.  
 
In Deutschland – und somit auch in Niedersachsen und im Landkreis Cuxhaven – ist ein 
Biotopverbundsystem zu erhalten und weiter zu entwickeln. Dieser Biotopverbund dient der 
dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und 
Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen (§ 21 BNatSchG). Er besteht aus 
Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen. 
Besondere Bedeutung weisen die ausreichende Zahl und Größe der Kerngebiete auf, um hier jeweils 
Pflanzen- und Tierarten in jeweils überlebensfähigen Populationsgrößen sichern zu können. 
 
In der Zeichnerischen Darstellung werden folgende Gebiete als Vorranggebiete Natur und Landschaft 
dargestellt: 
 Natura 2000-Gebiete (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung [Flora-Fauna-Habitat-Gebiete] 

und Europäische Vogelschutzgebiete) (§ 32 BNatSchG), 
 Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ (NWattNPG), 
 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG und § 16 NAGBNatSchG), gesetzlich geschützte Biotope (§ 

30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG) – soweit sie maßstabsbedingt darstellbar sind, 
 Gebiete, für die derzeit das Verfahren zur Ausweisung als Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG und 

§ 16 NAGBNatSchG) läuft, 
 Biotope der Erfassung der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen (Landesweite 

Biotopkartierung, 2. Durchgang), soweit die derzeitige Bedeutung nicht geringer ist, 
 Naturnahe und regenerierbare Hochmoorgebiete des Niedersächsischen Moorschutzprogramms 

(Teil I von 1981, Teil II von 1986) sowie Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 
nach der Naturschutzfachlichen Bewertung der Hochmoore in Niedersachsen von 1994, soweit die 
derzeitige Bedeutung nicht geringer ist, 

 Hauptgewässer sowie Nebengewässer des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems, 
 Auen des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems, soweit sie nicht landwirtschaftlich 

genutzt werden, 
 Gebiete, die nach dem Stand der Bearbeitung des Landschaftsrahmenplans die Voraussetzungen 

für ein Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG und § 16 NAGBNatSchG) erfüllen, soweit die 
derzeitige Bedeutung nicht geringer ist, 

 Vogelbrutgebiete mit nationaler oder landesweiter Bedeutung, soweit sie nicht landwirtschaftlich 
genutzt werden, und Gastvogellebensräume internationaler, nationaler oder landesweiter 
Bedeutung, soweit sie nicht landwirtschaftlich genutzt werden. 

 
In der Zeichnerischen Darstellung werden folgende Gebiete als Vorbehaltsgebiete Natur und 
Landschaft dargestellt: 
 Puffer von 500 m zu Natura 2000-Gebieten (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung [Flora-

Fauna-Habitat-Gebiete] und Europäische Vogelschutzgebiete) (§ 32 BNatSchG), 
 Puffer von 500 m zum Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ (NWattNPG), 
 Puffer von 250 m zu Naturschutzgebieten (§ 23 BNatSchG und § 16 NAGBNatSchG), 
 Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG und § 19 NAGBNatSchG) und geschützte 

Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG und § 22 NAGBNatSchG) – jeweils soweit sie 
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 Gebiete mit sehr engmaschigen, engmaschigen oder weitmaschigen Wallheckensystemen nach 
dem Landschaftsrahmenplan, 

 Gebiete, die nach dem Stand der Bearbeitung des Landschaftsrahmenplans die Voraussetzungen 
für ein Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG und § 19 NAGBNatSchG) erfüllen, 

 Vogelbrutgebiete mit nationaler oder landesweiter Bedeutung, soweit sie landwirtschaftlich als 
Ackerland, Gartenland oder Sonderkultur genutzt werden, und Gastvogellebensräume 
internationaler, nationaler oder landesweiter Bedeutung, soweit sie landwirtschaftlich als 
Ackerland, Gartenland oder Sonderkultur genutzt werden, 

 Wertvolle Fledermauslebensräume, wertvolle Fischotterlebensräume, Lurchlebensräume mit 
landesweiter oder potenziell landesweiter Bedeutung, Kriechtierlebensräume mit landesweiter oder 
potenziell landesweiter Bedeutung, Fischlebensräume mit landesweiter oder potenziell 
landesweiter Bedeutung, Libellenlebensräume mit landesweiter oder potenziell landesweiter 
Bedeutung, Heuschreckenlebensräume mit landesweiter oder potenziell landesweiter Bedeutung, 
Tagfalterlebensräume mit landesweiter oder potenziell landesweiter Bedeutung, 

 Degenerierte/stark veränderte und kultivierte Hochmoorgebiete des Niedersächsischen 
Moorschutzprogramms (Teil I von 1981, Teil II von 1986) sowie Flächen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz nach der Naturschutzfachlichen Bewertung der Hochmoore in 
Niedersachsen von 1994, des Weiteren Hochmoorgebiete nach der Bodenübersichtskarte 1:50.000, 
soweit sie nicht baulich geprägt sind, 

 Niedermoorgebiete nach der Bodenübersichtskarte 1:50.000, soweit sie nicht baulich geprägt sind, 
 Verbindungsgewässer (= Elbe und Weser) des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems. 
 
In der Zeichnerischen Darstellung werden folgende Gebiete als Vorranggebiete Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und -entwicklung dargestellt: 
 Vogelbrutgebiete mit nationaler oder landesweiter Bedeutung, soweit sie landwirtschaftlich als 

Grünland genutzt werden, und Gastvogellebensräume internationaler, nationaler oder landesweiter 
Bedeutung, soweit sie landwirtschaftlich als Grünland genutzt werden, 

 Auen des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems, soweit sie landwirtschaftlich genutzt 
werden. 

 
 

 
Zu 3.1.3 Natura 2000 
 
 
„Natura 2000“ ist ein zusammenhängendes ökologisches Netz von Schutzgebieten in Europa. 
Natürliche und naturnahe Lebensräume und gefährdete wildlebende Tiere und Pflanzen sollen hier 
geschützt und erhalten werden. 
 
Die Grundlage des Netzes „Natura 2000“ sind die FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen) und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten). Die zentrale Bestimmung der Richtlinien ist, dass jeder 
Mitgliedsstaat Gebiete benennen, erhalten und ggf. entwickeln soll für gefährdete Lebensräume und 
Arten und zum Schutz wildlebender Vogelarten. 
 
In der Zeichnerischen Darstellung werden folgende Gebiete als Vorranggebiete Natura 2000 
dargestellt: 
 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-Gebiete), 
 Europäische Vogelschutzgebiete. 
 
Im Landkreis Cuxhaven gibt es derzeit 22 Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-
Habitat-Gebiete), die sich auf etwa 6 % der Fläche des Kreisgebietes erstrecken. Hiervon sind über die 
Hälfte durch Naturschutzgebiete geschützt; kleinere Teile sind als Nationalpark oder als 
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Landschaftsschutzgebiet geschützt; etwa ein Drittel ist bisher nicht ausreichend geschützt. 
Im Landkreis Cuxhaven gibt es des weiteren derzeit 3 Europäische Vogelschutzgebiete, die sich auf 
etwa 2 % der Fläche des Kreisgebietes erstrecken. Hiervon sind jeweils etwa ein Drittel als 
Nationalpark, als Naturschutzgebiet bzw. bisher nicht ausreichend geschützt. 
Ein erheblicher Teil der 22 Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung und der 3 Europäischen 
Vogelschutzgebiete geht über die Grenzen des Landkreises Cuxhaven hinaus. Des weiteren überlagern 
sich diese beiden Schutzkategorien erheblich. 
 
Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete weisen den 
aktuellen bzw. den letzten verfügbaren Stand auf. 
 
 

 
Zu 3.1.4 Entwicklung der Großschutzgebiete 
 
 
Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer wurde per Gesetz unter Schutz gestellt. Er ist 
zugleich UNESCO-Biosphärenreservat und – seit 2009 – ebenfalls UNESCO-Weltnaturerbe. Des 
Weiteren ist der Nationalpark Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäisches 
Vogelschutzgebiet und somit Bestandteil des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Damit 
wird seine einzigartige und sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz unterstrichen. 
 
Der Nationalpark Wattenmeer ist ein großräumiges Gebiet, das ergänzt wird durch gleichartige 
Schutzgebiete in den Nachbarländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Schutzzweck besteht 
darin, die besondere Eigenart der Natur und Landschaft zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu 
bewahren, die natürliche Vielfalt an Lebensräumen, Pflanzen und Tieren zu sichern sowie auf 
möglichst großer Fläche einen weitgehend ungestörten Ablauf der Naturvorgänge zu gewährleisten. 
Der Nationalpark soll darüber hinaus – im Einklang mit den Zielen des Naturschutzes – dem 
Naturerleben und der naturgebundenen Erholung sowie der Erforschung ökologischer 
Zusammenhänge und der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung dienen. 
 
Großschutzgebiete besitzen eine besonders hohe Anziehungskraft als Urlaubsziele; hiervon profitiert 
die regionale Wirtschaftskraft in besonderem Maße. Zudem bieten die Großschutzgebiete die Chance, 
Urlauber und Einheimische für die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren. 
 
 

 
Zu 3.2.1.1 Landwirtschaft 
 
 
Die Landwirtschaft ist im Landkreis Cuxhaven mit rd. 157.000 ha Landwirtschaftsfläche (75,6 % der 
Kreisfläche) der weitaus größte Flächennutzer im Landkreis Cuxhaven.  
 
Insgesamt waren im Jahr 2007 rd. 7.100 Beschäftigte in der Landwirtschaft vorhanden. Die engen 
Verflechtungen mit den vor- und nachgelagerten Bereichen wie z.B. verarbeitendes Gewerbe, 
Landhandel sowie Bauhandwerk bewirken zusätzliche Impulse für die lokale Wertschöpfung und für 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum.  
 
Im Landkreis Cuxhaven wirtschafteten im Jahr 2007 2.168 landwirtschaftliche Betriebe mit über 5 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche (LF). Größtenteils werden die Betriebe als Einzelunternehmen im 
Haupterwerb bewirtschaftet, Nebenerwerb ist von untergeordneter Bedeutung; insgesamt werden rd. 
85 % der LF von Einzelunternehmen bewirtschaftet. Aufgrund des zunehmenden Kapitalbedarfs für 
wachsende Betriebe nimmt der Anteil der Betriebe zu, die im Rahmen von Personal- oder 
Kapitalgesellschaften bewirtschaftet werden.  
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Aufgrund des laufenden Strukturwandels nimmt die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 2 bis 
3 % pro Jahr ab. Gleichzeitig wachsen die verbleibenden Betriebe und nehmen dabei die 
freiwerdenden Flächen vollständig auf.  
 
Von herausragender Bedeutung bleibt die Rindviehhaltung mit rd. 278.000 Tieren, darunter speziell 
die Milchviehhaltung mit rd. 87.000 Milchkühen. Lokal ist die Schweine- und Geflügelmast von 
Bedeutung. 
 
Die Bestandsgrößen insbesondere der Milchviehbetriebe haben sich in den vergangenen Jahren stark 
entwickelt, derzeit werden bereits rd. 37 % der Milchkühe in Beständen mit mehr als 100 Kühen 
gehalten. Wachsende Betriebe gehen heute von Größen zwischen 200 und mehr als 400 Milchkühen 
aus.  
 
In der Flächennutzung steht die Produktion der betriebseigenen Futtergrundlage für die eigene 
Viehhaltung gegenüber dem Anbau von Handelsgewächsen im Vordergrund. Im Jahr 2007 wurden mit 
81.877 ha rd. 60% der Gesamt-LF des Landkreises als Grünland bewirtschaftet. Damit ist der 
Grünlandanteil in den letzten 8 Jahren um rd. 8 Prozentpunkte gesunken. Dieses ist auf die geänderte 
Wirtschaftsweise bei der Futtererzeugung und auf Diversifizierungstendenzen im Veredlungsbereich 
und der Biogaserzeugung durch nachwachsende Rohstoffe zurückzuführen. Mit dem 
Genehmigungsvorbehalt für Grünlandumbrüche gemäß Grünlanderhaltungs-Verordnung vom 
06.10.2009 wird diese Entwicklung voraussichtlich zum Stillstand kommen.  
 
Die Ackerflächen (53.659 ha im Jahr 2007) werden zu rd. 56 % zum Anbau von Futterpflanzen, 
hauptsächlich Mais, genutzt, der zum weit überwiegenden Teil zur Rinderfütterung eingesetzt wird. 
Darüber hinaus nimmt der Einsatz von Mais als Energiepflanze für den Einsatz in Biogasanlagen zu. 
Rückzugstendenzen der Rindviehhaltung sind hierdurch nicht erkennbar.  
 
In den letzten 12 Jahren waren Flächenverluste von rd. 2.078 ha Landwirtschaftsfläche zu verzeichnen. 
Gründe hierfür liegen in dem Flächenbedarf für Verkehrs- und Siedlungsflächen sowie der damit 
verbunden Ausgleichs- und Ersatzflächen. Dieser Bedarf verstärkt den Nachfragedruck und damit die 
Knappheit landwirtschaftlicher Nutzflächen zusätzlich. Hier sind in Zukunft vermehrt flächensparende 
Siedlungs- und Kompensationskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Belange der nachhaltigen 
Flächenbewirtschaftung und Agrarstruktur müssen integraler Bestandteil von raumbedeutsamen 
Planungen, Bauleitplanungen und Konzepten zur ländlichen Entwicklung sein.  
 
Im Landkreis Cuxhaven sind zahl- und umfangreiche Flurneuordnungsverfahren zur Verbesserung der 
Agrarstruktur durchgeführt worden. Neben vereinfachten Flurbereinigungsverfahren werden in 
nächster Zeit Unternehmensflurbereinigungsverfahren zur Abmilderung agrarstruktureller Nachteile 
von Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B. zur Küstenautobahn A20/A22, im Vordergrund stehen.  
 
Zur Sicherung und Entwicklung der besonderen Funktionen der Landwirtschaft und ihrer 
Flächenbewirtschaftung, insbesondere  

 überdurchschnittliche Ertragskraft landwirtschaftlicher Flächen 
 besondere Bedeutung für die Tierhaltungsverfahren, insbesondere Milchviehhaltung und 

Futterbau 
 Anbau nachwachsender Rohstoffe 
 Pflege der Kulturlandschaft  
 besondere Funktionen im Wasserschutz  
 besondere Funktionen im Naturschutz und der Landespflege 
 

sind landwirtschaftliche Gebiete als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft zeichnerisch dargestellt. 
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Zu 3.2.1.2 Forstwirtschaft 
 
 
Der Waldflächenanteil im Kreisgebiet liegt mit ca. 8,4 % deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 
22 %. Damit zählt der Landkreis Cuxhaven gemäß Waldprogramm Niedersachsen zu den waldarmen 
Teilräumen des Landes. 
Die Waldverteilung im Landkreis Cuxhaven ist naturräumlich bedingt sehr unausgewogen. Während 
die Marschen extrem waldarm sind, konzentrieren sich auf der Geest die Waldflächen in sehr 
unterschiedlicher Größe und mosaikartiger Verbreitung, wodurch sich das Landschaftsbild dort 
abwechslungsreich gestaltet. 
 
Angesichts dieser Waldarmut im Planungsraum erfüllt schon der kleinste Waldbestand und jedes 
Feldgehölz wichtige ökologische Aufgaben für die Landschaft und den Naturhaushalt. Deshalb ist es 
ein vordringlicher Auftrag darauf hinzuwirken, dass jede Waldfläche erhalten bleibt. Aufgrund der 
Waldarmut im Planungsraum kommt einer Vergrößerung des Waldanteils im gesamten Kreisgebiet 
eine hohe Bedeutung zu. 
 
Insbesondere historisch alte Waldstandorte weisen aufgrund der über Jahrhunderte währenden 
Dauerbestockung die wertvollsten Böden auf und sind wegen ihrer häufig einzigartigen Arten- und 
Strukturvielfalt von herausragender Bedeutung und unbedingt zu erhalten.  
Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bedeutsame Teile der Kulturlandschaft, wie zum 
Beispiel Wiesentäler, Feuchtwiesen, Heiden oder Magerrasen, sind dagegen grundsätzlich von 
Aufforstungen freizuhalten. 
Das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) fordert, den 
Wald wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen zu erhalten, erforderlichenfalls zu 
mehren, seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern, die Forstwirtschaft zu fördern 
und einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer 
herbeizuführen. Danach werden alle Waldfunktionen als gleichrangig gewertet, d.h. jede Waldfläche 
soll möglichst alle Waldfunktionen gleichermaßen erfüllen.  
 
Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist eine Wirtschaftsweise, die nach den geregelten Erkenntnissen der 
Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, verjüngt, pflegt und schützt. Sie 
sichert zugleich die ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit des Waldes und damit die 
Nachhaltigkeit seiner materiellen und immateriellen Funktionen. Die Nachhaltigkeit ist nicht auf die 
Nutzfunktion beschränkt, vielmehr sollen die Schutz- und Erholungsfunktionen ebenso stetig und auf 
Dauer erbracht werden.  
Zu den Kennzeichen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gehören: 

 Langfristigkeit der forstlichen Produktion 
 Sicherung einer nachhaltigen Holzproduktion bei gleichzeitiger Erhaltung der 

Waldökosysteme als Lebensraum von Pflanzen und Tieren und sonstigen Organismen 
 Ausreichender Anteil von Alt- und Totholz 
 Aufforstungen mit standortgerechten Baumarten unter Verwendung geeigneten Saat- und 

Pflanzgutes 
 Boden- und bestandesschonende Walderschließung und Forsttechnik 
 Möglichst weitgehender Verzicht auf Pflanzennährstoffe und Pflanzenschutzmittel 
 Waldverträgliche Wilddichten und 
 Maßnahmen zur Waldschadensverhütung. 

 
Bei jeglicher Walderneuerung sind standortgerechte Misch- und Laubwälder im Interesse der 
Betriebssicherheit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie des 
Wasserhaushalts anzustreben. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Waldbesitzer sollten arten- und strukturarme Reinbestände entsprechend umgebaut werden. 
Großflächige Kahlschläge sind zu vermeiden. 
 
Die verschiedenen Funktionen des Waldes (Nutz- Schutz- und Erholungsfunktion) sollen grundsätzlich 

 18



auf derselben Fläche erfüllt werden, weil anderenfalls Abgrenzungen nach den einzelnen Aufgaben 
höhere Bewirtschaftungskosten verursachen und die verfügbare Waldfläche für eine spezielle 
Funktionalisierung insgesamt zu klein ist. 
Sollte es auf einzelnen Flächen zu Konflikten zwischen Waldfunktionen kommen, müssen Lösungen 
gesucht werden, bei denen die Gesamtleistung des Waldes nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit am 
höchsten ist. 
  
Der Wert des Waldes für Umweltpflege und Erholung hat deutlich zugenommen, zugleich gewinnt 
aber auch seine Rohstofffunktion bei steigender Verknappung aller nicht reproduzierbaren 
Rohstoffvorräte an Bedeutung. Holz wird im Vergleich zu anderen Rohstoffen umweltfreundlich und 
nachhaltig erzeugt und gilt aufgrund seiner Eigenschaften als begehrter Rohstoff.  
Anders als bei den nicht nachwachsenden Rohstoffen gestaltet sich die Energiebilanz bei der Be- und 
Verarbeitung von Holz günstig. Auch binden Wälder in hohem Maße Kohlendioxid und mindern somit 
auf ökologische Weise die globale CO2-Belastung unserer Erdatmosphäre. Des weiteren ist die 
unersetzliche Bedeutung des Waldes für die Luftreinhaltung, den Boden, den Wasserhaushalt, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen, das Landschaftsbild sowie für die Erholung hervorzuheben. 

 
Die durch Luftschadstoffe verursachten Waldschäden stellen nach wie vor ein Problem dar. Der 
jeweils aktuelle Waldschadensbericht der Bundes- sowie der Landesregierung gibt darüber Auskunft. 
Den Waldschäden liegt ein ganzer Komplex von Schadfaktoren und Wirkungsketten zugrunde. Den 
Einträgen, Umsetzungen und dem Verbleib von Luftschadstoffen in den Wäldern bzw. Waldböden 
kommen dabei Schlüsselrollen zu. Weitere Bodenversauerung, beginnender Austrag von Stickstoff aus 
den Böden in das Grundwasser, Nährstoffungleichgewichte, Artenverarmung von Flora und Fauna und 
damit die Destabilisierung von Waldökosystemen folgen daraus in Abhängigkeit vom Standort. Die 
Bodenschutzkalkung (sog. Kompensationskalkung) und eine nach ökologischen Gesichtspunkten 
ausgerichtete Forstwirtschaft sind wichtige Maßnahmen und Konzepte, der Destabilisierung von 
Wäldern entgegen zu wirken. 
Der Umbau von Reinbeständen in naturnähere und artenreichere Waldbestände verbessert die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und erhöht ihre Widerstandsfähigkeit. 
Die Verbesserung der gegenwärtigen Situation hängt aber ganz wesentlich von der Herabsetzung des 
Schadstoffgehalts in der Luft ab. Diesem Gesichtspunkt ist bei Entscheidungen auf allen Ebenen, 
sowohl für den Bereich der Industrie, des Handwerks, des Verkehrs als auch der privaten Haushalte 
Rechnung zu tragen. 
Die Folgen des zu erwartenden Klimawandels mit ihren verschiedenen Wirkzusammenhängen und 
möglichen Auswirkungen auf die unterschiedlichen Waldökosysteme stellt auch die Waldwirtschaft im 
Landkreis Cuxhaven vor große Herausforderungen; sie sind bei allen künftigen waldrelevanten 
Planungen und Entscheidungen entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Eine Bebauung im Wald und an den Waldrändern hat grundsätzlich zu unterbleiben. Sie gefährdet 
Gebäude durch umstürzende Bäume, behindert die Waldbewirtschaftung, beeinträchtigt die Erholungs- 
und Klimaschutzfunktion der Wälder und das Landschaftsbild und erhöht die Waldbrandgefahr. 
Gerade wegen seines Artenreichtums ist der Waldrand einschließlich einer Übergangszone in die freie 
Feldmark ein besonders schützenswerter und wichtiger Lebensraum zahlreicher Arten frei lebender 
Tiere und wild wachsender Pflanzen. 
Es gibt in Niedersachsen keine gesetzliche Forderung für einen Abstand zwischen Wald und 
Wohnbebauung. Gemäß Landes-Raumordnungsprogramm 2008 sollen Waldränder von störenden 
Nutzungen und Bebauungen freigehalten werden. Mit der Festlegung eines Mindestabstandes von  
50 m im RROP wird diese Aussage präzisiert und zum anderen soll damit ein Hinweis an die 
planenden Gemeinden verbunden sein, sich damit in der Bauleitplanung näher auseinanderzusetzen.  
Die Waldflächen sind in der zeichnerischen Darstellung als „Vorbehaltsgebiete Wald“ festgelegt 
worden.  
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Zu 3.2.1.3 Fischerei 
 
 
Die Fischwirtschaft ist für den Landkreis von großer Bedeutung. 
In keiner anderen Region im Bundesgebiet weist die Fischerei einen derart hohen Stellenwert für 
Wirtschaft und Beschäftigung aus.  
Die hohe touristische Attraktivität der Küstenorte ist auch maßgeblich auf die dort vorhandene 
Krabbenfischerei zurückzuführen. 
 
Die Binnenfischerei im Planungsraum ist vielseitig strukturiert. Hierbei sind folgende Sparten 
vorhanden und zu unterscheiden: 
-Fluss- und Seenfischerei, 
-Forellenzucht und Forellenteichwirtschaft und 
-Angelfischerei und Angelteiche. 
 
Die Fischereibelange sind in raumbedeutsamen Planungsabwägungen einzubringen. 
 
 

 
Zu 3.2.2 Rohstoffgewinnung 
 
 
Im Landkreis Cuxhaven haben die vorhandenen oberflächennahen Rohstoffe für die heimische 
Industrie, insbesondere für die Bauwirtschaft, volkswirtschaftliche Bedeutung. 
 
Der Landkreis Cuxhaven nimmt bei mineralischen Rohstoffen auch eine wichtige 
Versorgungsfunktion für Bremerhaven wahr. 
 
Die Regionalplanung erfüllt durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten für 
Rohstoffgewinnung eine Sicherungsfunktion. 
  
Der Bedarf an Primär-Rohstoffen soll, soweit möglich, durch Recycling vermindert werden. 
 
Im Rahmen von Abbaugenehmigungen ist darauf hinzuwirken, dass Lagerstätten möglichst vollständig 
ausgebeutet werden, um den Bedarf an neuen Ausschüssen zu verringern.  
 
Im Landes-Raumordnungsprogramm 2008 (LROP) sind für den Landkreis Cuxhaven in der Anlage 2 
(zeichnerische Darstellung) sieben Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt worden. Dabei 
handelt es sich um die nachfolgend genannten laufenden Nummern: 
-   2.1 Gemeinde Nordholz, Sand 
-   2.2 Stadt Cuxhaven und Gemeinde Nordholz, Sand und Kiessand  
-   3    Gemeinde Osten, Torf 
-   8    Gemeinde Lamstedt, Quarzsand  
-   9.2 Gemeinde Lamstedt, Ton und Tonstein  
- 13    Gemeinde Schiffdorf, Torf 
- 47.1 Gemeinde Hagen, Ton und Tonstein 
Auf der Grundlage der aktuellen Rohstoffsicherungskarten des Landesamtes für Bergbau, Energie und 
Geologie (LBEG) wurden diese im LROP dargestellten Vorrangfestlegungen auf der Maßstabsebene 
des RROP konkretisiert.  
Zum Vorranggebiet Nr. 8 ist anzumerken, dass in der aktuellen Rohstoffsicherungskarte des LBEG 
keine Lagerstättendarstellung erfolgt ist und demzufolge im RROP keine nähere Konkretisierung 
vorgenommen wurde. 
Anzumerken ist, dass beim Vorranggebiet 9.2 ein Vorranggebiet Natura 2000 bei der Konkretisierung 
des Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung berücksichtig wurde. 
Bei den Vorranggebieten Nummer 3 und 13 liegen in unmittelbarer Nähe ebenfalls Vorranggebiete 
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Natura 2000; diese sind bei der näheren Darlegung der Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung 
ebenfalls berücksichtigt worden.  
 
Im Anhang 3 zum LROP sind drei nachfolgend genannte kleinflächige Lagerstätten überregionaler 
Bedeutung genannt worden: 
-  1009.1  Rohstoffsicherungskarte 2320, To 8, (Hemmoor) 
-  1009.3  Rohstoffsicherungskarte 2320. To 21, (Hemmoor) 
-  1047.2  Rohstoffsicherungskarte 2617, To 6, (Lehnstedt) 
Zur Lagerstätte 2320/To 8 ist anzumerken, dass dieser Bereich als Vorranggebiet Natura 2000, 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft und als Vorbehaltsgebiet Wald ausgewiesen ist; eine 
Darstellung als Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung ist nicht erfolgt.  
Bei der Lagerstätte 2320/To 21 handelt es sich nach Auskunft des LBEG offensichtlich um die 
Lagerstätte 2320/To 10. In der zeichnerischen Darstellung des RROP ist entsprechend der aktuellen 
Rohstoffsicherungskarte ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung ausgewiesen. Die Lagerstätte 
2617/To 6 ist identisch mit dem o.g. Vorranggebiet Nummer 47.1 in der Anlage 2 des LROP.  
 
Neben der Konkretisierung der Vorrangfestlegungen des LROP im RROP ist es Aufgabe der 
Regionalplanung, regional bedeutsame Vorkommen zu sichern. Aufgrund der Standortgebundenheit 
der Rohstoffe ist die Ausweisung auf eine langfristige Bedarfsdeckung angelegt. 
 
Bei der Ausweisung der Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung wurden i. d. R. die Lagerstätten erster 
Ordnung der aktuellen Rohstoffsicherungskarten des LBEG als Grundlage herangezogen. 
 
Bei der Ausweisung der Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung wurden i. d. R. die Lagerstätten 
zweiter Ordnung der aktuellen Rohstoffsicherungskarten des LBEG als Grundlage genommen. 
 
Die in den Rohstoffsicherungskarten des LBEG als „Gebiete mit potenziell wertvollen 
Rohstoffvorkommen“ dargestellten Bereiche  wurden in der zeichnerischen Darstellung nicht 
berücksichtigt. 
  
Von der Möglichkeit einer zeitlichen Steuerung der Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung in 
Zeitstufen wird kein Gebrauch gemacht. Ebenfalls wird von der Ausschlusswirkung auch kein 
Gebrauch gemacht. 
 
Die Schwerminerallagerstätten im Bereich Midlum/Holßel sind als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffgewinnung in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Sie unterliegen bei derzeitigen 
Marktbedingungen keiner wirtschaftlichen Nutzung. Die Lagerstätten sind dennoch langfristig 
freizuhalten, da ein Abbau der Rohstoffe unter veränderten Rahmenbedingungen, wie z. B. 
Verknappung anderer Rohstoffvorräte oder Rohstofflieferbeziehungen, erforderlich werden kann. 
 Die Überlagerungsmöglichkeit im Bereich Midlum mit einem „Vorranggebiet für 
Windenergiegewinnung“ bis 2030 hat der Landkreis Cuxhaven im Rahmen eines 
Zielabweichungsverfahrens mit Datum vom 28.12.2006 festgelegt.  
 
 

 
Zu 3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 
 
 
Der Tourismus ist für den Landkreis Cuxhaven einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Er ist 
zugleich eine derjenigen Branchen, die für die Zukunft zusätzliches Entwicklungspotential bieten und 
den Gemeinden im Landkreis weitere Perspektiven eröffnet.  
 
Die Erholung bietet ein sehr differenziertes Bild mit Blick auf die Erscheinungsformen und räumlichen 
Ausprägungen. Der Landkreis Cuxhaven ist durch eine Vielfalt unterschiedlicher Landschaftstypen 
charakterisiert. Nicht nur das durch seine Größe und Ausbildung einzigartige Wattenmeer, sondern 
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auch die zahlreichen Salzwiesen, der Sand- und Grünstrand und die Geest-, Marsch- und Moorbereiche 
prägen die landschaftliche Vielfalt. Neben der Heide- und Waldlandschaft sind noch die Geest und 
Marsch als besondere Landschaftsform zu erwähnen. Der Planungsraum wird von Fluss- und 
Kanalläufen durchzogen und verfügt über eine Vielzahl touristisch erschlossener Seen. 
 
Als landkreisweit besonders perspektivhaltige Themenschwerpunkte haben sich in den vergangenen 
Jahren die Bereiche Wassertourismus, Fahrradtourismus und Reittourismus herauskristallisiert. Durch 
den Landkreis Cuxhaven führen drei der bedeutendsten Radfernwege; nämlich der Elbe-Radweg, der 
Weserradweg und der Nordseeküsten-Radweg sowie weitere Radfernwege und regionale 
Radrundwege. 
 
Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Erholung“ wurden solche festgelegt, die für 
die Naherholung und Kurzerholung Bedeutung haben. 
 
Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Tourismus“ wurden solche festgelegt, die im 
Unterschied zur Erholungsnutzung eine große Bedeutung für Langzeiterholung haben.  
 
 

 

Zu 3.2.4.1 Wassermanagement und Wasserversorgung 
 
 
Nach den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes 
so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang damit auch dem Nutzen 
einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen unterbleiben. 

Einwirkungen auf Gewässer bedürfen – von den in den §§ 25 und 46 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und § 86 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) geregelten erlaubnisfreien Benutzungsarten 
abgesehen – der behördlichen Zulassung. Bei Gewässerbenutzungen sind die Anforderungen nach Art 
und Umfang von den zuständigen Behörden festzulegen und zu überwachen. 

Um die Gewässer aus einem umfassenden hydrologischen Gesamtbild heraus bewirtschaften zu 
können, sind vom Land Niedersachsen wasserwirtschaftliche Rahmenpläne für Flusssysteme 
aufgestellt worden. Maßgebend für das Gebiet des Landkreises Cuxhaven sind die 
wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne „Wümme-Unterweser“ und „Untere Elbe“. 

Nach § 1 WHG sind die Gewässer durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteil des 
Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als 
nutzbares Gut zu schützen. Hierüber soll gewährleistet werden, dass den verschiedenen fachlichen 
Belangen Rechnung getragen wird. 
 
Die Bewirtschaftung, insbesondere die Unterhaltung der als nach § 28 WHG künstlich oder erheblich 
verändert eingestuften Gewässer, ist so durchzuführen, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen 
Potenzials und ihres chemischen Zustandes vermieden wird bzw. ein gutes ökologisches Potenzial und 
ein guter chemischer Zustand erhalten bleiben oder erreicht werden. 
 
Eine besondere Bedeutung im Landkreis Cuxhaven hat die Gewässerunterhaltung gem. § 61 Abs. 1 
NWG zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. 
Insbesondere für die tiefliegenden Gebiete des Landkreises ist ein intaktes Entwässerungssystem 
bestehend aus einem abflussoffenen Gewässernetz sowie Schöpfwerken, Sielen und Stauen 
erforderlich, um gute Lebensbedingungen (hochwasserfreie, unvernäßte Böden) zu erhalten. 
 
Die Reinhaltung der oberirdischen Gewässer gem. § 32 WHG ist vom Landkreis Cuxhaven zu 
überwachen. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Sauerstoffdefiziten bzw. zu Fischsterben in 
einzelnen Gewässern oder Gewässerabschnitten gekommen. Hierdurch wurden einerseits die 
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Gewässerbiozönose teils empfindlich negativ beeinflusst, andererseits personelle und finanzielle 
Kapazitäten des Landkreises, von Kommunen oder sonstigen Akteuren gebunden. Um eine nachhaltige 
und artenreiche Gewässerentwicklung zu erreichen, müssen daher im Vorfeld zukünftig möglichst 
frühzeitig negative Einflüsse identifiziert und vermieden werden. 
 
Zur Erhaltung und Vergrößerung der Artenvielfalt ist eine ökologische Durchgängigkeit von 
Querbauwerken in den Gewässern gem. § 34 WHG herzustellen.  
Die Maßnahmenlisten und Bewirtschaftungspläne zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele gem. § 27 
WHG wurden durch die Gebietskooperationen erstellt und liegen zur Umsetzung an den Gewässern 
vor. 
Ziele aller wasserwirtschaftlichen Bemühungen ist die Entlastung der Gewässer. Die 
Reinigungsleistung kommunaler Kläranlagen ist höher und stabiler als die von Kleinkläranlagen. 
Daher ist die zentrale Schmutzwasserentsorgung bei der Ausweisung von neuen Baugebieten 
anzustreben. 
Kommunale Kläranlagen, die im Hinblick auf das klärtechnisch eingesetzte Verfahren in der 
Reinigung des Abwassers oder der Ausbaugröße ihre Leistungsgrenze erreicht haben, sind mit Blick 
auf die zukünftig zum Anschluss vorgesehenen Bau- und /oder Gewerbegebiete in ihrer 
Behandlungskapazität zu erweitern. Ist die Erweiterung einer Kläranlage aus räumlichen 
Gegebenheiten oder aus verfahrenstechnischer Sicht nicht möglich, ist eine Neukonzipierung am alten 
bzw. einem neuen Standort oder Anschluss an eine Kläranlage mit freien Kapazitäten vorzunehmen. 

 
Um die Entsorgungssicherheit der kommunalen Abwasserreinigungsanlagen zu gewährleisten, sind die 
anfallenden Klärschlämme auch weiterhin landwirtschaftlich zu verwerten.  
In der Klärschlammverordnung vom 15.04.1992 sind Beschränkungen der Klärschlammaufbringung in 
der Landwirtschaft aufgezeigt. Weitergehende Regelungen, die in der Vertragsgestaltung zwischen 
Klärschlammerzeuger und -abnehmer einfließen, werden Voraussetzungen sein, auch zukünftige 
Abnahmebereitschaft für Klärschlamm in der Landwirtschaft zu finden. 
 
Da sich die Klärschlämme durch nur niedrige Schadstoffparameter auszeichnen, steht der 
landwirtschaftlichen Verwertung als Düngestoffe nichts entgegen. Vielmehr können die enthaltenen 
Nährstoffe Kunstdünger teils substituieren. 
  
Die Wasserversorgung im Planungsraum wird durch folgende Träger sichergestellt: 

- Wasserversorgungsverband Wesermünde-Süd, Wasserwerk Bramstedt 
- Wasserversorgungsverband Wesermünde-Mitte, Wasserwerke Bederkesa und Kührstedt 
- Wasser- und Abwasserverband Wesermünde-Nord, Wasserwerk Holßel 
- Wasserversorgungsverband Land Hadeln, Wasserwerke Wanna und Altenwalde 
- Wasserverband Wingst, Wasserwerke Wingst und Dulonsberg 
- swb Netze Bremerhaven GmbH & Co. KG, Wasserwerke Langen/Leherheide , Wulsdorf und 

Bexhövede 
- Stadtwerke Cuxhaven, Wasserwerke Cuxhaven I (Drangst), Cuxhaven II (Altenwalder 

Chaussee) und Nordheimstiftung. 
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Folgende Wasserschutzgebiete liegen im Landkreis Cuxhaven: 
 

Anz. 
Wasserschutzgebiet 
Verband 

Wasserwerk 
Datum der 
Ausweisung 

Zonen 

1 WVV Land Hadeln Osterwanna 21.06.1973 I; II; III 
  Altenwalde 01.10.1979 I; II; III 
2 WBV Wingst Wingst 18.11.1976 I; II; III 
3  Dulonsberg 24.11.1997 I; II; III 
4 WAV Wem-Nord Holßel 11.03.2009 I; III A; III B 
     
5 WVV Wem-Mitte Bederkesa 14.02.1978 I; II; III 
6  Kührstedt 16.10.1984 I; II; III 
     
7 WVV Wem-Süd Bramstedt 04.08.1976 I; II; III 
8 swb Netze Bremerhaven Langen/Leherheide 17.12.2008 I; II; III A; III 

B 
9  Bexhövede 14.03.1975 I; II; III A; III 

B 
10  Wulsdorf 24.04.1975 III B 
11 WAV Osterholz Meyenburg 30.11.1989 I; II; III 

teilweise 
12 StOV / Bundeswehr Flugplatz Nordholz - liegt auf dem 

Flugplatzgelän
de 

  Kaserne Altenwalde - liegt in der 
Zone III des 
WSG 
Cuxhaven / 
Altenwalde 

13 Stadtwerke 
Cuxhaven GmbH 

Altenwalder 
Chaussee 

01.10.1979 I; II; III 

  Drangst dto. I; II; III 
14 Nordheimstiftung Nordheimstiftung 01.06.1981 I; II; III 

 
Für alle Wassergewinnungsanlagen der öffentlichen Wasserversorgung im Planungsraum sind 
Wasserschutzgebiete ausgewiesen. 

Der Anschlussgrad der Bevölkerung an die öffentliche Wasserversorgung liegt bei über 99 v. H. im 
Planungsraum. 

Alle Wasservorkommen, die bereits heute für die Trinkwassergewinnung genutzt werden, sind als 
Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung dargestellt. Darüber hinaus sind große zusammenhängende 
Grundwasservorkommen im Bereich Nordholz – Midlum als Vorranggebiete festgelegt, da sie sich 
aufgrund der hydrologischen Gegebenheiten für eine künftige Trinkwassergewinnung besonders 
eignen. 

Die nähere Festlegung der im LROP generalisiert abgegrenzten Vorranggebiete erfolgte auf der 
Grundlage fachlicher Abgrenzungen durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 
Hannover. 
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Zu 3.2.4.2 Küsten- und Hochwasserschutz 
 
 
Das Niedersächsische Deichgesetz unterscheidet zwischen Haupt-, Hochwasser- und Schutzdeichen. 
Zu den Hauptdeichen gehören die Seedeiche und die Strom- und Flussdeiche, soweit sie den 
schwersten Sturmfluten ausgesetzt sind. Schutzdeiche schützen das Hinterland bei geschlossenen 
Sperrwerken vor Überflutung durch Binnenhochwasser. Hochwasserdeiche im Sinne des 
Niedersächsischen Deichgesetzes gibt es im Planungsraum nicht. Die Darstellung der Deiche erfolgt 
ohne die o. g. Unterscheidung. 

Der Planungsraum ist durch Hauptdeiche vor Sturmfluten geschützt. Die Oste und ihr Hinterland sind 
durch das Ostesperrwerk gesichert. Auch die Ostedeiche sind Deiche im Sinne des Niedersächsischen 
Deichgesetzes. Sie haben die Aufgabe die Osteniederung vor Binnenhochwasser zu schützen.  
 
Deichbaufähiger Klei ist ein Mangelrohstoff im Planungsraum. Da noch umfangreiche Deichstrecken 
zu ertüchtigen sind, sollen die Kleilagerstätten erkundet und für den Küstenschutz gesichert werden. 
  
Die Hochwasservorsorge ist eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz von Leben, Sachgütern 
und der Umwelt.  
 
Die Deiche an der Oste liegen vielfach unmittelbar am Fluss. Durch eine moderate Rückdeichung um 
25 m wird die Standsicherheit der Deiche auf lange Zeit sichergestellt. Die neu errichteten Deiche 
werden mit Böschungsneigungen von ≥ 1 : 3 angelegt, wodurch vielfach eine maschinelle 
Deichunterhaltung erst ermöglicht wird.  

Der gewonnene Retentionsraum ermöglicht neben seiner Speicherraumfunktion für ablaufende 
Oberwässer in der Oste auch einen längeren Betrieb der Schöpfwerke in den Ostedeichen bei 
Extremereignissen zur Entwässerung der Binnenflächen. 

Um einen ungehinderten und zügigen Abfluss in der Oste bzw. im Überschwemmungsgebiet zwischen 
den Ostedeichen zu gewährleisten, sind abflußbehindernde Bauwerke oder Nutzungen weitestgehend 
zu vermeiden. Langandauernde Hochwasserstände oder hohe Abflüsse gefährden die Standsicherheit 
der Deiche durch Aufweichungen des Bodens oder Entstehung von Wasserwegigkeiten (Sickerwege). 

Im Bereich der Oste bei Geversdorf ist das gesetzlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet als 
„Vorranggebiet Hochwasserschutz“ dargestellt.  

 

4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen 
Infrastruktur und der raumstrukturellen Standortpotentiale 

 
Zu 4.1.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur 
 
 
Ein flächendeckender Zugang zu den neuen Informations- und Kommunikationstechniken ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der Standortqualität und Wettbewerbsfähigkeit im 
Landkreis Cuxhaven. 
 
Durch die Berücksichtigung der bestehenden Kabelnetze und Richtfunktrassen bei baulichen 
Planungen und Maßnahmen sind diese zu sichern. Beim Ausbau des Kabelnetzes sind die Kabel 
möglichst in den Banketten bereits bestehender Straßen und Wege zu verlegen. 
 
Bei den Richtfunkstrecken sind in der Schutzzone (sogenannte Fresnell-Zone) 
Bauhöhenbeschränkungen zu beachten. Bundesweit ist mit einer Erweiterung des Netzes an 
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Richtfunkverbindungen zu rechnen. 
Die Postversorgung ist auf einem angemessenen Niveau zu erhalten. 
 

 
Zu 4.1.1.2 Gewerbliche Wirtschaft und Logistik 
 
 
Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises Cuxhaven ist durch zwei grundlegende Entwicklungstrends 
gekennzeichnet. Einerseits zeichnet der Landkreis generelle Entwicklungstrends auf Bundes- und 
Landesebene nach. Hierzu ist in erster Linie ein weiterer Beschäftigungsrückgang in den Bereichen der 
Primärproduktion (Land-, Forst-, Fischereiwirtschaft) und des produzierenden Gewerbes bei 
gleichzeitig steigender Bedeutung des Dienstleistungssektors zu zählen. 
Andererseits gleicht sich seine Wirtschaftsstruktur in den letzten Jahren immer stärker der Region 
(ehem. Regierungsbezirk Lüneburg) als auch der des Landes Niedersachsen an. Besaß der Landkreis 
Ende der 1990-er Jahre noch überdurchschnittlich viele Beschäftigte in der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft, ist diese Quote seither rückläufig. Gleiches gilt in ähnlicher jedoch nicht so 
deutlicher Ausprägung für die anderen Wirtschaftsbereiche. Demgegenüber steigen seit Jahren 
kontinuierlich die Beschäftigtenzahlen im Dienstleistungssektor („Tertiärisierung“ der Wirtschaft). 
Eine vergleichende Zusammenstellung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen mit Stand 30.06.2008 ist nachfolgend abgedruckt (siehe 
Tab.1). 
 
 
 
Tab. 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen am 30.06.2008 
 

Region insgesamt Land-, Forst-, 
Fischereiwirtscha
ft 

Produzierendes  
Gewerbe 

Handel, Verkehr u. 
Lagerei, Gastgewerbe 

Sonstige 
Dienstleistungen 

  absolut % absolut % absolut % absolut % 
Landkreis 
Cuxhaven 

38.691 1.140 2,9 10.748 27,8 10.405 26,9 16.379 42,3 

Ehemals 
Reg.Bezirk 
Lüneburg 

412.106 8.272 2,0 116.812 28,3 112.821 27,4 174.031 42,2 

Land 
Niedersach
sen 

2.415.920 27.970 1,2 774.772 32,1 564.732 23,4 1.047.633 43,4 

 

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen 2010 
 
 
 
Darüber hinaus ist seit 2005 eine positive Beschäftigungsentwicklung im Landkreis Cuxhaven zu 
konstatieren. Lag die Arbeitslosenquote des Landkreises 2005 noch deutlich über dem Bundes- und 
Landesdurchschnitt sowie über den Werten aller Nachbarkreise konnte diese seither schrittweise 
gesenkt werden. 2009 verzeichnete der Landkreis eine deutlich geringere Arbeitslosenquote als der 
Bund und das Land Niedersachsen. Auch im Abgleich mit benachbarten Landkreisen konnte der 
Landkreis seine Ausgangslage deutlich verbessern. Seit 2008 verzeichnet der Landkreis zudem eine 
deutlich positive antizyklische Entwicklung gegen den aktuellen konjunkturellen Trend (siehe Tab. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



Tab. 2: Entwicklung der Arbeitslosenquoten des Landkreises Cuxhaven im Vergleich im 
Jahresdurchschnitt  
2005 bis 2009 in Prozent - bezogen auf alle Erwerbspersonen 

 
Landkreis 2005 2006 2007 2008 2009 
Cuxhaven 12,2 10,8 9,1 7,8 7,0 
Wesermarsch 10,2 10,2 10,1 8,1 7,9 
Stade 10,5 9,5 8,3 7,2 7,3 
Osterholz 9,4 8,2 6,9 5,1 5,6 
Verden 8,6 8,2 6,9 6,1 6,5 
Land Nds. 11,6 10,5 8,9 7,7 7,8 
Bund 11,7 10,8 9,0 7,8 8,2 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenquoten, Monats-, Jahreszahlen 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

 
Eine zentrale Säule der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises der letzten 
Jahre ist die Windenergiewirtschaft. Während „Onshore“ zunehmend Kapazitäts- bzw. 
Sättigungsgrenzen erkennbar werden, besteht „Offshore“ ein großes Potenzial. Hier hat der Landkreis 
Cuxhaven u. a. mit der Errichtung der „Offshore-Basis Cuxhaven“, sowohl bei Forschung und 
Entwicklung als auch bei der Produktion von Teilkomponenten eine deutschlandweit führende Position 
erreicht. 
Durch die bisher erfolgten Ansiedlungen flächenintensiver Produktionsbetriebe sind die bis dato 
vorgehaltenen bzw. verfügbaren großflächigen Gewerbe- und Industrieflächen im Landkreis Cuxhaven 
jedoch deutlich abgeschmolzen. Aufgrund technischer Erfordernisse (Gewichte und Größen der 
Komponenten u. a. m.) und der begrenzten Anzahl von Standorten/Flächen am seeschifftiefen Wasser 
sind die international agierenden Nachfrager äußerst distanzempfindlich und drängen in unmittelbare 
Kajennähe. Relevant für großflächige Ansiedlungen im Landkreis werden künftig nicht zuletzt 
aufgrund ihrer natürlicher Standortvoraussetzungen die Stadt Cuxhaven sowie außerhalb des 
Landkreises die Stadt Bremerhaven mit ihren Arealen sein. Kleinteiligere Ansiedlungen dieser 
Branche können demgegenüber im übrigen Landkreisgebiet auf dort bestehenden Flächenarealen 
erfolgen.  
Die erreichte Position gilt es durch Standortpflege, Flächenbereitstellung und wettbewerbsgerechte 
Förderung weiter fortzuentwickeln. 
 
Im Bereich der Logistik ist neben der Globalisierung die Aufwertung maritimer Standorte induziert 
durch die geostrategische Lageverschiebung Deutschlands nach 1990 und der EU-Osterweiterungen 
der letzten Dekade mit dort neu entstandenen bzw. gewachsenen Absatz- und Bezugsmärkten 
verantwortlich für die positive Entwicklung. 
 
Der bis 2008 anhaltende Aufschwung im Seegüterumschlag hat in der Region eine nicht 
vorhergesehene und erwartete nachhaltig positive Nachfrage nach Flächen und Beschäftigung sowohl 
für den direkten hafenseitigen Güterumschlag als auch für vor- und nachgelagerte Distribution und 
Logistik entfacht. Mit dem Bau von CT 4 sind im benachbarten Bremerhaven weitere große 
Umschlagskapazitäten geschaffen worden. Logistische Kapazitäten sind bis dato vor allem in der Stadt 
Cuxhaven und in Bremerhaven (Bereich des Geländes der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne) 
entstanden. 
Künftig können großflächige logistisch induzierte Flächenentwicklungen auf Bremerhavener Seite 
aufgrund fehlender freier Flächenreserven jedoch nicht mehr problemlos untergebracht werden. Hierzu 
tragen ungünstige Flächenzuschnitte, verkehrliche Probleme der Anbindung des Überseehafens sowie 
Flächenkonkurrenzen zu höherwertigen wertschöpfungsintensiveren Branchen bei. 
Als Konsequenz verzeichnen die Kommunen Langen, Schiffdorf und Loxstedt des Landkreises 
Cuxhaven verstärkt Standortanfragen etablierter Unternehmen dieser Branche, die auf ein bis dato 
nicht adäquates Angebot an Flächen treffen. 
Mit den ausgewiesenen gewerblichen Bauflächen wird das künftig erforderliche Angebot an Flächen 
für diese Leitbranche der Region geschaffen. Dieses ermöglicht dem Landkreis als Küstenkreis mit 
dem Hafenstandorten Cuxhaven und der benachbarten Seestadt Bremerhaven seine Position als 
Logistikstandort im Nordwesten Deutschlands weiter zu festigen und fortzuentwickeln.  
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Die in der zeichnerischen Darstellung des LROP festgelegten „Vorranggebiete für hafenorientierte 
wirtschaftliche Anlagen“ im Bereich Cuxhaven-Altenbruch gehören zu denjenigen mit herausragender 
Landesbedeutung (LROP). Die beiden Vorranggebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung des 
RROP näher festgelegt und gelten als verbindliche raumordnerische Standortvorgabe für nachfolgende 
Verfahren. 
 
Die „Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe“ am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz, in Langen-
Imsum sowie in Langen und Schiffdorf an der Bundesautobahn 27 Ausfahrt Debstedt sowie in 
Loxstedt Siedewurt an der Bundesautobahn 27 zwischen den Ausfahrten Bremerhaven Wulsdorf und 
Bremerhaven Süd, sind in der zeichnerischen Darstellung des RROP näher festgelegt und gelten als 
verbindliche raumordnerische Standortvorgabe für nachfolgende Verfahren. 
Im Bereich Langen-Imsum unmittelbar an der Stadtgrenze zu Bremerhaven planen die Städte Langen 
und Bremerhaven die weitere Entwicklung der Ausweisung gemeinsamer Gewerbeflächen. 
 
 

 
Zu 4.1.2.1 Schienenverkehr 
 
 
Personenbeförderung und Güterverkehr finden im Landkreis Cuxhaven auf den 
Haupteisenbahnstrecken Cuxhaven-Stade-Hamburg und Cuxhaven-Bremerhaven-Bremen sowie auf 
der Nebenstrecke Bremerhaven-Bremervörde-Buxtehude statt. Daneben gibt es noch den Betrieb der 
Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa auf der Strecke Bad Bederkesa-Bremerhaven. 
 
Auf allen Strecken mit Ausnahme des Abschnitts Bremerhaven-Bremervörde der Strecke 
Bremerhaven-Buxtehude gilt an Werktagen in der Hauptverkehrszeit grundsätzlich der 1-h-Takt. Zur 
Erschließung der Fläche und um der Bevölkerung ein Grundangebot an Schienenpersonenverkehr 
anzubieten, ist der 1-h-Takt beizubehalten und weiter, auch in den Tagesrandlagen und am 
Wochenende, auszubauen. 
 
Zur Erhöhung des Geschwindigkeitsniveau, insbesondere auf dem Streckenabschnitt Cuxhaven-
Bremerhaven der Strecke Cuxhaven-Bremen, sind die Bahnübergänge technisch zu sichern oder ggf. 
sind auch einzelne Bahnübergänge aufzuheben. 
 
Die Strecke Cuxhaven-Hamburg ist mit Ausnahme des Bereichs der Ostequerung zweigleisig. Zur 
Verbesserung der Netzstruktur ist die Eingleisigkeit auf dem Abschnitt Hechthausen-Himmelpforten 
aufzuheben. 
 
Die Streckenabschnitte Cuxhaven-Bremerhaven und Cuxhaven-Stade sind nicht elektrifiziert, was zur 
Folge hat, dass auf diesen Abschnitten nur bestimmtes Fahrzeug- und Wagenmaterial eingesetzt 
werden kann und auf der Strecke Cuxhaven-Bremen kein durchgebundenes umstiegfreies 
Verkehrsangebot vorgehalten werden kann. 
 
 

 
Zu 4.1.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr 
 
 
Im Landkreis Cuxhaven werden auf rund 100 Buslinien ca. 7 Millionen Fahrgäste im Jahr befördert. 
Elf Busunternehmen betreiben diese Linien eigenwirtschaftlich im Linienverkehr. 
 
Für das Gebiet des Landkreises sind sechs Verkehrsräume im Nahverkehrsplan des Landkreises 
Cuxhaven für den Zeitraum 2008 bis 2012 definiert. 
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Teilnetz Verkehrsraum Regionallinie 
1 Stadt Cuxhaven  
2 Nordholz/Land Wursten/Langen 550 
3 Hadeln/Sietland 1836 
4 Am Dobrock/Hemmoor/Lamstedt 1839 
5 Bederkesa 525 
6 Beverstedt/Hagen/Loxstedt/Schiffdorf 530, 531, 570, 575 

 
. 
Regionallinien verbinden auf möglichst direktem Weg Grund-. Mittel- und Oberzentren miteinander. 
Das Fahrplanangebot erfüllt die Bedürfnisse des Berufs-, Schüler-, Einkaufs- und 
Versorgungsverkehrs. Teilweise übernehmen Regionallinien auch Erschließungsaufgaben und binden 
Orte an das nächstgelegene Grund- oder Mittelzentrum an. Daneben findet die Beförderung im lokalen 
Linienverkehr und im schulbezogenen Linienverkehr statt. 
 
In bestimmten Gebieten des Landkreises werden die Busverkehre außerdem durch Anruf-Sammeltaxis 
(AST) verstärkt. AST-Systeme – eine bedarfsorientierte Verkehrsform – ergänzen insbesondere zu 
Zeiten und in Räumen schwacher Verkehrsnachfrage den öffentlichen Linienverkehr und stellen die 
Grundversorgung sicher. Das AST fährt nach einem festen Fahrplan, jedoch nur, wenn sich Fahrgäste 
telefonisch angemeldet haben – in der Regel bis 30 Minuten vor der im Fahrplan angegebenen 
Abfahrtzeit erforderlich. Bisher haben die Samtgemeinden Am Dobrock, Beverstedt, Hagen und Land 
Wursten, die Stadt Langen sowie die Gemeinden Loxstedt und Schiffdorf AST-Systeme mit Hilfe und 
Förderung des Landkreises eingerichtet. In den Samtgemeinden Hadeln und Sietland sowie der Stadt 
Cuxhaven laufen derzeit entsprechende Planungen zur Errichtung von AST-Systemen. 
 
Bedingt durch seine geographische Lage und auch durch seine Entstehung im Zuge der Kreisreform ist 
der Landkreis bipolar ausgerichtet, zum einen auf die Metropolregion Hamburg und damit auf den 
Verkehrsraum des Hamburger Verkehrsverbunds mit dem dort geltenden HVV-Tarif und zum anderen 
auf die Metropolregion Bremen/Oldenburg im Nordwesten und damit auf den Verkehrsraum des 
Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen mit dem dort geltenden VBN-Tarif. Der Landkreis hat sich 
aus diesem Grund bewusst nicht für einen Verkehrsverbund und damit verbunden für einen 
einheitlichen Tarif ausgesprochen. Als wesentliches Element der Attraktivitätssteigerung im ÖPNV hat 
der Landkreis aber die Schaffung und Erweiterung von Übergangstarifen sowie die bedingte, begrenzte 
Einführung des HVV-Tarifs als Ziel im Nahverkehrsplan definiert. Seit dem 01.02.2008 gibt es daher 
Übergangstarife zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und dem Verkehrsverbund 
Bremen/Niedersachsen (VBN) für Zeitkarteninhaber in zwei Systemen. Die Verbesserung der 
Tarifstruktur soll weiter realisiert werden, da einfache, einheitliche Tarife eines der wichtigsten 
Qualitätsmerkmale im ÖPNV sind. 
 
Des Weiteren soll die Anbindung von Bahnhöfen und Gewerbegebieten verbessert werden. 
 
 

 
Zu 4.1.3 Straßenverkehr und Fahrradverkehr 
 
 
Auch in der Zukunft wird die Hauptlast der Verkehrsleistungen im Personen- und im Güterverkehr auf 
der Straße liegen. 
 
Der überregionale Verkehr wird besonders auf den Autobahnen liegen. Ein funktionsfähiges 
Autobahnnetz ist daher für die Erhaltung und Verbesserung der Standortqualität und Erreichbarkeit 
und für die Weiterentwicklung der Wirtschaft unverzichtbar. 
Neben der vorhanden BAB A27 kommt der geplanten Küstenautobahn A22 besondere Bedeutung zu. 
 
In der Anlage 2 (zeichnerische Darstellung) des LROP 2008 ist die vorhandene A27 und die geplante 
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A22 als Vorranggebiet Autobahn dargestellt. 
Im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen ist die A22 im „weiteren Bedarf, mit Planungsrecht“ 
festgelegt. Für diese Autobahnplanung hat die Regierungsvertretung Lüneburg ein 
Raumordnungsverfahren durchgeführt; die landesplanerische Feststellung hierzu datiert vom 
29.01.2009. Zurzeit liegt diese Straßenplanung dem Bundesminister für Verkehr zur 
Linienbestimmung vor. Auf der Grundlage der landesplanerischen Feststellung ist diese Autobahn in 
der zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Autobahn in der Linienführung dem Maßstab des 
RROP entsprechend näher festgelegt. 
In der landesplanerischen Feststellung zur A22 ist die Maßgabe enthalten, dass der Gewerbepark Stotel 
so direkt wie möglich an die A27 oder A22 anzubinden ist. Nach Auskunft der Niedersächsischen 
Straßenbauverwaltung ist im Rahmen einer Machbarkeitsstudie festgestellt worden, dass der Erhalt der 
bestehenden AS Stotel möglich ist. Dies ist auch in den Linienbestimmungsantrag an den BMV 
eingeflossen; die Linienbestimmung ist jedoch noch nicht erfolgt. 
 
In der Anlage 2 (zeichnerische Darstellung) des LROP 2008 sind die Bundesstraßen 71, 74 und 495 als 
Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße festgelegt. In der zeichnerischen Darstellung des RROP sind diese 
Straßen übernommen und als Vorranggebiet überregionale Hauptverkehrsstraße in der Linienführung 
dem Maßstab entsprechend näher festgelegt. 
  
Die B73 ist in der Anlage 2 (zeichnerische Darstellung) des LROP 2008 auf neuer Trasse als 
Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße dargestellt. In der zeichnerischen Darstellung des RROP ist der 
Abschnitt dieser Straße von westlich Otterndorf bis südöstlich Cadenberge als Vorranggebiet 
überregionale Hauptverkehrsstraße dargestellt. Die Ortsumgehung Otterndorf ist im Dezember 2009 
für den Verkehr freigegeben worden. Für den Abschnitt östlich Otterndorf  bis südöstlich Cadenberge 
ist ein Raumordnungsverfahren durchgeführt worden; die landesplanerische Feststellung datiert vom 
12.03.1996. Die Linienbestimmung durch den Bundesminister für Verkehr gem. § 16 Abs 1 
Fernstraßengesetz erfolgte am 28.10.1997. Eine von der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung in 
Auftrag gegebene aktuelle Planungsraumanalyse bestätigt die landesplanerische festgestellte Trasse. 
Der Abschnitt B 73 neu zwischen Cuxhaven und westlich Otterndorf und südöstlich Cadenberge bis 
zur Kreisgrenze zum Landkreis Stade ist noch nicht landesplanerisch festgestellt worden. Der 
Planungsstand für diese Abschnitte ist für eine Vorrangdarstellung nicht hinreichend konkret. In der 
zeichnerischen Darstellung des RROP erfolgte deshalb eine Ausweisung als „Vorbehaltsgebiet 
überregionale Hauptverkehrsstraße“.  
 
Das weitere überörtliche Straßenverkehrsnetz ist in der zeichnerischen Darstellung des RROP als 
Vorranggebiet regionaler Hauptverkehrsstraße dargestellt. Bei der Auswahl dieser 
Hauptverkehrsstraßen wurden folgende Kriterien zu Grunde gelegt: 
- Verbindung von zentralen Orten 
- Verknüpfung mit einer Autobahn 
- Verknüpfung mit einer Hauptverkehrsstraße von überregionaler Bedeutung 
- Anbindung an touristisch bedeutsame Gebiete 
 
Bei der Gestaltung von Ortsdurchfahrten ist darauf zu achten, dass ein Höchstmaß an 
Verkehrssicherheit erreicht wird. Mangelnde Verkehrssicherheit dokumentiert sich u. a. durch die 
Anzahl und Schwere der Straßenverkehrsunfälle.  
 
Dem Fahrradverkehr kommt neben dem öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis eine 
erhebliche Bedeutung zu. Das Verlagerungspotenzial von motorisiertem Individualverkehr auf den 
Fahrradverkehr kann durch eine Attraktivitätssteigerung umgesetzt werden. Dazu bieten sich 
insbesondere der Bau neuer Fahrradwege, die Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radwege und die 
Verbesserung der Transport- und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an. 
Im Landkreis Cuxhaven besteht ein dichtes ausgeschildertes touristisches Radwegenetz. Dieses 
Radwegenetz hat im Planungsraum beachtliche positive regionalwirtschaftliche Effekte.  
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Zu 4.1.4 Schifffahrt, Häfen 
 
 
Die Seeschifffahrtstraße Elbe ist für Containerschiffe mit einem maximalen Tiefgang von 13,50 m bis 
zum Hamburger Hafen ausgebaut. 
Im Jahre 2006 wurde das Planfeststellungsverfahren „Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe 
für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe“ eingeleitet. Das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. Bei der Planung sind die Belange des Küstenschutzes und die Sicherheit des 
deichgeschützten Hinterlandes von existenzieller Bedeutung für den Planungsraum.  
 
Die Seeschifffahrtstraße Weser ist zurzeit so ausgebaut, dass Containerschiffe den Hafen Bremen mit 
einem Tiefgang von 10,70 m erreichen können; der Hafen Brake ist für Schiffe mit einem Tiefgang bis 
11,90 m erreichbar. Die Hafenanlagen in Bremerhaven sind zur Zeit für Containerverkehre bis zu 
einem Tiefgang von 12,80 m erreichbar.  
Im Jahre 2006 ist das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der Unter- und Außenweser eingeleitet 
worden. Der Hafen Bremen soll zukünftig für Schiffe mit einem Tiefgang bis 11,10 m und der Hafen 
Brake bis 11,90 m erreichbar sein. Bremerhaven soll zukünftig von Schiffen mit einem Tiefgang von 
13,50 m angelaufen werden können. Das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.  
 
Der Seehafen Cuxhaven mit seinen Kaianlagen liegt verkehrsgünstig im Kreuzungsbereich des Nord- 
und Ostsee-Seeverkehrs. 
Die Gesamtfläche des Hafens beträgt ca. 320 Hektar; die Kailänge beläuft sich auf rund 8000 m; 
Eigentümer ist Niedersachsen Ports.  
Neben der Mehrzweckumschlaganlage Cux-Port-Terminal hat der 2009 eröffnete Offshore-Hafen 
herausragende Bedeutung für den Standort Cuxhaven. Insbesondere der Offshore-Hafen ist 
zukunftorientiert und zählt mit zu den führenden Offshore-Terminals an der deutschen Nordseeküste. 
 
Insbesondere die in jüngster Zeit angesiedelte Offshore-Industrie ist für die ganze Region von großer 
Bedeutung. Neben den Produktionsstätten der Cuxhaven Steel-Construction GmbH (CSC) und der 
Ambau GmbH ist das Ansiedlungsvorhaben der Strabag-Offshore-Wind GmbH zu nennen. 
Im Zeitraum 2005 – 2013 werden in Cuxhaven im Zusammenhang mit der Offshore-Windenergie 
Investitionen in einer Größenordnung von ca. 500 Mio. Euro getätigt werden. Bis Ende 2013 werden 
ca. 3400 Arbeitsplätze in der Offshore-Industrie in Cuxhaven vorhanden sein.  
 
 

 
Zu 4.1.5 Luftverkehr 
 
 
Die zivile Mitbenutzung des Marinefliegerhorstes Nordholz verbessert die wirtschaftlichen 
Rahmenbindungen in der Region für Industrie, Gewerbe und Tourismus. Damit ist ein wichtiger 
Standortfaktor für die Entwicklung der Wirtschaft geschaffen. Dies gilt zukünftig um so mehr, da der 
Offshore-Produktions/Logistik-Standort Cuxhaven durch die Fluganbindung eine weitere Aufwertung 
erfährt. 
Der Flughafen verfügt über alle modernen Techniken eines Großflughafens.  
Eine Flughafen-Betriebsgesellschaft mbH ist gebildet. Der Mitbenutzungsvertrage für den 
militärischen Bereich liegt vor. Seit dem 01.03.2002 wird der Marineflughafen Nordholz offiziell zivil 
mitgenutzt.  
Die zivile Mitbenutzung des Marinefliegerhorstes Nordholz ist in der zeichnerischen Darstellung als 
„Vorranggebiet Verkehrsflughafen“ dargestellt. Die Darstellung unter dieser Kategorie erfolgte 
aufgrund der Tatsache, dass der Flugplatz über eine technische Infrastruktur verfügt, die vergleichbar 
mit anderen Verkehrsflughäfen ist und über die Ausstattung eines Verkehrslandeplatzes deutlich 
hinaus geht. Der Flughafen verfügt über eine Start- /Landebahn mit ca. 2600 m Länge bei einer Breite 
vom 45 m. Die Navigationseinrichtungen erlauben Sichtflug- und Instrumentenflugbedingungen in 
jeder Wetterlage.  

 31



Zu 4.2.1 Energie, allgemein 
 
 
Der hohe Stand der Versorgungssicherheit im Planungsraum soll als maßgeblicher Standort- und 
Wettbewerbsfaktor ebenso gewährleistet werden wie eine umweltverträgliche und insbesondere aus 
Gründen des Klima/und Ressourcenschutzes effiziente Energieversorgung. 
  
Ansatzpunkte zur Energieeinsparung bieten sich in der Regionalplanung und in der nachgelagerten 
Bauleitplanung in erster Linie durch die Steuerung der regionalen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur. 
Die Bemühungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs dürfen sich aber nicht nur auf den Neubau 
beschränken sondern müssen auch den Altbaubestand im Auge haben.  
Neben der Energieeinsparung und rationellen Energieverwendung stellt eine umweltfreundliche 
Energieerzeugung aus regenerativen Quellen einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz da. 
 
Dem bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur für den leitungsgebundenen Energieträger Erdgas 
kommt hinsichtlich Bereitstellung, Transport und Speicherung eine hohe Bedeutung zu. Der weitere 
Ausbaubedarf, Speichermöglichkeiten und die vorhandenen Leitungen und Strukturen sind bei 
Planungen und Standortentscheidungen zu berücksichtigen. 
  
Das im Landkreis Cuxhaven installierte elektrische Übertragungsnetz mit einer Netzspannung von 
mehr als 110 kV ist Teil des Europäischen Verbundnetzes. 
  
Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Konflikten mit anderen Raumnutzungen sind vorrangig die 
vorhandenen Alt-Trassen für den Ausbau und die Ergänzung des Verbundnetzes zu nutzen und die 
Leitungen möglichst in einer Trasse zu bündeln. Sofern vorsorgende Gründe des Schutzes der 
Siedlungsstruktur oder von Natur und Landschaft dies erfordern, schließt das Bündlungsgebot eine 
Neutrassierung nicht aus.  
Aus Vorsorgegründen sind zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken größtmögliche Abstände 
zwischen Wohnbebauung und Freileitungen einzuhalten.  
Zur Vermeidung von wesentlichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Siedlungsstruktur 
und zum Schutz der Wohnbevölkerung sind vorrangig die Möglichkeiten der unterirdischen Verlegung 
auszuschöpfen. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob für eine Hoch bzw. Höchstspannungsleitung 
eine geeignete unterirdisch verlegte Leitungstrasse möglich ist. Regelungen zum Baubetrieb von Hoch- 
und Höchstspannungsleitungen des Übertragungsnetzes enthält das Energiewirtschaftsgesetz des 
Bundes. Die unterirdische Verlegung von Hochspannungsleitungen ist in Niedersachsen im 
Niedersächsischen Erdkabelgesetz geregelt.  
Sofern Hoch- und Höchstspannungsleitungen mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV nicht 
unterirdisch verlegt werden können, kommt der Nutzungskoordination und Berücksichtigung der 
betroffenen Belange hohe Bedeutung zu. Dabei ist es geboten, einen Maßstab für die Abstandplanung 
zu Wohngebäuden und für den Landschaftsschutz zu setzen, der für die Planungspraxis eine 
begründete gleichzeitig handhabbar Grundlage ist, um sensible Bereiche frühzeitig zu identifizieren 
und zügig geeignete Alternativen zu prüfen. Entsprechende Abstandswerte sind im LROP 
Niedersachsen unter 4.2.07 genannt. 
 
Der Planungsraum ist für die Stromerzeugung durch Solarnutzung im nationalen und internationalen 
Vergleich im Gegensatz zur Windenergie nicht besonders prädestiniert. 
 
Die Umwandlung von Ackerland in Grünland zum Zwecke der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen 
im landwirtschaftlich geprägten, ländlichen Raum des Landkreises Cuxhaven ist aufgrund des 
zunehmenden Flächendrucks auf landwirtschaftliche Nutzfläche grundsätzlich kritisch zu sehen. 
Geeignet sind Gebiete, deren Bodenfunktion z.B. durch Versiegelung, Bodenverdichtung oder 
Kontamination stark belastet sind bzw. die bereits durch Bebauung und andere technische Objekte wie 
Verkehrswege etc. vorgeprägt sind. 
Geeignete Flächen im Innenbereich sind: 

- Siedlungsbrachen (sofern diese nicht für höherrangige Nutzungen im Zuge der 
Innenentwicklung genutzt werden können) 
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- versiegelte Flächen, gesicherte Altlasten 
- bereits ausgewiesene Gewerbegebiete  

 
Geeignete Flächen im Außenbereich sind: 

- Standorte, die eine Vorbelastung mit großflächigen technischen Einrichtungen im räumlichen 
Zusammenhang aufweisen  

- Pufferzonen entlang großer Verkehrstrassen, Lärmschutzeinrichtungen 
- Abfalldeponien und Halden 
- Konversionsflächen  
- sonstige brachliegende zulässig baulich genutzte Flächen 
- Vorranggebiete für die Windenergienutzung, sofern dadurch die auf diesen Flächen 

privilegierte Nutzungsform nicht eingeschränkt wird und ein Repowering nicht ausgeschlossen 
wird 

 
Nicht raumverträgliche Flächen sind: 
Nachfolgend genannte Vorranggebiete laut RROP 2010  

- Vorranggebiet Natur und Landschaft 
- Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
- Vorranggebiet Natura 2000 
- Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 
- Vorranggebiet Deich 

Nachfolgend genannte Vorbehaltsgebiete laut RROP 2010  
- Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 
- Vorbehaltsgebiet Wald 

Weitere Flächen incl. eines Puffers von 300 m: 
- bedeutsame, regelmäßig von Vögeln aufgesuchte bevorzugte Nahrungs- und Rastflächen 
- Standorte, die einen landschaftsprägenden Charakter aufweisen (z.B. Wallhecken) 
- Landschaftsräume mit besonderer Bedeutung für die Erholung insbesondere in Sichtbereichen  

von Aussichtspunkten, Hauptaufenthaltsorte von Urlaubern oder Gebiete mit hoher Bedeutung 
für die landschaftsbezogene Erholung 

- Gebiete, die aufgrund internationaler, europäischer, bundes- und landesrechtlicher Regelungen 
einem besonderen Schutz unterliegen (Natura 2000, NSG, LSG, geschützte 
Landschaftsbestandteile) 

- Gebiete mit einer besonderen Ausstattung an natürlichen oder naturnahen Lebensräumen mit 
einer speziellen Vielfalt an Arten- und Lebensgemeinschaften 

- Bereiche mit Böden hoher natürlicher Ertragsfähigkeit sowie naturnahe oder kulturhistorisch 
bedeutsame Böden 

- Gebiete mit besonderen kulturhistorischen bzw. natürlichen oder naturnahen 
Landschaftsbildbereichen mit einer charakteristischen Eigenart, Vielfalt und Schönheit 

Um eine übermäßige Dominanz zu vermeiden, ist die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
nur auf einer Fläche insgesamt von 0,5 % der jeweiligen Fläche der Samt- bzw. Einheitsgemeinde 
raumverträglich. Das bedeutet für den gesamten Landkreis Cuxhaven eine Fläche von 1.036 ha. 
Bei der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist ein Abstand untereinander von 2 km 
einzuhalten. 
Die Raumbedeutsamkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist im Einzelfall zu beurteilen. 
„Raumbedeutsam“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Einzelfall aufgrund verschiedener 
Fakten festzulegen ist. Im Landkreis Cuxhaven ist in der Regel von einer Raumbedeutsamkeit 
auszugehen, wenn eine Freiflächen-Photovoltaikanlage eine Fläche von mehr als 3 ha in Anspruch 
nimmt. 
Die Raumverträglichkeit dieser Anlagen soll durch die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 
überprüft werden. 
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Zu 4.2.2 Windenergie 
 
 
Im LROP Niedersachsen ist im Abschnitt 4.2 „Energie“ unter Ziffer 04 festgelegt, dass im Landkreis 
Cuxhaven Vorranggebiete für Windenergienutzung mit mindestens 300 MW vorzuhalten sind. Im 
Landkreis Cuxhaven sind z. Zt. Windparks mit einer Gesamtleistung von über 450 MW installiert. Im 
Hinblick auf die besondere Windhöffigkeit des Landkreisgebietes sieht sich der Landkreis Cuxhaven 
gehalten, Potenziale in Sachen Windenergie optimal auszunutzen, wobei allerdings die Belange von 
Mensch, Landschaft und Natur zu berücksichtigen sind. 
  
Die vorhandenen Altstandorte wurden im Rahmen des Vertrauensschutzes übernommen. 
  
Für das Repowering der Altstandorte sowie für die Erweiterung von Altstandorten und für die 
Ausweisung von neuen Vorrangstandorten hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 03.03.2009 
einen Kriterienrahmen beschlossen, der als Vorgabe für die Erarbeitung des Beteiligungsentwurfs 
herangezogen wurde. 
  
Bezüglich des Repowering der alten Standorte ist vorgesehen, dass die Kommunen als Träger der 
Bauleitplanung die Höhenfestlegung der Anlagen vornehmen. Der Landkreis als Träger der 
Regionalplanung gibt im RROP keine Höhenfestlegungen mehr vor. Bei Anlagenhöhen über 100 
Metern Gesamthöhe ist ein Abstand zu Ortslagen von 1000 Metern und zu Einzelhäusern von 500 
Metern einzuhalten. In einem Windpark sind zwei unterschiedliche Höhen möglich. 
  
Bei der Erweiterung von Altstandorten dürfen keine Ausschlussgebiete mit den entsprechenden 
Pufferbereichen betroffen sein. Der Mindestabstand zu vorhandenen Windparks darf 2 Kilometer nicht 
unterschreiten. Die Windenergieanlagen müssen die gleiche Flügelkonfiguration und die gleiche 
Drehrichtung haben. 
  
Bei der Neuausweisung von Vorrangstandorten dürfen keine Ausschlussgebiete mit den 
entsprechenden Pufferzonen betroffen sein. Die Gesamtfläche muss die Errichtung von mindestens 5 
Anlagen der Klasse 100-Meter-Gesamthöhe ermöglichen. Es sind zwei unterschiedliche Höhen in 
einem Windpark möglich. Die Windenergieanlagen in einem Windpark müssen die gleiche 
Flügelkonfiguration und die gleiche Drehrichtung aufweisen. 
 
Für die Abstände der Windparks untereinander sieht die Landesempfehlung der obersten 
Raumordnungsbehörde 5 Kilometer vor. Da es sich bei diesem Erlass um eine Empfehlung handelt, ist 
eine Unterschreitung des Mindestabstandes rechtlich möglich und im Hinblick auf die Bedeutung der 
Windkraft für Wirtschaft und die Nutzung der regenerativen Energie diskussionswürdig. Im Landkreis 
Cuxhaven soll der Mindestabstand zwischen den Windparks grundsätzlich 4 Kilometer betragen. Bei 
der Oste-Niederung wird aufgrund der besonderen Empfindlichkeit dieses Landschaftsraumes ein 
Mindestabstand von 5 Kilometern angehalten; außerdem ist in einem Puffer von 750 Metern rechts und 
links der Oste kein neuer Windpark auszuweisen. In den Samtgemeinden Bederkesa, Beverstedt und 
Hagen wird aufgrund des relativ hohen Waldanteils bezogen auf den Planungsraum für diese drei 
Samtgemeinden ein Mindestabstand von 3 Kilometern angehalten. 
 
Folgende Ausschlussgebiete mit Pufferzonen wurden der Planung zu Grunde gelegt: 

- Ortslagen (Puffer 1000 Meter) 
- sonstige wohnbauliche Nutzungen, z.B. Einzelhäuser (Puffer 500 Meter) 
- Flugplätze und Landeplätze (Bauschutzzone) 
- Militärische Anlagen (äußere Schutzbereichszone) 
- Naturschutzgebiete (Puffer 200 Meter) 
- Natura 2000-Gebiete (Puffer 500 Meter) 
- Nationalpark (Puffer 500 Meter) 
- besonders geschützte Biotope; großflächige Biotope gem. § 28 a und b NNatG ab 5 Hektar 

(Puffer 200 Meter) 
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- Vogelbrutgebiete nationaler Bedeutung (Puffer 200 Meter) 
- Vogelrastgebiete internationaler und nationaler Bedeutung (500 Meter) 
- Vorranggebiete für Natur und Landschaft (Puffer 200 Meter) 
- Vorrangebiete für Rohstoffgewinnung (100 Meter) 
- Vorbehaltsgebiete Wald (Puffer 100 Meter) 

 
Der gesamte Landkreis ist daraufhin flächendeckend bezüglich der Erweitung von vorhandenen 
Vorrangstandorten sowie der Ausweisung zusätzlicher neuer Vorrangstandorte anhand dieser Kriterien 
untersucht worden. 
 
Unter Zugrundelegung der Ausschlussgebiete einschließlich Puffer wären theoretisch 84 neue Flächen 
und 16 Erweiterungen vorhandener Windparks möglich. 
 
Von den 84 neuen Flächen entfallen 28 aufgrund der geringen Flächengröße; es verbleiben somit noch 
56 neue Flächen. 
 
Unter Berücksichtigung der Windparkabstände zwischen den vorhanden Windparks und den neuen 
Flächen fallen 20 neue Flächen heraus; es verbleiben somit noch 36 neue Flächen. 
 
Die 36 verbleibenden neuen Flächen sowie die 16 Erweiterungsflächen wurden sodann einer ersten 
groben naturschutzfachlichen Einschätzung durch die untere Naturschutzbehörde unterzogen. Von den 
16 Erweiterungsflächen der vorhandenen Windparks wurden 5 als voraussichtlich ungeeignet bzw. 
ungeeignet eingestuft. 11 Flächen wurden als voraussichtlich geeignet eingestuft. Von den 36 neuen 
Flächen wurden 16 als voraussichtlich ungeeignet/ungeeignet eingestuft. 20 Flächen wurden als 
voraussichtlich geeignet eingestuft. 
 
Die 20 als voraussichtlich geeigneten neuen Flächen blockieren sich zum Teil wieder gegenseitig 
aufgrund des Abstandes der Windparks untereinander. Aufgrund einer ergänzenden 
naturschutzfachlichen Einschätzung dieser Flächen sowie unter Berücksichtigung des Ertragpotenzials 
(Flächengröße) verbleiben 12 neue Flächen. 
 
In die zeichnerische Darstellung wurden somit 20 Altstandorte unverändert übernommen; bei 11 
Altstandorten wurden Erweiterungsflächen dargestellt und außerdem sind 12 neue Vorrangstandorte 
ausgewiesen. 
  
Durch die Änderung des Baugesetzbuches vom 30.07.1996 sind Anlagen der Windenergiegewinnung 
in den Katalog der privilegierten Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgenommen 
worden, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind. 
 
Um einer unkontrollierten wildwuchsartigen Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen 
entgegenwirken zu können, hat der Gesetzgeber gleichzeitig eine planerische Steuerung durch die 
Festlegung von Vorranggebieten für Windenergiegewinnung mit dem Ausschluss dieser Nutzung an 
anderer Stelle im Planungsraum im Regionalen Raumordnungsprogramm ermöglicht. Der Landkreis 
macht hiervon Gebrauch, um einerseits die Windhöffigkeit zur Erzeugung regenerativer Energie zu 
nutzen, andererseits aber eine übermäßige Dominanz von Windenergieanlagen im Interesse einer 
landschafts- und sozialverträglichen Entwicklung und damit verbundene übermäßige Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes zu vermeiden. 
  
Im Hinblick auf den Offshore-Wirtschaftsstandort Cuxhaven findet die Ausschlusswirkung bei der 
Verlegung des Offshore-Testfeldes Cuxhaven-Groden in die Ortschaft Neuenwalde der Stadt Langen 
keine Anwendung. Der Bereich östlich der Baumrönne in Cuxhaven, auf dem derzeit das Offshore-
Testfeld steht, ist nämlich für eine Ansiedlung einer Produktionsstätte für Offshore-
Schwerkraftfundamente vorgesehen. Vom Land Niedersachsen wird dieses Ansiedlungsvorhaben im 
großen Umfang finanziell unterstützt. Aus diesem Grunde ist die Verlegung der dort installierten 
Offshore-Testanlagen erforderlich. Unter diesem Gesichtspunkt wird es für vertretbar erachtet, die 
Verlegung des Offshore-Testfeldes als eine Art typische Sonderkonstellation anzusehen. Hier liegt ein 
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sich nicht wiederholbarer Einzelfall vor, bei dem bereits bestehende Anlagen wegen der großflächigen 
Erschließung von Industrieanlagen am seeschifftiefen Fahrwasser und der damit verbundenen 
Schaffung von zahlreichen Arbeitsplätzen verlegt werden müssen. Die Beschränkung auf diesen 
Einzelfall wird auch dadurch herbeigeführt, dass die Stadt Cuxhaven oder eine von ihr als 
Mehrheitsgesellschaft beherrschte Gesellschaft Flächenverfügungsberechtigte (Eigentümer oder 
Pächter) an den Flächen werden soll, die für die Verlagerung des Offshore-Testfeldes in Betracht 
kommen. 
Der Standort in Langen-Neuenwalde erfüllt alle Kriterien hinsichtlich Ausschlussgebiete einschließlich 
Pufferbereiche; lediglich der Mindestabstand zwischen den Windparks wird nicht eingehalten.  
Das Raumordnungsverfahren für diese Planung wurde vom Landkreis als untere 
Landesplanungsbehörde mit Schreiben vom 21.04.2010 eingeleitet. 
  
Die Ausnahmesituation wird ebenfalls gesehen, wenn Gemeinden als Träger der Bauleitplanung 
gewerbliche Bauflächen mit der Zweckbestimmung „Produktionsanlage für Windenergie“ ausweisen 
und in diesem Zusammenhang die Errichtung einer raumbedeutsamen Testanlage zulassen. Diese eine 
raumbedeutsame Testanlage wäre dann als Nebenanlage zur Produktionsstätte anzusehen. 
  
Die Zielaussagen beziehen sich auf raumbedeutsame Vorhaben. „Raumbedeutsam“ ist ein 
unbestimmter Rechtsbegriff, der im Einzelfall auf Grund verschiedener Fakten, wie z.B. 
Konverterhöhe, Struktur des Raumes, Geländerelief, festzulegen ist. Im Landkreis Cuxhaven ist in der 
Regel von einer Raumbedeutsamkeit auszugehen, wenn eine Einzelanlage eine Gesamthöhe von 75 m 
über Grund überschreitet bzw. wenn mehr als zwei Anlagen errichtet werden sollen. 
 
Im RROP werden nur noch die Vorrangflächen festgelegt; die Höhenfestlegung der 
Windenergieanlagen erfolgt durch die Kommunen als Träger der Bauleitplanung. 
 
Der Windpark Midlum ist hinsichtlich der Nutzungsdauer bis zum Jahre 2030 befristet. Diese 
Befristung ist damit begründet, dass dadurch ein eventueller Abbau der Schwerminerallagerstätten in 
diesem Raum auf lange Sicht nicht erschwert oder verhindert wird. Dieser Zeitraum wurde im Rahmen 
eines Zielabweichungsverfahrens zum RROP im Dezember 2006 festgelegt.  
 

 
Zu 4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 
 
 

Nach dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 ist es Ziel der Kreislaufwirtschaft, die 
natürlichen Ressourcen zu schonen. Abfälle sollen vorrangig vermieden werden; wo dieses nicht 
möglich ist, sind Abfälle stofflich oder energetisch zu verwerten. Sollte auch das nicht möglich sein, 
sind Abfälle umweltgerecht zu beseitigen. 

Der Landkreis Cuxhaven hat nach § 5 Nds. Abfallgesetz (NAbfG) als öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger für sein Gebiet ein Abfallwirtschaftskonzept aufgestellt. Das 
Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Cuxhaven 2005 bis 2009 hat der Kreistag in seiner Sitzung 
am 06.07.2005 beschlossen. Es enthält die abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen sowie die notwendigen 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushalten im 
Landkreis Cuxhaven. Das Abfallwirtschaftskonzept für den Folgezeitraum wird derzeit erarbeitet. 

Der Abfall aus privaten Haushalten im Landkreis Cuxhaven wird überwiegend verwertet bzw. der 
Müllverbrennung zugeführt. Die Müllverbrennung erfolgt im Müllheizkraftwerk der Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft mbH (BEG). Die Beseitigung bei der BEG ist vertraglich bis zum Jahr 2020 
gesichert. Das Müllheizkraftwerk entspricht im immissionsschutzrechtlichen Sinne dem Stand der 
Technik. 
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Mit der vom Landkreis eingerichteten Boden- und Bauschuttdeponie Langen-Neuenwalde wurde im 
Jahr 2009 die letzte Deponie auf dem Gebiet des Landkreises geschlossen. Ein Bedarf für eine 
öffentlich-rechtliche Sicherung von neuen Standorten ist nicht gegeben. 

Im Planungsraum befinden sich ca. 200 Altablagerungen, die in der Vergangenheit überwiegend als 
gemeindliche Müllplätze genutzt wurden sowie einzelne Altstandorte und Rüstungsaltlasten. Im 
Rahmen der Bauleitplanung, bei der weiteren Siedlungsentwicklung sowie bei sonstigen 
Fachplanungen wird auf die bekannten Altlastenstandorte hingewiesen.  

Die vorhandenen Altablagerungen wurden gemäß dem Niedersächsischen Altlastenprogramm erfasst 
und nach gezielten Nachermittlungen, insbesondere zur Grundwassergefährdung, bewertet. Vorrangig 
werden die 70 Altablagerungen der regionalen Prioritätenliste, später ggf. auch die der Warteliste, 
gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz untersucht und je nach Handlungsbedarf gesichert oder saniert. 
Gleiches gilt für Altstandorte und militärische Altlasten. 
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A Einführung zum Umweltbericht 
 
1.1 Anlass und gesetzliche Grundlage 
 
Im Gegensatz zu „geringfügigen Änderungen“ von Raumordnungsplänen ist bei der Neuaufstellung oder 
Gesamtfortschreibung von Raumordnungsplänen eine Strategische Umweltprüfung (SUP) nach Art. 3 (2) 
SUP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 
die Prüfung von Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme) obligatorisch. Ziel der 
Durchführung der Strategischen Umweltprüfung ist die Sicherstellung eines hohen Umweltschutzniveaus 
zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bereits auf der Ebene der Plan- und Programmerstellung. Für 
den Anwendungsbereich in der Raumordnung wurde die Richtlinie bereits 2004 durch Änderung des 
Raumordnungsgesetzes (ROG) in nationales Recht umgesetzt. Durch die Novellierung des 
Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes (NROG) Mitte 2007 erfolgte die notwendige Umsetzung in das 
niedersächsische Raumordnungsrecht. 
 
Das nach § Abs. 3 NROG erforderliche Scoping wurde im Februar/März 2010 durchgeführt. Hierzu wurden 
die öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen berührt werden könnte, mit 
Schreiben vom 05.02.2010 schriftlich dazu aufgefordert, Anregungen und Hinweise zum Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichtes zu geben. Von 4 der insgesamt 59 beteiligten Stellen erfolgten 
Rückmeldungen.  
 
Den Anregungen konnte nicht gefolgt werden, wenn sie sich  

- auf die Festlegungen des RROP selber bezogen (Ziele und Grundsätze) 
- auf Umweltauswirkungen von Festlegungen, die bereits auf anderer Ebene (LROP, Bauleitplanung, 

ROV) abschließend beurteilt wurden 
- auf bereits umgesetzte Planungen beziehen 
- rechtlichen Festsetzungen in Fachgesetzen widersprechen 

 
 

1.2 Inhalt und Methodik des Umweltberichts  
 
Geprüft wurde das Regionale Raumordnungsprogramm 2010 für den Landkreis Cuxhaven (Entwurf 2010) 
hinsichtlich erheblicher Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Neuaufstellung des 
Regionalen Raumordnungsprogramms und den darin getroffenen Festsetzungen auftreten können. In die 
Prüfung einbezogen sind Inhalte der textlichen Darstellung mit Ziel- bzw. Grundsatzcharakter sowie die 
Inhalte der Zeichnerischen Darstellung. Die im Beteiligungsverfahren zum RROP eingehenden 
Stellungnahmen werden bei entsprechenden Aussagen auch in den Umweltbericht ergänzt werden. 
 
Zentraler Bestandteil des Umweltberichts ist die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
der im RROP festgelegten Ziele und Grundsätze der Raumordnung. Umfang und Detaillierungsgrad sind 
dabei abhängig von der Planungsebene (hier: RROP).  
 
Der Umweltbericht zur Neuaufstellung des RROP für den Landkreis Cuxhaven hat folgenden Aufbau: 
 
Die allgemeine Einleitung umfasst im Wesentlichen Erläuterungen zu Anlass, Methodik sowie der 
Rechtsgrundlage der Umweltprüfung. 
 
Im darauf folgenden Kapitel werden die Ziele des Umweltschutzes, die für das RROP von Bedeutung sind, 
zusammengefasst. Die Umweltschutzziele ergeben sich im Wesentlichen aus den Fachgesetzen (ROG, 
NROG, NNatG u. a.) sowie aus Fachplänen (Landschaftsrahmenplan LK Cuxhaven u. a.). Anschließend 
erfolgt die Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustands in Form eines Zustandberichts 
gefolgt von der Status-Quo-Prognose, die darlegt, welche Entwicklung des Planungsraums ohne die 
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Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms anzunehmen wäre. Die Ausführungen zu den 
Zielen des Umweltschutzes, der Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustandes sowie der 
Status-Quo-Prognose erfolgt jeweils bezogen auf die einzelnen Schutzgüter  
Kernbestandteil des Umweltberichts ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der möglichen 
erheblichen Umweltauswirkungen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms und der 
darin getroffenen Festlegungen auf die Umwelt. Um die Prüfintensität feststellen zu können, ist hinsichtlich 
der geplanten Festlegungen im Sinne einer Umwelterheblichkeitseinschätzung einzelfallbezogen zu klären, 
ob und in welchem Umfang die geplanten Festlegungen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt erwarten 
lassen. Die Bearbeitung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage von Sekundärdaten. Eine Erhebung von 
Primärdaten ist nicht vorgesehen. Hinsichtlich der Alternativen zu den Planinhalten werden deren 
Umweltauswirkungen in dem Maße geprüft, wie dies für eine ggf. zu treffende Auswahlentscheidung 
notwendig ist. Dabei konzentriert sich die Umweltprüfung auf das, was auch im RROP entschieden wird. 
Die Inhalte und Festlegungen, die bereits im LROP oder in Bauleitplänen abschließend und verbindlich 
geregelt sind, bedürfen keiner nochmaligen vertiefenden Umweltprüfung im RROP. Auch kann die Prüfung 
nur in dem Detaillierungsgrad erfolgen, in dem die jeweilige regionalplanerische Festlegung einen Rahmen 
setzt. 
 
Da die Umweltprüfung das Regionale Raumordnungsprogramm in seiner Gesamtheit umfasst, reicht es 
nicht aus, die Prüfung auf einzelne Teilbereiche des RROP zu beschränken. Vielmehr ist eine 
Gesamtplanbetrachtung notwendig. Hierbei werden die möglichen Umweltauswirkungen, die sich 
kumulativ aufgrund von Wirkungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Planinhalten ergeben können, 
betrachtet. Diese Umweltauswirkungen können sowohl positiv als auch negativ sein.  
 
Sind Auswirkungen der Neuaufstellung auf das ökologische Netz „Natura 2000“ auf bestimmte Bereiche 
nicht auszuschließen, so ist für den jeweiligen Bestandteil des RROP zugleich eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung als eigenständiger Bestandteil der Umweltprüfung durchzuführen. Eine 
Betrachtung der Auswirkungen auf einzelne FFH-Gebiete sowie Europäische Vogelschutzgebiete erfolgt 
Einzelfallbezogen entsprechend der Planungsstufe sowie dem Detaillierungsgrad.  
 
Im Rahmen des Monitoring werden die geplanten Maßnahmen zur Überwachung dargestellt. Hierbei 
bezieht sich die Überwachung auf die erheblichen Auswirkungen des Regionalplans.  
 
Abschließend gibt die nichttechnische Zusammenfassung einen Überblick über die wesentlichen Aspekte 
und Ergebnisse des Umweltberichtes.  
 
 

 
B Umweltzustand und Ziele des Umweltschutzes 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Die Ziele des Umweltschutzes und der Umweltzustand werden im Wesentlichen abgeleitet aus dem 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000. Dieser bezieht sich auf den Landkreis Cuxhaven (ohne 
Stadt Cuxhaven). Bei der Ableitung der Ziele des Umweltschutzes und der Darstellung des 
Umweltzustandes aus dem Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 wird teilweise mit 
Querweisen gearbeitet. Als weitere Quellen werden der Umweltbericht zum Landes-
Raumordnungsprogramm 2008 und die Umweltberichte einiger im Entwurf vorliegender Regionaler 
Raumordnungsprogramme anderer Landkreise in Niedersachsen herangezogen. Hier wird jedoch auf die 
Angabe von Quellen und Querverweisen verzichtet. 
 
Die Stadt Cuxhaven hat als große selbständige Stadt 1995 die Aufgaben der Naturschutzbehörde für das 
Stadtgebiet übertragen bekommen. Zu dieser Zeit war der Landschaftsplan bereits zu weiten Teilen fertig 
gestellt. Der Plan hat den Stand 1996, wurde aber 1999 nochmals überarbeitet und im Jahr 2001 in digitaler 
Form veröffentlicht. 
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2. Ziele des Umweltschutzes sowie Beschreibung und Bewertung des 
Umweltzustands im Landkreis Cuxhaven 

 
Nachfolgend erfolgt eine Beschreibung der Ziele des Umweltschutzes und des Umweltzustandes im 
Landkreis Cuxhaven. Die Betrachtung erfolgt zunächst für folgende Schutzgüter: 
 Mensch, einschließlich menschliche Gesundheit, 
 Arten und Lebensräume, einschließlich biologische Vielfalt, 
 Böden, 
 Wasser (Grund- und Oberflächenwasser), 
 Luft und Klima, 
 Landschaft, 
 Sachwerte und kulturelles Erbe, 
einschließlich ihrer Auswirkungen sowie einschließlich der Wechselwirkungen zwischen den genannten 
Schutzgütern. 
 
 

2.1 Mensch, einschließlich menschliche Gesundheit 
 
Jeder Mensch hat einen Anspruch auf eine Umwelt, die ein Höchstmaß an Gesundheit und Wohlbefinden 
ermöglicht (Europäische Charta Umwelt und Gesundheit 1989). Durch die Koordinierung der Nutzungen 
und durch vorsorgende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen bei unverträglichen Nutzungen kann 
auch das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven – Entwurf 2010 – zu diesem 
Ziel beitragen, z.B. indem die Voraussetzungen für eine verträgliche Nutzung von Lärm verursachenden 
und lärmsensiblen Nutzungen geschaffen werden. 
 
Für das Regionale Raumordnungsprogramm relevante Ziele des Umweltschutzes mit Bedeutung für den 
Menschen und die Bevölkerung im Landkreis Cuxhaven liegen vor für die Aspekte: 
 Verfügbarkeit sauberen Trinkwassers  
 Unbelastete Luft, Schutz vor gesundheitsschädigenden Stoffimmissionen  
 Sicherung von Landschaftsräumen als Voraussetzung für Erholung und Freizeit  
 Schutz vor gesundheitsschädigenden Lärmimmissionen 
 Schutz vor gesundheitsschädlicher Strahlung. 
 
Schutz vor gesundheitsschädigenden Lärmimmissionen 
 
Schall gehört zu unserer natürlichen Umwelt. Schall wird zu Lärm, wenn er Menschen beeinträchtigt oder 
gar zu Erkrankungen führt. 
 
Die Ziele bzgl. Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft – Teilaspekt Ruhe im 
Kreisgebiet sind in Kap. 4.2.1 des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt 
(LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 4-15): 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 

 Handlungsbedarf Handlungsträger 
(hauptsächlich) 

Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar-
sch 

Nie
deru
ng 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Vermeidung und 
Verminderung 
von 
Beeinträchtigung
en der Vielfalt, 
Eigenart und 
Schönheit von 
Natur und 
Landschaft 

Vermeidung und 
Verminderung von 
Lärmbelästigungen durch 
Siedlung, Industrie, Gewerbe, 
Verkehr u. ä. 

 x x x o o o o o 

 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
 
Lärm durch Straßenverkehr steht an erster Stelle der Lärmbelästigungen. Nach Untersuchungen des 
Umweltbundesamtes fühlten sich im Jahr 2004 etwa 60 % der Menschen in Deutschland durch 
Straßenverkehrslärm belästigt. 
Vom Schienenverkehr fühlen sich 17 % der Bevölkerung belästigt, davon etwa 3 % der Bevölkerung stark 
belästigt. Dabei ist die nächtliche Belastung relativ groß, da der Güterverkehr vornehmlich nachts 
abgewickelt wird. 
Luftverkehr ist die Geräuschquellenart, die von 28 % der Bevölkerung als lästig und von 4 % als stark 
belästigend empfunden wird. Der Luftverkehrslärm weist i. d. R. deutliche Anteile im tieffrequenten 
Bereich auf, die nur unzureichend durch Fenster gedämpft werden können. Daher wird er im Rauminnern 
auch bei geschlossenen Fenstern als beeinträchtigend wahrgenommen und kann nachts sogar dazu führen, 
dass die Menschen im Schlaf gestört werden. Während an Verkehrsflughäfen das Gesetz zum Schutz gegen 
Fluglärm die Erfassung und Beurteilung bundeseinheitlich regelt, gibt es keine analoge Regelung für 
Landeplätze, die im Gegensatz zu Flughäfen keinen Bauschutzbereich benötigen. 
 
Besondere Bedeutung kommt lt. Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 im Kreisgebiet dem 
Verkehrslärm und hier wiederum dem durch den Straßenverkehr verursachten Lärm zu (LANDKREIS 
CUXHAVEN 2000: 3-144 bis 3-145). In der Textkarte 3-27 ist den Straßen mit einer durchschnittlichen 
täglichen Verkehrsstärke (DTV) von über 3.000 Kfz/d ein verlärmter Bereich1 zugeordnet worden. Die 
nicht durch den Straßenverkehr und nicht durch andere Lärmquellen verlärmten Bereiche weisen für das 
Erleben von Natur und Landschaft bzw. für die ungestörte Erholung in Natur und Landschaft besondere 
Bedeutung auf (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-286 bis 3-298). 
 
In der Karte II „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft – Wichtige Bereiche“ und der 
Textkarte 3-27 des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 werden für das Kreisgebiet vier 
unzerschnittene verkehrsarme Räume2 abgegrenzt. Die Räume werden weder von Straßen mit einer 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von über 1.000 Kfz/d noch von Bahnanlagen noch von 
                                                           
1
  Die Darstellung der Breite des verlärmten Bereichs in der Textkarte 3-27 geht nicht auf Immissionsmessungen zurück, 

sondern stellt lediglich eine Abschätzung anhand der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) dar. Für die 
Lärmausbreitung wesentliche Faktoren wie das Relief (Dammlagen, Einschnitte) oder angrenzende Nutzungs-/Biotopstrukturen 
(Wälder, Gebüsche, Bebauung, Lärmschutzeinrichtungen) wurden nicht berücksichtigt. 
2
  Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZV-Räume) werden von LASSEN (1990: 326) wie folgt definiert: „UZV-Räume 

werden durch Kraftfahrzeug-Verkehrsstraßen wie Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen oder sonstige Straßen 
außerorts, die eine Verkehrsmenge von über 1000 Fahrzeugen im 24-Stundenmittel (DTV) aufweisen, sowie von 
Eisenbahntrassen abgegrenzt, sofern letztere nicht in einem UZV-Raum enden.“ 
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Flugplätzen durchschnitten. Zwei dieser vier unzerschnittenen verkehrsarmen Räume überschreiten die bei 
LASSEN (1990: 326) genannte Bruttoflächengröße von 100 km² und auch die Nettoflächengröße von 100 
km². Innerhalb dieser unzerschnittenen verkehrsarmen Räume ist es möglich, beispielsweise eine 
Tageswanderung zu unternehmen, auf der keine Hauptverkehrsstraße oder Eisenbahntrasse überquert 
werden muss. Diese beiden unzerschnittenen verkehrsarmen Räume weisen eine überregionale Bedeutung 
auf. 
Zwei weitere unzerschnittene verkehrsarme Räume liegen mit ihrer Bruttoflächengröße und ihrer 
Nettoflächengröße zwischen 50 km² und 100 km²; diese beiden unzerschnittenen verkehrsarmen Räume 
weisen eine regionale Bedeutung auf. 
 
Schutz vor gesundheitsschädigender Strahlung 
Bei der gesundheitsschädigenden Strahlung ist zwischen nichtionisierender Strahlung und ionisierender 
Strahlung zu unterscheiden. 
 
Elektromagnetische Felder und optische Strahlung sind Teile des elektromagnetischen Spektrums und 
gehören zur nichtionisierenden Strahlung. 
Statische und niederfrequente elektrische und magnetische Felder sowie hochfrequente elektromagnetische 
Felder zählen zu den vielfältigen physikalischen Energieformen, denen der Mensch im Alltagsleben 
ausgesetzt ist. Wissenschaftliche Untersuchungen lassen erkennen, dass die biologische Wirkung je nach 
Feldstärke differiert: Biologische Effekte können völlig fehlen, geringfügig, belästigend oder 
gesundheitsgefährdend sein. Die Wirkung elektromagnetischer Felder auf biologische Systeme ist im 
Wesentlichen von der Frequenz, der Dauer der Einwirkung und ihrer Intensität abhängig. 
In Deutschland sind zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen Grenzwerte für Feldstärken u.a. in der 
Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) festgeschrieben. In unserer technischen 
Umwelt werden diese Grenzwerte vielfach nicht ausgeschöpft. 
Einen Überblick über die gewerblichen ortsfesten Funksendeanlagen geben die PDF-Dokumente im 
Internet-Geoportal des Landkreises Cuxhaven (http://ikiss.cuxhaven.intern/index. 
phtml?La=1&sNavID=1779.140&mNavID=1779.11.1&object=tx|578.3822.1&sub=0). Die nicht 
gewerblichen ortsfesten Funksendeanlagen und die nicht ortsfesten, also mobilen Funksendeanlagen sind 
dort nicht dargestellt. 
 
Radioaktive Strahlung ist ionisierende Strahlung. Radioaktivität ist in der Umwelt allgegenwärtig. 
Radioaktive Stoffe sind zum einen natürlichen Ursprungs, zum anderen wird Radioaktivität künstlich 
erzeugt und freigesetzt. 
Die beim Zerfall von Radionukliden auftretende ionisierende Strahlung kann von außen und nach 
Aufnahme von radioaktiven Stoffen mit der Nahrung oder mit der Atemluft von innen auf den 
menschlichen Organismus einwirken und gesundheitliche Schäden verursachen. 
Um Mensch und Umwelt vor den Gefahren der Kernenergienutzung und der schädlichen Wirkung 
ionisierender Strahlung zu schützen, gibt es in Deutschland eine Reihe von gesetzlichen Regelungen: Das 
Atomgesetz (AtomG) und die zugehörige Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) enthalten Vorschriften über 
die Genehmigung und den Betrieb kerntechnischer Anlagen. Sie regeln den Umgang mit radioaktiven 
Stoffen und enthalten Überwachungs- und Schutzvorschriften. Die Überwachung von Radioaktivität in der 
Umwelt wird vom Strahlenvorsorgegesetz (StrVG) vorgeschrieben. 
 
 

2.2 Arten und Lebensräume, einschließlich biologische Vielfalt 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zum Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt in internationalen 
Abkommen verpflichtet und ist darüber hinaus als Mitgliedsstaat der Europäischen Union aufgefordert, 
einen Beitrag zum Schutzsystem Natura 2000 zu leisten. Die internationalen und europäischen Abkommen 
und Rechtverpflichtungen finden ihre nationale und landesrechtliche Verankerung insbesondere im Gesetz 
über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009, das 
zum 01. März 2010 in Kraft getreten ist, des Weiteren im Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 2010, das ebenfalls zum 01. März 2010 in 
Kraft getreten ist. 
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Die 1994 völkerrechtlich in Kraft getretene Biodiversitätskonvention (Übereinkommen über die 
Biologische Vielfalt) verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland, die Artenvielfalt und auch die Vielfalt 
an Lebensgemeinschaften in ihren Lebensräumen (Ökosystemen) und die genetische Vielfalt zu erhalten. 
Nur eine ausreichend breite genetische Basis mit einer ausreichenden Zahl von Merkmalen und 
Merkmalskombinationen sichert einer Art die erforderliche Fähigkeit, sich ändernden Umweltbedingungen 
anpassen zu können. Das Übereinkommen verpflichtet die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Bestandteile 
der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen Ausgestaltung bestehender Nutzung der biologischen 
Vielfalt. 
Entsprechend ihrer weltweiten Zielsetzung hat die Biodiversitätskonvention das gesamte, weltweite 
Verbreitungsgebiet jeder Art im Blick. Aus dieser weltweiten Sicht lassen sich Verantwortungen für den 
Artenerhalt von der europäischen Ebene über die Bundesebene und die Landesebene bis auf die Kreisebene 
konkretisieren. Dabei muss davon ausgegangen werden, das der Schutz einer Art in ihrem 
Verbreitungsschwerpunkt ansetzen muss, denn hier entscheidet sich das Überleben einer Art. Eine 
besondere Schutzverantwortung tragen der Landkreis Cuxhaven und das Land Niedersachsen für die Arten, 
die in der Bundesrepublik oder gar weltweit nur hier vorkommen (= endemische Arten). 
 
 
Die Ziele bzgl. Arten und Lebensgemeinschaften im Kreisgebiet sind in Kap. 4.2.1 des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 4-8 bis 
4-13): 
 
 

Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
V

und

N
Naturw
Fo

erzicht auf die Nutzung 
einzelner naturnaher Wälder 

 Waldbereiche 
(Naturschutzgebiete der 

aturschutzverwaltung, 
älder der 

rstverwaltung) 

x x x x  o o o o 

Entwicklung der Wälder und 
Waldbereiche entsprechend 
der heutigen potentiell 
natürlichen Vegetation 

x x x x  o o o o 

Sicherung, ggf. Entwicklung 
des Wasserhaushaltes in 
feuchte- bzw. 
nässeabhängigen Wäldern und 
Waldbereichen 

x x x x  o o o o 

Erhaltung und Fortführung 
historischer 
Waldnutzungsformen 

x x x x   o  o 

Vermeidung bzw. 
Verminderung des Nähr- und 
Schadstoffeintrags, besonders 
in Laubwäldern 
nährstoffarmer, bodensaurer 
Standorte 

 x  x  o o o o 

Sicherung, ggf. 
Entwicklung von 
Wäldern und 
Waldbereichen 
mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Vermeidung weiterer 
Erschließung der Wälder 

x x x x   o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Entwicklung der Wälder und 
Waldbereiche entsprechend 
der heutigen potentiell 

 Vegetation, 
insbesondere auf historisch 
alten Waldstandorten (soweit 
möglich) 

natürlichen

x x x x  o o o o 

Erhöhung des Anteils 
standort-heimischer Gehölze 
in den bedingt naturnahen und 
weniger naturnahen 
Laubwäldern und 
Laubwaldbereichen, Ersatz 
nicht standort-heimischer 
Gehölzarten durch 
Gehölzarten der heutigen 
potentiell natürlichen 
Vegetation 

x x x x  o o o o 

Beibehaltung bzw. Aufnahme 
naturschonender, 
kleinflächiger 
forstwirtschaftlicher Nutzung 

x x x x  o o o o 

Förderung der 
Naturverjüngung (soweit 
möglich) 

x x x x  o o o o 

Erhaltung bzw. Aufbau 
ausreichend breiter, 
abgestufter Waldränder 

x x x x  o o o o 

Erhöhung der Flächengröße 
und des Flächenanteils der 
Wälder (langfristig: 
Verdoppelung des 
Flächenanteils der Wälder) 

x x x x  o o o o 

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von Wäldern und 
Waldbereichen 

Wiederherstellung und 
Neuschaffung von Auwäldern 
in den Auen großer 
Fließgewässer, vorwiegend 
durch Sukzession, ggf. auch 
mit Durchführung von 
Initialpflanzungen 

x x x x  o o   

E

F

rhaltung und Entwicklung 
aller Gebüsche und 

eldgehölze 

x x x x o o o o o Sicherung, ggf. 
Entwicklung von 
Gebüschen und 
Kleingehölzen 
mit sehr hoher 

Erhaltung und Entwicklung 
aller Wallhecken 

x x x x   o  o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Erhalt
de
an St

ung und Entwicklung 
r Alleen und Baumreihen 

raßen, Wegen, und 
Flurstücksgrenzen bzw. 
Parzellengrenzen 

x x x x  o o o o 

Schutz der Hecken, 
insbesondere der Wallhecken, 
vor mechanischer Zerstörung 
bei angrenzender Nutzung als 
Grünland (Weide) oder als 
Acker 

x x x x   o o o 

Fortführung bzw. Aufnahme 
von Pflegemaßnahmen in 
Bezug auf Wallhecken, 
Kopfweiden u ä. 

x x x x  o o  o 

oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Vermeidung bzw. 
Verminderung des Nähr- und 
Schadstoffeintrags 

 x  x  o o o o 

Aufbau eines 
zusammenhängenden Systems 
von Gehölzstrukturen, das 

 Wälder, Gebüsche 
und Kleingehölze in der freien 

andschaft sowie in 
Siedlungsbereichen 
miteinander verknüpft 

bestehende

L

x x x x  o o o o 

Entwicklung von 
Feldgehölzen mit 
vorgelagertem 
Wildkrautsaum, insbesondere 
in großflächigen, 
ausgeräumten Ackerbereichen

x x x x  o o  o 

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von Gebüschen 
und 
Kleingehölzen 

Entwicklung von 
mehrreihigen, dichten Hecken 
mit vorgelagertem 
Wildkrautsaum (etwa 1.000 
bis 3.000 m/km²), 
Reduzierung der 
Schlaggrößen auf das 
naturraum- bzw. 
gebietstypische Niveau (etwa 
10 ha) 

x x x x  o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Erhöhung des Anteils 
standort-heimischer Gehölze 
in den bedingt naturnahen und 
weniger naturnahen 
Gebüschen und 
Kleingehölzen, Ersatz nicht 
standortheimischer 
Gehölzarten durch 
Gehölzarten der heutigen 
potentiell natürlichen 
Vegetation 

x x x x  o o o o 

Vermeidung bzw. 
Verminderung der 
Versiegelung im Bereich der 
Kronentraufe, insbesondere in 
Siedlungsbereichen 

 x x x  o o o o 

Sicherung, ggf. 
Entwicklung der 
Lebensräume der 
Meeresküsten 
mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Erhaltung und Entwicklung 
der Watten, Röhrichte, 
Salzwiesen und anderer 
Lebensräume der 
Meeresküsten 

x x  x o     

Verzicht auf die Nutzung des 
Vorlandes als Gemüse-
Gartenbaufläche, Acker oder 

Einsaat Grünland-

x x  x o     

Teilweise Verzicht auf die 
Nutzung des Vorlandes als 
Intensivgrünland, teilweise 
Extensivierung der Nutzung 
des Vorlandes als 
Intensivgrünland, 
Wiederherstellung oder 
Neuschaffung von Salzwiesen 
und anderer Lebensräume der 
Meeresküsten 

x x  x o     

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von 
Lebensräumen 
der Meeresküsten 

Vollständige oder (zeitlich 
und/oder örtlich) 
eingeschränkte Öffnung der 
Sommerdeiche zur 
Wiederherstellung oder 
Neuschaffung von Salzwiesen 
und anderer Lebensräume der 
Meeresküsten 

x x  x o     
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
E
Quellen, naturnahen 

rhaltung aller naturnahen 

Fließgewässer und naturnahen 
Stillgewässer 

x x x x     o 

Schutz vor beeinträchtigenden 
utzungen im Quellbereich N

x x x x     o 

Rückb
Qu
Uferbe

au von Längs- und 
erbauten wie 

festigungen, Wehre, 
Rohrdurchlässe, Sohlabstürze 
u. ä. bei Fließgewässern 

x x x x  o o o o 

Einrichtung von durchgängig 
nicht genutzten bzw. extensiv 
genutzten 
Gewässerrandstreifen mit 
Gehölzsaum (abschnittsweise) 
entlang der Fließgewässer, 
Extensivierung der 
Gewässerunterhaltung entlang 
der Fließgewässer 

x x x x  o o o o 

Verbesserung der 
Gewässergüte (bzw. 
Wasserqualität) der 
Fließgewässer und der 
Stillgewässer durch 
Vermeidung und 
Verminderung von 
Stoffeinträgen, insbesondere 
aus angrenzenden 
landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und aus 
Kläranlagenabflüssen 

x x x x  o o o o 

Zulassung einer natürlichen 
Überflutungsdynamik in den 
Auen der Fließgewässer 

x x x x  o o o  

Schaffung durchgängiger, 
nicht genutzter Ufer an 
Stillgewässern 

x x x x  o o o o 

Sicherung, ggf. 
Entwicklung der 
Quellen, 
Fließgewässer 
und Stillgewässer 
mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Schutz der Stillgewässer vor 
Beseitigung (Verfüllung, 
Entwässerung o. ä.), 
Nährstoffeintrag, 
Schadstoffeintrag, 
Fischbesatz, 
Erholungsnutzung u. ä. 

x x x x  o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Erhaltung aller 
naturraumtypischen oder 
weitgehend 
naturraumtypischen 
Grabensysteme, Verzicht auf 
Dränage 

x x  x  o o o  

Vermeidung weiterer 
Ausbaumaßnahmen 

 x x x  o o o o 

Rückbau von Längs- und 
n wie 

Uferbefestigungen, Wehre, 
rdurchlässe, Sohlabstürze 

u. ä. bei Fließgewässern 
(soweit möglich) 

Querbaute

Roh

 x x x  o o o o 

Einrichtung von durchgängig 
nicht genutzten bzw. extensiv 
genutzten 
Gewässerrandstreifen mit 
Gehölzsaum (abschnittsweise) 
entlang der Fließgewässer, 
Extensivierung der 
Gewässerunterhaltung entlang 
der Fließgewässer 

x x x x  o o o o 

Verbesserung der 
Gewässergüte (bzw. 
Wasserqualität) der 
Fließgewässer und der 
Stillgewässer durch 
Vermeidung und 
Verminderung von 
Stoffeinträgen, insbesondere 
aus angrenzenden 
landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und aus 
Kläranlagenabflüssen 

x x x x  o o o o 

Beschränkung der 
Erholungsnutzung, ggf. auch 
des Angelns, auf ausgewählte 
Gewässer bzw. 
Gewässerabschnitte 

x x x x  o o o o 

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von Quellen, 
Fließgewässern 
und 
Stillgewässern 

Schutz der Stillgewässer vor 
Beseitigung (Verfüllung, 
Entwässerung o. ä.), 
Nährstoffeintrag, 
Schadstoffeintrag u. ä. 

x x x x  o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung, ggf. 
Entwicklung von 
Sümpfen, 
Röhrichten und 
Uferstaudenflure
n mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Sicherung des 
Grundwasserstandes bzw. 
Wiedervernässung der 
Standorte, Extensivierung der 
Gewässerunterhaltung, 
Ausschluss von Nutzungen 
aller Art, vor allem der 
landwirtschaftlichen Nutzung 

x x x x o o o o o 

Herstellung eines Verbunds 
von größeren und kleineren 
Sümpfen, Röhrichten und 

nfluren, 
Vermeidung bzw. 

rminderung von 
ferbefestigungen u. ä. 

Uferstaude

Ve
U

x x x x o o o o o Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von Sümpfen, 
Röhrichten und 
Uferstaudenflure
n 

Entwicklung von naturnahen 
Feuchtgebieten in ehemaligen 
Bodenabbaustätten 

x x x x o o o  o 

E

Wasse

Vernä

rhaltung, vielfach 
Verbesserung des 

rhaushaltes (Verzicht 
auf Entwässerungen, ggf. 
stärkere (Wieder-) 

ssung) 

x x x x    o  

Gg
(Entku

f. Gehölzbeseitigung 
sselung) zur Schaffung 

baumfreier 
Hochmoorregenerationsbereic
he 

x  x x    o  

Sicherung, ggf. 
Entwicklung von 
Hoch- und 
Übergangsmoore
n mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Vermeidung bzw. 
Verminderung von Nähr- und 
Schadstoffeinträgen 

 x  x    o  

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von Hoch- und 
Übergangsmoore
n 

Regenerationsinitiierung oder 
Renaturierung aller 
Torfabbaustätten 

x   x    o  

Sicherung, ggf. 
Entwicklung von 
Heiden und 
Magerrasen mit 

Offenhaltung, ggf. extensive 
Nutzung (durch 
Schafbeweidung) der Heiden 
und Magerrasen  

x  x x     o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
sehr hoher oder 
hoher Bedeutung 
für Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Vermeidung bzw. 
Verminderung von Nähr- und 
Schadstoffeinträgen, ggf. 
Schutz vor Eintrag von Nähr- 
und Schadstoffen aus 
angrenzenden Bereichen 
durch die Anlage von 
Gehölzbeständen 

x x x x     o 

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von Heiden und 
Magerrasen 

Entwicklung von naturnahen 
Trockengebieten in 
ehemaligen 
Bodenabbaustätten 

x  x x     o 

E

Vernä
Be

rhaltung, ggf. Verbesserung 
des Wasserhaushaltes 
(Verzicht auf 
Entwässerungen, ggf. stärkere 

ssung einzelner 
reiche) 

x x x x o o o o o Sicherung, ggf. 
Entwicklung des 
Feuchtgrünlande
s mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Gewährleistung einer 
extensiven Grünlandnutzung 
(Mahdtermine und 
Viehbesatzdichten in 
Abhängigkeit von den 
Standortverhältnissen 
unterschiedlich) 

x x  x o o o o o 

Verbesserung des 
Wasserhaushaltes 
(Vernässung einzelner 

insbesondere der 
Rinnen, Senken, Flutmulden, 
sowie Erhöhung der 
Wasserstände in den Gräben) 

Bereiche, 

x x x x o o o o o Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von 
Feuchtgrünland 

Gewährleistung einer 
extensiven Grünlandnutzung 
(Mahdtermine und 
Viehbesatzdichten in 
Abhängigkeit von den 
Standortverhältnissen unter-
schiedlich) 

x x  x o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung, ggf. 
Entwicklung des 
mesophilen 
Grünlandes mit 
sehr hoher oder 
hoher Bedeutung 
für Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Erhaltung der wiesen- bzw. 
weide-typischen 
Vegetationseinheiten 
(Pflanzengesellschaften), 
Vermeidung einer 
Intensivierung der bislang 
mäßig intensiven 
Grünlandnutzung, Erhaltung, 
vielfach Verbesserung des 
Wasserhaushalts (Verzicht auf 
Entwässerung, ggf. Erhöhung 
der Grabenwasserstände) 

x x x x o o o o o 

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von mesophilem 
Grünland 

Extensivierung der (zu) 
intensiven Grünlandnutzung, 
Erhaltung, ggf. Verbesserung 
des Wasserhaushalts 
(Verzicht auf Entwässerung, 
ggf. Erhöhung der 
Grabenwasserstände) 

x x x x o o o o o 

Sicherung, ggf. 
Entwicklung der 
Ruderalfluren 
mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
Arten und 
Lebensgemeinsc
haften 

Vermeidung der Nutzung der 
Ruderalfluren (Ausnahme: 
Ruderalfluren auf Bauland im 
Siedlungsbereich), ggf. 
Durchführung von 
Pflegemaßnahmen 
(gelegentliche Mahd, 
Entfernung aufkommender 
Gehölze u. ä.), Vermeidung 
der Düngemittelaufbringung 
und des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes 

x x x x  o o o o 

Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g oder 
Neuschaffung 
von 
Ruderalfluren 

Gewährleistung der 
Sukzession auf gehölzfreien, 
nicht genutzten Flächen mit 
mittleren 
Standorteigenschaften bzw. 
mit anthropogen stark 
veränderten 
Standorteigenschaften, 
Vermeidung der 
Düngemittelaufbringung und 
des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes 

x x x x  o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung 
und/oder 
Entwicklung von 
Lebensräumen 
mit sehr hoher 
oder hoher 
Bedeutung für 
besonders 
gefährdete 
Tierarten oder 
Tierartengruppen 

Durchführung von 
Maßnahmen im Hinblick auf 
die jeweils betroffene Tierart 
bzw. Tierartengruppe, 
Umsetzung der Maßnahmen 
des besonderen Artenschutzes 
(lt. Landschaftsrahmenplan 
Landkreis Cuxhaven 2000, 
Kapitel 6) 

x x x x o o o o o 

Nachhaltige 
Nutzung der 
naturfernen 
Standorte 
(Artenarmes 
Intensivgrünland, 
Grünland-
Einsaat, Acker 
usw.) und der 
naturfremden 
Standorte 
(Siedlungs-
Flächen, 
Industrie- und 
Gewerbeflächen, 
Verkehrsflächen 
usw.) 

Umsetzung der 
Anforderungen an Nutzungen 
von Natur und Landschaft (lt. 
Landschaftsrahmenplan 
Landkreis Cuxhaven 2000, 
Kapitel 7) 

 x x x o o o o o 

 
 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
 
 

Stadt Cuxhaven 
 
Der Landschaftsplan der Stadt Cuxhaven3 führt 12 Ziele mit Bezug zu Arten und Lebensräumen auf. In der 
nachfolgenden Tabelle 1 sind diese Ziele mit Bezug zu den naturräumlichen Landschaftseinheiten (LE)4 
aufgeführt. 
Tab. 1: Ziele bzgl. Arten und Lebensgemeinschaften 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Landschaftsplan Stadt Cuxhaven (Stand 96/in Teilen überarbeitet 1999) 
4 Entwurf des Landschaftsrahmenplanes der Stadt Cuxhaven (Stand 4/2010) 
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 Ziel LE  
(Nr. s. 
Tab.2) 

Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen5 

A Aufwertung der von 
Erholungsnutzung 
und Küstenschutz 
stark beeinträchtigten 
Küstenzone 

1, 3, 7, 
8 

- Schutz/Entwicklung naturnaher Elemente;  
- Rückbau/Umbau naturferner Küstenschutzbauwerke, wenn mit 

Küstenschutzbelangen vereinbar  

B Sicherung und 
Entwicklung der 
Salzwiesen 

1, 8 - Verringerung von Vegetationsschäden infolge intensiver Beweidung; 
- Verringerung von Störungen der Vogelwelt durch 

Erholungssuchende 
- Erhalten der Priele und Kleingewässer in natürlicher Struktur 

C Erhaltung und 
Entwicklung von 
Heiden und 
Magerrasen 

3 - Erhalten der vorhandenen Heideflächen und der Heidemoore; 
- Entwicklung von Heideflächen auf derzeit land- und 

forstwirtschaftlich genutzten Flächen; 
- Förderung historischer Nutzungsformen von Heideflächen; 
- Verhinderung von Gehölzaufwuchs im zentralen Bereich, 

insbesondere Zurückdrängen der Späten Traubenkirsche (Prunus 
serotina); 

- Erhalten der im Heidegebiet vorhandenen Wälle und 
Wallheckenreste; 

- Vernetzen der einzelnen Heide- und Trockenrasenflächen 
D Aufwertung 

forstlicher 
Monokulturen 

3   -  Erhöhung des Laubholzanteils (Arten der hpnV) 
  -  Extensivieren der forstwirtschaftlichen Nutzung 
  -  Förderung mehrschichtiger, vielfältiger und ungleichaltriger Bestände 
  -  Erhalten und weitere Anreicherung mit Alt- und Totholz 
  -  Erhalten und Neuschaffen reich gegliederter Waldränder 
  -  Förderung der Naturverjüngung (Arten der hpnV) 

E Erhaltung und 
Arrondierung der 
Laubwaldbestände 

3, 4   -  Schutz und Förderung naturnaher Laubwaldbestände 
  -  Erhaltung bzw. Wiederbelebung der Niederwaldnutzung 
  -  Erhaltung und Entwicklung von Altholzbeständen 
  -  Vergrößern der vorhandenen Waldbestände 
  -  Extensivieren der forstlichen Nutzung 
  -  Erschließung zur Naherholung in unempfindlichen Bereichen 

(Ausnahme Naturwaldzellen) 
 

F Aufwertung 
landwirtschaftlich 
intensiv genutzter 
Geestflächen 

3, 6 -  Erhalten und Wiederbeleben der niederwaldartigen Nutzung in 
bestehenden Krattwäldern (vgl. Ziel E) 

-  Neuanlage von kleinen Wäldchen 
-  Vernetzen der Waldbestände durch Hecken und Feldgehölze 
-  Umwandlung vorhandener Nadelwaldstreifen und -wäldchen in 

naturnahe Laubmischbestände 
-  Förderung extensiver Landbewirtschaftungsmethoden auf den nicht 

bewaldeten Flächen 
-  Entwicklung von Randstreifen und Sukzessionsflächen 

G Sicherung und 
Entwicklung der 
Wallheckenlandschaf
t 

3   -  Sicherung und Pflege bestehender Wallhecken 
  -  Sicherung und Pflege bestehender Wälle mit Magerrasen-Beständen 
  -  Restaurieren zerstörter Wallhecken 
  -  Förderung extensiver Landbewirtschaftungsmethoden 

H Wiederherstellung 
einer durch 
Lagerstättenabbau 
und Deponierung 
geschädigten 

3   -  bessere Einbindung des Deponiegeländes in die Landschaft 
  -  Folgenutzung "Naturschutz" auf ehemaligen und zukünftigen 

Bodenabbauflächen (Ausnahme Gudendorfer Baggersee, vgl. Ziel Q) 
 

                                                           
5 Die Darstellung der Maßnahmen ist Karte 10 des Landschaftsplanes zu entnehmen 
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 Ziel LE  
(Nr. s. 
Tab.2) 

Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen5 

Landschaft 
I Erhaltung und 

Entwicklung reich 
strukturierter 
Grünlandgebiete in 
Niederungsbereichen 

2, 4  -  Extensivieren der landwirtschaftlichen Nutzung, Umwandlung von 
Acker zu Grünland 

 -  Pflanzen von Gehölzen an Gräben 
 -  Anlage von Kleingewässern 
 -  Förderung der Entwicklung von Sümpfen und Röhrichten in Senken 
 -  Erhöhung des Grundwasserstandes 
 -  Freihalten der Niederungsflächen von Bauvorhaben jeglicher Art  
 
 -  Schutz 

Für das Marschrandmoor sowie den Oxstedter und Spanger Bach 
sollte die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet, in Teilbereichen 
auch als Naturschutzgebiet angestrebt werden. Grünlandumbruch 
und weitere Entwässerung sind zu vermeiden. 
Vorhandene Sumpf- und Röhrichtflächen sind zu erhalten und nach 
Möglichkeit auszudehnen. 

 
J Sicherung und 

Aufwertung intensiv 
genutzter 
Marschbereiche 

5 - keine Verringerung des Grünlandanteils 
- Erhaltung der Grüppen 
- Anreicherung mit naturnahen Landschaftselementen (Säume und 

Brachflächen, Schwerpunkt auf Grabenrandstreifen) 
- Gehölzpflanzungen nur in unmittelbarer Nähe von Siedlungen, 

Gehöften und entlang von Straßen 
  - Förderung alternativer Landbewirtschaftungsmethoden 
  - Verbesserung der Lebensbedingungen für Wiesenvögel und andere 

bodenlebende Tiere 
K Schaffung von 

weiträumigen 
Marsch- und 
Moormarschflächen 
mit extensiver 
Grünlandnutzung 

1, 5 -  Freihalten der Flächen von Gehölzen und Bauvorhaben, 
Gehölzpflanzungen nur in unmittelbarer Nähe von Siedlungen und 
Gehöften 

-  Erhalten der Stillgewässer (Wehle, ehemalige Kleientnahmestellen) 
-  Rückwandlung von Acker zu Grünland 
-  Extensivieren der Grünlandnutzung mit dem Ziel 

"Wiesenvogelschutz" 
L Entwicklung hoch- u. 

heidemoortypischer 
Biotope, Schaffung 
einer Pufferzone 

3, 4, 5 -  Wiederherstellen des moortypischen Wasserhaushalts 
-  Reduzieren der Nährstoffeinträge in hochmoortypische Biotope 
-  Ausdehnung hochmoortypischer Biotopstrukturen 
-  Entwicklung angrenzender Niedermoorbereiche als Pufferzone  

 
LE = Landschaftseinheiten 

 
Naturräumliche Gliederung 
 
Der Landkreis Cuxhaven weist eine große landschaftliche Vielfalt auf. Die folgenden Aussagen sind dem 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 entnommen (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 1-5 bis 
1-7): 
Für den Landkreis Cuxhaven liegen zwei naturräumliche Gliederungen vor; zum einen die von MEISEL 
(1961), MEISEL (1962) sowie MEYNEN und SCHMITHÜSEN (1959-1962), zum anderen die von VON 
DRACHENFELS (o. J.), die auch im Niedersächsischen Landschaftsprogramm (DER 
NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 1989) 
verwendet wird. Als Grundlage für den Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 war es jedoch 
notwendig, eine detailliertere Gliederung zu entwickeln. Diese lehnt sich z. T. an die o. g. naturräumlichen 
Gliederungen an. 
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Durch VON DRACHENFELS (o. J.) wurde eine Gliederung Niedersachsens in naturräumliche Regionen 
vorgenommen; insgesamt wurden für das Land Niedersachsen neun Regionen unterschieden. Ein Vergleich 
mit der Bodenkundlichen Standortkarte i. M. 1:200.000 lässt erkennen, dass für die Abgrenzung vor allem 
bodenkundliche Merkmale herangezogen wurden. 
Der Landkreis Cuxhaven ist zwei naturräumlichen Regionen zuzuordnen, zum einen der Region „Watten 
und Marschen“ (1), zum anderen der Region „Stader Geest“ (3). Die naturräumliche Region 1 „Watten und 
Marschen“ umfasst den Teil, der vom Meer bzw. dem Wechsel der Gezeiten geprägt ist. Demgegenüber 
besteht die naturräumliche Region 3 „Stader Geest“ vorwiegend aus sandig-lehmigen 
Grundmoränengebieten, die durch kleinere Bach- und Flusstäler, moorige Niederungen und moorige 
Senken gegliedert werden. Die Abgrenzung der naturräumlichen Regionen ist in der Textkarte 1-1 des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 enthalten. 
 
Unter den naturräumlichen Landschaftseinheiten sind nach ihrer Entstehungsgeschichte und 
Naturausstattung abgrenzbare, weitgehend homogene Landschaftseinheiten zu verstehen. Für den Bereich 
des Landkreises Cuxhaven sind insgesamt 28 naturräumliche Landschaftseinheiten zu unterscheiden, die 
anhand der Kriterien Höhenlage und Relief, Geologie und Böden, heutige potentielle natürliche Vegetation 
(hpnV) und aktuelle Vegetation sowie historische und aktuelle Nutzung abgegrenzt wurden. Da eine 
Kompatibilität zwischen dem landesweiten und dem kreisweiten Ansatz der naturräumlichen Gliederung 
erforderlich erschien, stellen die naturräumlichen Landschaftseinheiten Untereinheiten der naturräumlichen 
Regionen dar. In einigen Fällen, in denen durch die Abgrenzung der naturräumlichen Regionen ansonsten 
weitgehend homogene Raumeinheiten getrennt werden, wurde hiervon jedoch abgewichen; in diesen 
Fällen sind die naturräumlichen Landschaftseinheiten teils der naturräumlichen Region „Watten und 
Marschen“, teils der naturräumlichen Region „Stader Geest“ zuzuordnen. 
Die naturräumlichen Landschaftseinheiten bilden die räumliche Bezugsbasis des Landschaftsrahmenplans 
Landkreis Cuxhaven 2000. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Planbearbeitung. Zur 
ihrer Kennzeichnung wurden möglichst landschafts- oder kulturhistorische sowie ortstypische Namen 
verwendet. Sie sind außerdem fünf Landschaftstypen zuzuordnen: Vorland (Küste), Marsch, Niederung, 
Moor, Geest. Die Textkarte 1-1 des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 zeigt die Lage und 
Abgrenzung der naturräumlichen Regionen nach VON DRACHENFELS (o. J.) und der naturräumlichen 
Landschaftseinheiten. 
 
Tabelle: Naturräumliche Landschaftseinheiten im Landkreis Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) 
(LANDKREIS CUXHAVEN 2000: Tab. 1-3) 
 

 Naturräumliche Landschaftseinheit Fläche
[ha]

Landschaftstyp 

1 Wurster Vorland und Watt 1.350,2 Vorland (Küste) 
2 Wurster Marsch 13.015,3 Marsch 
3 Cuxhaven-Bremerhavener Geest (= Hohe Lieth) 12.892,7 Geest 
4 Unterelbe und Vorland 1.807,6 Vorland (Küste) 
5 Hadelner Marsch-Hochland 11.942,5 Marsch 
6 Hadelner Marsch-Sietland 10.040,7 Marsch 
7 Wannaer Niederungen 2.571,1 Niederung 
8 Wannaer Geest 1.471,3 Geest 
9 Ahlenmoor 5.317,2 Moor 

10 Bederkesaer Geest 7.819,1 Geest 
11 Hymenmoor 2.026,0 Moor 
12 Bederkesa-Stinstedter Niederungen 7.461,7 Niederung 
13 Wingster Geest (= Wingst) 2.996,9 Geest 
14 Balksee-Niederung 1.894,3 Niederung 
15 Oste-Marsch 14.833,3 Marsch 
16 Ehlandsmoor-Niederung 2.391,6 Niederung 
17 Lamstedter Geest 11.568,7 Geest 
18 Mehe-Niederung 2.188,6 Niederung 
19 Langes Moor 2.982,5 Moor 
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20 Lintig-Köhlener Geest 6.251,4 Geest 
21 Geeste-Niederung 10.232,9 Niederung 
22 Loxstedt-Beverstedter Geest 17.253,6 Geest 
23 Rohr-Niederung 1.004,8 Niederung 
24 Lune-Niederung 6.385,3 Niederung 
25 Hagen-Bokeler Geest 18.115,1 Geest 
26 Drepte-Niederung 718,5 Niederung 
27 Landwürden/Osterstader Marsch 13.213,6 Marsch 
28 Unterweser und Vorland 1.596,7 Vorland (Küste) 

 Summe 191.343,2  
     
     

Stadt Cuxhaven 
 
Niedersachsen untergliedert sich in 10 vorwiegend nach geomorphologischen Gesichtspunkten 
abgrenzbare Naturräumliche Regionen6. Die Stadt Cuxhaven hat davon Anteile aus zwei Regionen: 
Die von Nordsee und Elbmündung geprägten Watten und Marschen und die trennend dazwischen 
liegende Stader Geest mit einem nördlichen Ausläufer eiszeitlicher Entstehung. Dabei nimmt die 
Marsch etwa 2/3 des Stadtgebietes und die Geest 1/3 ein. 
Als Grundlage für den Landschaftsrahmenplan wurde jedoch dem Planungsmaßstab entsprechend 
eine detailliertere Gliederung entwickelt, die sich weitgehend in die Abgrenzung der Regionen 
einfügt7. So sind für das Plangebiet, wie in Tab. 2 aufgeführt, acht naturräumliche 
Landschaftseinheiten (LE) unterschieden worden, die die räumliche Bezugsbasis des 
Landschaftsrahmenplanes bilden (s. Textkarte 1.3-1). 
 
Tab. 2.: Naturräumliche Landschaftseinheiten Cuxhavens 
 
 

Nr. naturräumliche 
Landschaftseinheit 

Beschreibung Fläche 
in ha 

1 Cuxhavener Watt u. 
Vorland 

junge Ablagerungsflächen (Marschen) in lahnungsgeschützten 
Landgewinnungen und im Sommergroden mit Salzwiesen, 
Marschgrünland und Brackwasserröhrricht  

607

2 westliche 
Geestrandniederungen 

teils mit Niedermoortorfen gefüllte, nach Westen offene 
Einschnitte der Geest; Grünlandnutzung 

237

3 Hohe Lieth von Norden nach Süden langgestreckter, wellig bis hügeliger 
Grundmoränenzug, kies- und sandreich, mit aufgelagerten 
Endmoränenresten. Hier die höchsten Erhebungen im 
Stadtgebiet: „Altenwalder Höhe“ (38 m), „Hohe Lieth" (34 m) 
und die "Höltjer Höhe" (29 m); überwiegend Podsol-Böden; 
Nordwestrand stößt bis ans Wattenmeer vor und bildet hier auf 
etwa 10 km Länge ein bis 8 m hohes Kliff, die einzige 
Steilküste der niedersächsischen Festlands-Nordseeküste8; 
großflächiger Wechsel von Ackerflächen, Wald (hauptsächlich 
Nadelholzforsten) und Grünland; außerdem von Krähenbeere 

4.994

                                                           
6Als Grundlage dient die naturräumliche Gliederung Deutschlands nach MEYNEN & SCHMITHÜSEN. Die 
Abgrenzung ist nach Hinweis der Fachbehörde f. Naturschutz (NLWKN, April 2010) entnommen dem 
„Kartieratlas“ des NLÖ, 1993 
7 Für einen schlüssigen Übergang an den Grenzen des Planungsraumes wurde auch die Abgrenzung im LRP des 
LK Cuxhaven beachtet. 
8 DRACHENFELS, O.v. (1984): Beschreibung der Naturräumlichen Regionen Niedersachsens als Grundlage für 
die Landschaftsrahmenplanung.- Im Auftrage des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes - Fachbehörde 
für Naturschutz.- Hannover 
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Nr. naturräumliche 
Landschaftseinheit 

Beschreibung Fläche 
in ha 

dominierte Heide. Die auffälligsten Merkmale der Geest sind 
das Fehlen von Entwässerungsgräben in weiten Bereichen und 
die Wallhecken im Norden des Gebietes 

4 östliche 
Geestrandniederungen 

Geestrandmoore durch Wasserabfluss aus der Geest, stark 
ausgeprägtes Entwässerungsnetz, reich an gliedernden 
Gehölzen, Niedermoorböden z. T. mit Knickmarschauflage, im 
Süden die tiefstgelegen Flächen des Stadtgebietes (bis -2 m ü. 
NN); überwiegend Weide-Grünlandnutzung 

2.289

5 Feuerstättenmoore nördlicher Ausläufer der Westerwannaer Moorgeest mit 
Hochmoorböden im Geestrandbereich 

77

6 Feuerstättengeest kleine Geestinsel am Rand des ausgedehnten Moorkomplexes 
„Hochmoor bei Wanna“, Ackernutzung 

29

7 Hadelner Marsch reliefarmes weiträumiges Schwemmland mit Höhen nahe 0 m 
ü. NN; gehölzarm mit planmäßigem Graben-
/Entwässerungssystem, das die langen, schmalen, meist als 
Weide genutzten Landstreifen voneinander trennt; 
tiefstgelegenes "Sietland" im Süden zum Geestrand, 
küstenwärts Anstieg d erreicht bis zu 2 m ü. NN; sehr 
tonreiche, schwer durchlässige, meist nur mäßig kalkreiche 
Böden, küstennah eher lockere, mit Sand durchmengte, 
kalkreiche Schlickböden; Weidegrünland und Ackerbau. 

7.841

8 Unterelbe-Vorland schmaler Außendeichstreifen mit jungen Rohmarschböden und 
Salzwiesenvegetation; touristische Nutzung und 
Schafbeweidung 

99

 
 
Arten 
 
In Niedersachsen sind mehr als 40.000 Pflanzen- und Tierarten heimisch. Sie kommen „natürlich“ 
überall dort vor, wo ihre Lebensraumansprüche erfüllt sind, gleichgültig ob inmitten der technisierten 
Zivilisation oder in der freien Landschaft. Viele Arten sind in ihren ursprünglichen niedersächsischen 
Verbreitungsgebieten allerdings nicht mehr anzutreffen, mehr oder weniger stark gefährdet oder vom 
Aussterben bedroht. 
 
Aufgrund der im Kreisgebiet vielfältig vorhandenen Biotoptypen und -strukturen und deren 
unterschiedlichen Ausprägungen mit ihrer jeweils spezifischen Pflanzenartenzusammensetzung weist 
der Landkreis Cuxhaven ein sehr umfangreiches Florenspektrum auf. Etwa 240 Pflanzenarten, die im 
Landkreis Cuxhaven vorkommen, sind in der Roten Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen 
in Niedersachsen und Bremen geführt (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-79 bis 3-83). 
 
Im Hinblick auf die Tierarten werden im Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 
umfangreiche Aussagen zu den Tierartengruppen der Säugetiere, Vögel, Kriechtiere, Lurche, Fische, 
Libellen, Tag- und Dickkopffalter sowie Heuschrecken getroffen (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 
3-84 bis 3-127). Hier liegen umfangreiche neue Daten vor, die jedoch bisher nicht veröffentlicht sind; 
eine Ausnahme stellen hier die Angaben zu den Vogelbrutgebieten mit nationaler Bedeutung und zu 
den Gastvogellebensräume mit internationaler bzw. nationaler Bedeutung dar, weil diese als 
Ausschlussgebiete im Hinblick auf Vorranggebiete Windenergiegewinnung von wesentlicher 
Bedeutung sind. Allerdings sind bis zur Fertigstellung des Entwurfs des neuen 
Landschaftsrahmenplans hier noch Änderungen zu erwarten. 
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Für eine Reihe von Pflanzen- und Tierarten werden im Planungsteil des Landschaftsrahmenplans 
Landkreis Cuxhaven 2000 Maßnahmen des besonderen Artenschutzes formuliert (LANDKREIS 
CUXHAVEN 2000: 6-1, 6-2 bis 6-5 und 6-6 bis 6-17). Bei den Tierarten werden beispielsweise 
besondere Erfordernisse und Maßnahmen festgelegt für Fischotter, Weißstorch, Wiesenweihe, 
Birkhuhn, Trauerseeschwalbe, Sibirische Winterlibelle, Späte Adonislibelle, Kleines Granatauge, 
Grüne Mosaikjungfer, Keilflecklibelle, Hochmoor-Mosaikjungfer, Arktische Smaragdlibelle, 
Spitzenfleck, Moosbeeren-Scheckenfalter und Moosbeerenbläuling. Im Hinblick auf den Weißstorch 
wird auch verwiesen auf die Textkarte 6-1. 
 
 

Stadt Cuxhaven 
 
Flora 
Die Liste der im Stadtgebiet nachgewiesenen Pflanzen umfasst 624 Arten (bzw. Sippen), davon 
gelten nach der Roten-Liste 108 Arten/Sippen (17 %) als gefährdet (Kategorie 1-3 u. V). Etwa ein 
Fünftel davon (21 Sippen) ist sogar hochgradig gefährdet, d.h. den Gefährdungskategorien 1 und 2 
(vom Aussterben bedroht bzw. stark gefährdet) zuzurechnen. 
51 Arten werden zu den eingebürgerten bzw. unbeständigen Neophyten gezählt (8 % der Cuxhavener 
Flora).  
Die Naturschutzbehörde führt ein Kataster der gefährdeten Pflanzenarten auf digitaler Basis. 
Von den in der Stadt Cuxhaven vorkommenden Arten der Roten Liste sind die folgenden 4 Arten in 
der Artenschutzdatei des Landes verzeichnet, in der die seltensten und stärksten gefährdeten 
Pflanzenarten in Niedersachsen aufgeführt sind: 
 
Wissenschaftl. Artname Deutscher Artname Rote Liste9  

Gef. Kat. 
Drosera longifolia Langblättriger Sonnentau 1 
Goodyera repens Kriechendes Netzblatt 2 
Lathyrus maritimus Strand-Platterbse R (extrem selten) 
Odontites litoralis Salz-Zahntrost 1 

 
Neben den vorgenannten vier Arten trägt die Stadt Cuxhaven aus Sicht des Landes für weitere sieben 
gefährdete Arten besondere Verantwortung: 
 
 RL-

Status10 
Vorkommen in Cuxhaven Letzter  

Nachweis 
Flutende Sellerie (Apium 
inundatum)11 

2 Twellbergsmoor 1993 

Arnika (Arnica montana) 2 Berenscher Heide 2007 
Feld-Mannstreu (Eryngium 
campestre) 

3 Döser Dünen 2005 

Stranddistel (Eryngium 
maritimum) 

3 Döser Deich und Dünen 2009 

Wasserfenchel (Oenanthe 
lachenalii 

3 Wernerwaldvorland 2006 

Wald-Läusekraut 
(Pedicularis sylvatica) 

2 Holter Steertmoor 2007 

Niedrige Schwarzwurzel 
(Scorzonera humilis) 

2 Duhner Heide, Altenwalder Heide 2006 

                                                           
9 Garve, E. (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen.  
10 Garve, E. (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen, 
Stand 1.3.2004, Inform. d. Naturschutz Niedersachs., 24. Jg., Nr. 1/2004 
11 Am einzigen Standort, am Twellbergsmoor, ist die Art heute nicht mehr vorhanden. Apium inundatum ist im 
Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt und zählt in Niedersachsen zu den Arten mit höchster Priorität für 
Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 
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Im Stadtgebiet von Cuxhaven sind Vorkommen der folgenden Orchideen-Arten bekannt: 
 Dactylorhiza maculata 
 Dactylorhiza majalis 
 Epipactis palustris 
 Listera ovata 

 
Aufgrund des Vorkommens gefährdeter Arten sind folgende 21 Bereiche im Stadtgebiet als wertvoll 
für den Pflanzenartenschutz mit hoher bzw. sehr hoher Bedeutung bewertet. Bis auf drei Bereiche 
liegen alle wertvollen Flächen in Schutzgebieten. 
 
Tab. 3: Wertvolle Bereiche für den Pflanzenartenschutz 
 
 

Nr. Gebietsname LE Jahr der 
Erfassung 

Bedeutung 

1 Deemoor 3 1992/1995 hoch 
2 Braakstrom östl. Altenbruch 7 1994/1997 hoch 
3 Warnings Ackerteil 7 1992/1994 hoch 
4 Finkenmoor, Südostrand 3 1993/1994 hoch 
5 Wernerwald, Menkestieg 3 1993/1994 sehr hoch 
8 Duhner Heide, an den Druideneichen 3 1993/2005 sehr hoch 
6 Sahlenburger Heide 3 1993/1994 sehr hoch 
7 Duhner Heide, nördlich Schäferei 3 1993/1994 sehr hoch 
9 Twellbergsmoor 3 1993/1994 sehr hoch 

10 Moor südwestl. Kahleberg 3 1993/2009 sehr hoch 
11 Moor westl. Kahleberg 3 1993/2009 sehr hoch 
12 Holter Steertmoor 4 1993/2006 sehr hoch 
13 Tümpel im Wisentgehege 3 1993/2006 sehr hoch 
14 See Genezareth 3 1993/2007 sehr hoch 
15 Menyanthes-Sumpf 3 1993/1994 sehr hoch 
16 Fasanerie 3 1993/2006 sehr hoch 
17 Döser Wettern bei der Storchenwiese 4 2004 hoch 
18 Fort Kugelbake 4 2009 sehr hoch 
19 Berenscher Forst 3 2006 sehr hoch 
20 Rehwiese 3 2006 sehr hoch 
21 Sahlenburger Steertmoor 4 2004/2005 sehr hoch 

 
Fauna 
 
Die besondere Lebensraumvielfalt (Biotopvielfalt) Cuxhavens bedingt auch eine Vielfalt an 
Lebensstätten (Habitaten), so dass im Planungsraum eine große Tierartenvielfalt zu erwarten ist. Von 
diesem Gesamtspektrum der vorkommenden Tierarten sind durch Kartierungen in Teilräumen jedoch 
nur ausgewählte Artengruppen mehr oder weniger gut untersucht. Meist handelt es sich hierbei um 
gut kenntliche und bekannte Gruppen, wie Vögel, Amphibien oder Reptilien. Über die Vielzahl der 
Insekten und Spinnentiere liegen nur wenige Untersuchungen vor.  
 
Auch für die Fauna wertvolle Bereiche12, 2.612 ha in 34 Gebieten, liegen großenteils bereits in 
Schutzgebieten. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Die Bereiche sind in der Karte 1 „Arten und Biotope“ des LRP-Entwurfs (Stand 4/2010) verzeichnet. 
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Lebensräume 
 
Als Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt haben nicht oder nur extensiv genutzte natürliche, 
naturnahe und halbnatürliche Biotope (Ökosysteme) eine besondere Bedeutung. Dazu gehören die 
naturnahen Biotope wie das Wattenmeer, Hochmoore, Seen, Flüsse und Wälder, die Reste der 
ursprünglichen Naturlandschaft repräsentieren, sowie Biotope (Ökosysteme) der Kulturlandschaft wie 
z.B. Heiden, Magerrasen, Feuchtwiesen und -gehölze. 
 
Die Flächengrößen und Flächenanteile der Biotoptyp-Haupteinheiten nach der Systematik des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor; die 
Angaben beziehen sich auf den Landkreis Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven): 
 
 
Tabelle: Flächengrößen und Flächenanteile der Biotoptyp-Haupteinheiten nach der Systematik des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: Anhang Tab. 
A 3-5) 
 
 
Biotoptyp-Haupteinheit 
(Bezeichnung) 

Biotoptyp-
Haupteinheit 
(Code) 

Anzahl der 
Polygone

Flächen-
größe 

(ha) 

Flächen-
anteil

(%)
(1) (2) (3) (4) (5) 

Wälder W 2.475 18.062,7 9,44
Mesophiler Buchenwald Wm 31 163,4 0,09
Mesophiler Eichen-Mischwald Wc 81 381,0 0,20
Bodensaurer Buchenwald Wl 99 443,1 0,23
Bodensaurer Eichen-Mischwald Wq 530 1.300,9 0,68
Eichen-Auwald (Hartholzaue) Wh 5 9,8 0,01
Weiden-Auwald (Weichholzaue) Ww 4 4,5 0,00
Erlen- und Eschenwald der Auen und 
Quellbereiche 

We 40 109,6 0,06

Erlen-Bruchwald Wa 58 174,8 0,09
Birken- und Kiefern-Bruchwald Wb 71 497,7 0,26
Sumpfwald Wn 5 15,0 0,01
Erlenwald entwässerter Standorte Wu 18 34,8 0,02
Birken- und Kiefernwald entwässerter 
Standorte 

Wv 652 3.032,0 1,59

Laubforst (einschließlich Laubwald-
Jungbestand) 

Wx 156 535,7 0,28

Nadelforst (einschließlich Nadelwald-
Jungbestand) 

Wz 725 11.360,4 5,94

Meer und Meeresküsten K 44 2.171,1 1,13
Küstenwatt Kw 6 88,1 0,05
Brackwasserwatt Kb 8 1.202,0 0,63
Flußwatt Kf 7 128,6 0,07
Salzwiese Kh 8 478,1 0,25
Röhricht der Brackmarsch Kr 15 274,3 0,14
Binnengewässer F/S 205 2.948,9 1,54
Naturnaher Bach oder Fluss Fn 20 677,4 0,35
Bedingt naturnaher Bach oder Fluss Fm 18 448,1 0,23
Naturferner Bach oder Fluss Fx 12 106,6 0,06
Graben oder Kanal mit vollständig bzw. 
weitgehend naturraumtypisch ausgeprägter 
Vegetation 

Ft 1 37,5 0,02
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Biotoptyp-Haupteinheit 
(Bezeichnung) 

Biotoptyp-
Haupteinheit 
(Code) 

Anzahl der 
Polygone

Flächen-
größe 

(ha) 

Flächen-
anteil

(%)
(1) (2) (3) (4) (5) 

Graben oder Kanal mit verarmt natur-
raumtypisch ausgeprägter Vegetation 

Fv 10 336,1 0,18

Graben oder Kanal mit extrem verarmt 
naturraumtypisch ausgeprägter Vegetation 

Fz 11 197,6 0,10

Naturnahes Stillgewässer Sn 50 802,1 0,42
Bedingt naturnahes Stillgewässer Sm 34 162,0 0,08
Naturfernes Stillgewässer Sx 49 181,5 0,09
Gehölzfreie Biotope der Sümpfe, 
Niedermoore und Ufer 

N 291 1.733,1 0,91

Seggen-, Binsen- und Stauden-Sumpf Ns 182 715,7 0,37
Landröhricht Nr 108 1.016,3 0,53
Pioniervegetation (wechsel-)nasser 
Standorte 

Np 1 1,1 0,00

Hoch- und Übergangsmoore M 328 3.788,7 1,98
Naturnahes Hoch- und Übergangsmoor Mh 24 187,4 0,10
Wollgras-Stadium von Hoch- und 
Übergangsmooren 

Mw 29 292,5 0,15

Moorheide-Stadium von Hoch- und 
Übergangsmoore 

Mg 62 528,1 0,28

Pfeifengras-Moordegenerationsstadium Mp 202 1.829,9 0,96
Abtorfungsbereich Mx 11 950,8 0,50
Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope D 67 338,5 0,18
Offenbodenbereich Do 67 338,5 0,18
Heiden und Magerrasen H/R 104 546,3 0,29
Sand-/Silikat-Zwergstrauchheide Hc 73 222,8 0,12
Borstgras-Magerrasen Rn 3 7,7 0,00
Sand- oder sonstige Silikat-Magerrasen Rs 28 315,8 0,17
Grünland G 3.902 106.878,3 55,87
Feucht- und Nassgrünland Gf 212 1.299,8 0,68
Mesophiles Grünland Gm 1.052 17.029,0 8,90
Artenarmes Intensivgrünland Gi 1.885 78.687,5 41,14
Grünland-Einsaat Ga 753 9.862,0 5,16
Acker- und Gartenbau-Biotope A/E 1.605 39.165,4 20,47
Acker A 1.525 38.389,4 20,07
Gartenbaufläche, Baumschule oder 
Obstplantage 

E 80 776,0 0,41

Ruderalfluren U 161 464,4 0,24
Ruderalflur U 161 464,4 0,24
Grünanlagen der Siedlungsbereiche P 139 475,2 0,25
Kleingartenanlage, Parkanlage, Friedhof Pg 54 101,9 0,05
Freizeit- und Erholungsanlage Pe 85 373,3 0,20
Gebäude, Verkehrs- und 
Industrieflächen 

O 3.256 14.718,1 7,69

Siedlungsfläche Os 3.061 12.082,9 6,32
Verkehrsfläche Ov 37 2.246,4 1,17
Industrie- und Gewerbefläche Og 111 293,6 0,15
Ver- und Entsorgungsanlage Ox 47 95,2 0,05
Summe  12.577 191.290,7 100,00

 28



 
Der Anteil der Biotoptypen mit herausragender oder besonderer Bedeutung, die beide in der o.g. 
Tabelle mit einer grünen Hintergrundfarbe versehen worden sind, beträgt etwa 18 % – bezogen auf 
den Landkreis Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven). Davon entfällt etwa die Hälfte auf das mesophile 
Grünland. Infolge der deutlichen Intensivierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung in den letzten 
10-15 Jahren ist im Zuge der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans mit einem merklich 
geringeren Anteil an dem Biotoptyp des mesophilen Grünlands zu rechnen. Insbesondere die Verluste 
im Hadelner Marsch-Sietland sind auffällig, jedoch derzeit noch nicht quantifizierbar. 
 
Eine Beschreibung und Bewertung der einzelnen Biotoptypen (bzw. Biotoptyp-Obergruppen) im 
Landkreis Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) mit Angaben zur Ausprägung und Verbreitung, zu den 
Beeinträchtigungen und Gefährdungen sowie eine zusammenfassende Bewertung ist dem 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 zu entnehmen (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 
3-5 bis 3-78). 
 
 

Stadt Cuxhaven 
 
Die Auswertung der Biotopkarte für den Landschaftsrahmenplan der Stadt Cuxhaven (Entwurf, Stand 
4/2010) hat 187 Biotoptypen unterschieden. In der folgenden Tabelle sind daraus die 78 Biotop-
Haupteinheiten nach v. Drachenfels (2004) ohne den Komplex „Gebüsche und Gehölzbestände“ 
aufgeführt. Die Wertstufen geben die Bedeutung der Biotoptypen aus Sicht des Naturschutzes wieder. 
Der Anteil der Biotoptypen mit hoher bzw. sehr hoher Bedeutung im Stadtgebiet liegt bei knapp 18%. 
 
Tab. 4: Biotoptypen im Gebiet der Stadt Cuxhaven 
 
Wertstufen:   5 = Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung 3 = Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung 
  4 = Biotoptyp mit hoher Bedeutung  2 = Biotoptyp mit geringer 
Bedeutung 
       1 = Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung 
 
 

Biotoptyp-Haupteinheit Code 
Wert-
stufe13

Anzahl 
Flächen ha Anteil

Bodensaurer Buchenwald WL 5 9 31,3 0,2%
Bodensauer Eichen-Mischwald WQ 5 162 150,9 0,9%
Weiden-Auwald WW 5 1 0,1 < 0,0%
Erlen - Bruchwald WA 5 10 3,5 < 0,0%
Birken- und Kiefern-Bruchwald WB 5 6 3,5 < 0,0%
Sonstiger Sumpfwald WN 5 4 2,3 < 0,0%
Erlenwald entwässerter Standorte WU 4 23 15,2 0,1%
Birken -u. Kiefernwald entwässerter Moore WV 4 13 45,4 0,3%
Kiefernwald armer Sandböden WK 4  6,6 < 0,0%
Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald WP 3  24,7 0,2%
Sonstiger Laubforst WX 3 95 155,7 1,0%
Sonstiger Nadelforst WZ 3 373 1.127,3 7,0%
Waldrand WR 4 2 0,2 < 0,0%
Waldlichtungsflur UW 3 11 1,8 < 0,0%
Wälder    1.568,6 9,8%
Küstenwatt KW 5 28 58,4 0,4%
Marschpriel KP 5 20 11,6 0,1%
Strand KS 2 11 22,9 0,1%

                                                           
13 gemäß NLÖ (2001): Hinweise zur Ausarbeitung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans, 
Inform. d. Naturschutz Nieders. 21. Jg., Nr. 3 121-192, Hildesheim 
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Biotoptyp-Haupteinheit Code 
Anzahl Wert-

stufe13 Flächen ha Anteil
Salzwiese KH 5 50 249,0 1,6%
Schilfröhricht der Brackmarsch KR 5 4 21,2 0,1%
Küstendüne KD 5 22 9,5 0,1%
Geestkliff KG 5 23 10,9 0,1%
Küstenschutzbauwerk KX 1 93 21,1 0,1%
Hafenbecken KY 1 10 89,2 0,6%
Meer und Meeresküsten    493,8 3,1%
Naturnaher Quellbereich FQ 5 1 0,1 < 0,0%
Ausgebauter Bach FX 3 32 16,6 0,1%
Graben FG 2 313 85,1 0,5%
Kanal FK 2 9 11,0 0,1%
Naturnahes nährstoffarmes Kleingewässer SO 5 19 3,0 < 0,0%
Naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer 5SE 73 11,6 0,1%
Tümpel ST 3 65 6,3 < 0,0%
Naturnahes salzhaltiges Kleingewässer SS 5 48 2,8 < 0,0%
Offene Wasserfläche größere Stillgewässer SR 5 3 12,6 0,1%
Naturfernes Stillgewässer SX 2 54 37,4 0,2%
Binnengewässer   1,2%186,6 

5Seggen-, Binsen- und Stauden-Sumpf NS 40 7,9 < 0,0%
Röhricht NR 5 36 10,2 0,1%
Pioniervegetation (wechsel-)nasser Standorte NP 5 7 0,5 < 0,0%
Gehölzfreie Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer    18,5 0,1%
Wollgras-Stadium von Hoch- und Übergangsmooren MW 5 1 0,3 < 0,1%
Moorheide-Stadium von Hoch- und Übergangsmooren MG 5 4 0,5 < 0,0%
Pfeifengras-Moorstadium MP 4 24 13,3 0,1%
Anmoorheide MZ 5 23 4,6 < 0,0%
Hoch- und Übergangsmoore    18,6 0,1%
Sonstiger Offenbodenbereiche DO 1 49 42,4 0,3%
Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope    42,4 0,3%
Sand-/Silikat-Zwergstrauchheiden HC 5 463 369,2 2,3%
Borstgras-Magerrasen RN 5 1 0,0 < 0,0%
Sand-Magerrasen RS 5 154 91,6 0,6%
Artenarmes Heiden- oder Magerrasen-Stadium RA 3 115 95,8     0,6%
Heiden und Magerrasen    556,7 3,5%
Mesophiles Grünland GM 4 625 1.678,7 10,5%
Seggen-, Binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese GN 5 36 100,0 0,6%
Sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland GF 4 17 5,2 < 0,0%
Artenarmes Grünland GI 2 787 3.988,2 24,8%
Grünland-Einsaat GA 1 11 26,3 0,2%
Sonstige Weidefläche GW 1 25 8,3 0,1%
Grünland     5.806,8 36,2%
Acker A 2 487 3.700,3 23,0%
Gartenbaufläche EG 1 8 11,2 0,1%
Baumkultur EB 1 31 19,1 0,1%
Obstplantage EO 1 6 48,7 0,3%
Landwirtschaftliche Lagerfläche EL 1 24 8,9 0,1%
Acker- und Gartenbau-Biotope    3.788,2 23,6%
Ruderalflur UR 3 5 83,6 0,5%
Halbruderale Gras- und Staudenflur UH 3 402 221,4 1,4%
Artenarme Neophytenflur UN 1 3 0,1 < 0,0%
Ruderalfluren    305,1 1,9%
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Biotoptyp-Haupteinheit Code 
Anzahl Wert-

stufe13 Flächen ha Anteil
Scherrasen GR 1 91 49,3 0,3%
Gehölz des Siedlungsbereichs HS 3 80 25,1 0,2%
Hausgarten PH 1 6 2,2 < 0,0%
Kleingartenanlage (einschl. größerer Hausgärten) PK 2 37 88,5 0,6%
Parkanlage PA 3 16 15,5 0,1%
Friedhof PF 3 12 25,8 0,2%
Sport-, Spiel- und Erholungsanlage PS 1 107 162,4 1,0%
Grünanlagen der Siedlungsbereiche    368,8 2,3%
Befestigte Fläche TF 1 2 0,1 < 0,0%
Innenstadtbereich OI 1 5 20,3 0,1%
Zeilenbebauung (einschl. verdichteter anderer Bauformen) OZ 1 45 151,2 0,9%
Großformbebauung OH 1 3 1,4 < 0,0%
Einzel- und Reihenhausbebauung OE 1 274 808,1 5,0%
Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude OD 1 434 507,3 3,2%
Sonstige Gebäudekomplexe ON 1 130 167,0 1,0%
Verkehrsfläche OV 1 472 809,1 5,0%
Industrie - u. Gewerbefläche OG 1 72 216,9 1,4%
Mischgebiet (Mischform aus Wohn- und Gewerbegebiet) OM 1 24 48,6 0,3%
Ver- und Entsorgungsanlage OS 1 46 21,1 0,1%
Baustelle OX 3 30 154,3 1,0%
Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen    2.905,4 18,9%
    
    16.059,7 100,0%

 
Schutzgebiete und –objekte 
 
Im Kapitel 5 des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 (LANDKREIS CUXHAVEN 
2000: 5-1 bis 5-61) sind die schutzwürdigen Teile von Natur und Landschaft sowie die hierfür 
erforderlichen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Einzelnen dargelegt. In dieser 
Hinsicht haben sich bzgl. der geschützten Gebiete, Objekte und Biotope in den letzten 10 Jahren 
erhebliche Veränderungen ergeben. 
 
Nachfolgend sind statistische Angaben zu den Schutzgebieten und -objekten im Landkreis Cuxhaven 
zusammengestellt; diese Angaben entsprechen dem Stand vom 30. April 2009, der auch i. d. R. bei 
der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms – Entwurf 2010 – zugrunde gelegt 
worden ist. Die Angaben beziehen sich jedoch auf den Bereich des Landkreises Cuxhaven (ohne 
Stadt Cuxhaven). 
 
 

Flächengröße Landkreis Cuxhaven  
mit Stadt Cuxhaven 

207.367,20 ha 
 

Flächengröße Landkreis Cuxhaven  
ohne Stadt Cuxhaven 

191.175,61 ha 
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Anzahl der Gebiete/Objekte/Biotope 
Flächengröße (im LK CUX ohne St. 

CUX)14 
Flächenanteil (im LK CUX ohne St. 

CUX)15 

Flächenanteil 
Niedersachsen16 

(Stand: 
31.12.2007) 

Naturschutzgebiete 
46 Gebiete 
8.249,39 ha 

4,32 % 

 
 

4,54 % 

Nationalpark 
1 Gebiet 

1.115,51 ha 
0,58 % 

 
 

5,53 % 

Biosphärenreservate ./. 
 
 

1,07 % 

Landschaftsschutzgebiete 
30 Gebiete 
4.807,51 ha 

2,51 % 

 
 

18,10 %17 

Naturdenkmale 
101 Objekte 

1,44 ha 
0,00 % 

 
 

0,04 %18 

Geschützte Landschaftsbestandteile 
37 Objekte 
19,13 ha 
0,01 %19 

 
 

0,02 %20 

Baumschutzsatzungen der 
Gemeinden 

8 Gebiete 
49.779,83 ha 

26,04 % 

 
 

k.A. 

Besonders geschützte Biotope  
(Stand: 30. April 2009) 

1.672 Biotope 
2.183,76 ha 

1,14 % 

 
 

k.A. 

Besonders geschützte Feucht-
grünländer  
(Stand: 30. April 2009) 

77 Biotope 
42,41 ha 
0,02 % 

 
 

k.A. 

                                                           
14  Die Flächengrößen sind digital ermittelt worden (und können daher von anderen Zusammen-
stellungen abweichen). Sie beziehen sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Cuxhaven 
ohne Stadt Cuxhaven (Bezugsgröße: 191.175,61 ha). 
15  Die Flächenanteile beziehen sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Cuxhaven ohne 
Stadt Cuxhaven (Bezugsgröße: 191.175,61 ha). 
16  Die Flächenanteile beziehen sich auf das Land Niedersachsen einschließlich der 12-Seemeilen-
Zone. Sie stammen aus einem statistischen Überblick über Schutzgebiete und -objekte in Nieder-
sachsen (URL: URL: http://www.nlwkn.niedersachsen.de/master/C8380003_N5512608_L20_D0_ 
I5231158.html#). Bezüglich der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete wird auf die dortigen Fußnoten verwiesen. 
17  Flächen von Landschaftsschutzgebieten, die von Naturschutzgebieten oder Naturdenkmalen 
flächenhafter Ausprägung überlagert werden, sind nicht berücksichtigt. 
18  Es wurden nur flächenhafte Naturdenkmale berücksichtigt. 
19  Es wurden nur flächenhafte Geschützte Landschaftsbestandteile – ohne Baumschutzsatzungen – 
berücksichtigt. 
20  Es wurden nur flächenhafte Geschützte Landschaftsbestandteile – ohne Baumschutzsatzungen – 
berücksichtigt. 
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Anzahl der Gebiete/Objekte/Biotope 
Flächengröße (im LK CUX ohne St. 

CUX)14 
Flächenanteil (im LK CUX ohne St. 

CUX)15 

Flächenanteil 
Niedersachsen16 

(Stand: 
31.12.2007) 

Naturparke ./. 
 
 

17,68 %21 

Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung 
(FFH-Gebiete) 

21 Gebiete 
11.473,18 ha 

6,00 % 

6,8 %22 
bzw. 

11,5 %23 

Europäische Vogelschutzgebiete 
3 Gebiete 

3.563,47 ha 
1,86 % 

7,1 %24 
bzw. 

12,8 %25 
 
Die Abgrenzung der geschützten Gebiete, Objekte und Biotope kann dem Kartendienst 
„Schutzgebiete und -objekte“ des Landkreises Cuxhaven entnommen werden (http://www.cuxland-
gis.landkreis-cuxhaven.de/gis/schutz-natur/) Die bei der Neuaufstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms – Entwurf 2010 – zugrunde gelegten Daten weisen i. d. R. den Stand vom 
30. April 2009 auf. Im Kartendienst ist die jeweilige Aktualität der Daten den Hinweisen zum 
Kartendienst zu entnehmen. 
 

Stadt Cuxhaven 
 
Im Gebiet der Stadt Cuxhaven stehen rd. 2.095 ha nach unterschiedlichen Schutzgebietskategorien 
unter Naturschutz. Das entspricht knapp 13% der Stadtgebietsfläche. 
 
Tab.5: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht im Gebiet der Stadt Cuxhaven 
(Stand 4/2010) 
 
 
Schutzkategorie Gebiets- 

anzahl 
Gesamtfläche 
in ha 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 1 663,5 * 
Naturschutzgebiete 4 962,8 * 
Landschaftsschutzgebiete 20 387,8 * 
Naturdenkmale 9 0,6 ** 
Geschützte Landschaftsbestandteile 3 3,0 ** 
Besonders geschützte Biotope1  76 150,3 * 

Besonders geschütztes Feuchtgrünland 1 0,13 *  
*   = nach GIS im Stadtgebiet liegender Anteil 
** = gem. Verz. n. § 14 NAGBNatSchG 
1  = Von den 150,3 ha liegen 73,2 ha innerhalb anderer Schutzgebiete  und 77,1 ha außerhalb. 

                                                           
21  Naturparke überlagern teilweise Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale 
oder Geschützte Landschaftsbestandteile. 
22  Der Anteil bezieht sich auf die Landfläche ohne marine Bereiche / 12-Seemeilen-Zone (Bezugs-
größe: 4.765.798 ha) – Quelle: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2008. 
23  Der Anteil bezieht sich auf die Landesfläche einschließlich mariner Bereiche / 12-Seemeilen-Zone 
(Bezugsgröße: 5.305.099 ha) – Quelle: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2008. 
24  Der Anteil bezieht sich auf die Landfläche ohne marine Bereiche / 12-Seemeilen-Zone (Bezugs-
größe: 4.765.798 ha) – Quelle: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2008. 
25  Der Anteil bezieht sich auf die Landesfläche einschließlich mariner Bereiche / 12-Seemeilen-Zone 
(Bezugsgröße: 5.305.099 ha) – Quelle: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/2008. 
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2.3 Böden 
 
Die Böden sind ein empfindliches Teilsystem unserer Umwelt, das es zu schützen gilt: Böden sind 
Lebensraum und Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie wirken als Filter für das 
Grundwasser, können Nährstoffe speichern und Stoffe umwandeln. Ihnen kommt damit eine 
Schlüsselrolle im Umweltschutz zu. Die Böden unterscheiden sich in Abhängigkeit von Gestein, 
Relief, Wasserhaushalt und Klima voneinander. 
 
Eine besondere Bedeutung kommt den natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion der 
Böden zu. In Niedersachsen werden auf fachbehördlicher Ebene diese Funktionen durch folgende 
Kriterien bewertet: Besondere Standorteigenschaften (Extremstandorte), Naturnähe, natürliche 
Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeichervermögen, Filterpotenzial (gegenüber Schwermetallen, 
organischen Schadstoffen, Nitrat), natur- und kulturgeschichtliche Bedeutung sowie landesweite und 
regionale Seltenheit. Die Ausprägung dieser Eigenschaften entscheidet über Wert und 
Schutzwürdigkeit dieser Böden. 
Der Schutz der Böden ist erst einem vergleichsweise kurzen Zeitraum mit dem Gesetz zum Schutz 
vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) und dem 
Niedersächsischen Bodenschutzgesetz (NBodSchG) auf eine eigene gesetzliche Grundlage gestellt 
worden. Zusammen mit der Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind damit 
Voraussetzungen geschaffen worden, die insbesondere den stofflichen Bodenschutz und die 
Altlastenbearbeitung verbessern. Europäische Regelungen zur Agrarreform werden darüber hinaus in 
Zukunft auch nationale Standards zum Erosionsschutz, zur Bodenstruktur und zum Erhalt der 
organischen Bodensubstanz zur Folge haben. Eine eigene EU-Bodenschutzrichtlinie ist seit mehreren 
Jahren in der Diskussion. 
 
Neben den gesetzlichen Regelungen gibt es eine Reihe von Zielaussagen zum Bodenschutz auf 
Bundes- und Landesebene. 
 
Die Ziele bzgl. der Böden im Kreisgebiet sind in Kap. 4.2.1 des Landschaftsrahmenplans Landkreis 
Cuxhaven 2000 dargelegt (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 4-17 bis 4-18). Das wesentliche Ziel 
ist die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Böden als Voraussetzung für eine 
nachhaltige Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Im Vordergrund stehen dabei folgende 
Funktionen der Böden: 
 Regelungsfunktion [Filter, Puffer, Transformator(-system), Speicher, Quelle] 
 Lebensraumfunktion (Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen) 
 Produktionsfunktion (Grundlage für die Produktion von Biomasse) 
 Archivfunktion (Archiv der Natur- und Kulturgeschichte) 
 
 

Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung der 
Bodenfunktionen 

Vermeidung und 
Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme für 
Siedlung, Verkehr u. ä. 

 x x x o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Vermeidung und 
Verminderung von 
Substanzverlust infolge 
Bodenabbau (kieshaltiger 
Sand, Sand, 
Schwermineralsande, Ton und 
Tonstein, Kalk- und 
Kalkmergelstein, Torf) 

x x x   o o o o 

Sicherung der Bodenstruktur 
(bei Mineralböden) (u.a. 
gegenüber Verschlämmung 
und Verdichtung) 

 x  x o o o   

Sicherung der Torfstruktur 
(bei Moorböden) (u. a. 
gegenüber Zersetzung und 
Sackung) 

x x  x   o o  

Sicherung der Bodensubstanz 
(bei Mineralböden) (u. a. 
gegenüber Winderosion) 

 x  x     o 

Sicherung der Torfsubstanz 
(bei Moorböden) (u. a. 
gegenüber Zersetzung und 
Sackung) 

x x  x   o o  

Sicherung der Böden in 
Überschwemmungsgebieten 
gegenüber Hochwasserabtrag 

 x  x o o o   

Sicherung natürlicher oder 
naturnaher Böden 

x x x x o o o o o Sicherung 
und/oder 
Entwicklung der 
Böden mit 
besonderer 
Naturnähe 

Sicherung bedingt naturnaher 
Böden 

x x x x o o o o o 

Sicherung naturhistorisch 
bedeutsamer Böden (u. a. der 
schutzwürdigen 
geowissenschaftlichen 
Objekte) 

x x  x o o o o o 

Sicherung kulturhistorisch 
bedeutsamer Böden (u. a. 
Plaggenesche, Wölbäcker, 
Altfluren, Wurten, Beete 
(bzw. Beetstrukturen)) 

x x x x  o o  o 

Sicherung landesweit sehr 
seltener und seltener Böden 

x x x  o o o o o 

Sicherung be-
sonderer 
Bodenausprägun
gen 

Sicherung regional sehr 
seltener und seltener Böden 

x x x  o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar- 
sch 

Niede
rung 

Moor Geest

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung und Entwicklung 
von Böden mit herausragend 
oder besonders feuchten 
Standorteigenschaften 

x x x  o o o o  

Sicherung 

ode

und Entwicklung 
von Böden mit herausragend 

r besonders trockenen 
Standorteigenschaften 

x x x      o 

Sicherung, 
Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g von 
Bodeneinheiten 
mit extremen 
Eigenschaften 

Wiedervernässung 
entwässerter Moore 

x x x x   o o  

Wiederherstellung wenig(er) 
Böden versauerter 

 x  x     o Wiederherstellun
g der 
Bodenfunktionen 
von degradierten 
oder 
kontaminierten 
Böden 

Gefährdungsabschätzung für 
Altablagerungen und 
Altstandorte, Sanierung von 
Altlasten 

 x x x  o o o o 

 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
 
Die Vorkommen, Verbreitung und Eigenschaften der Böden, die Eignungen und Empfindlichkeiten 
der Böden werden im Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven 2000 umfassend beschrieben 
(LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-177 bis 3-218). Wesentliche Aussagen finden sich in der Karte 
III „Boden – Wichtige Bereiche“, in der auch die Nummern der Bodeneinheiten angegeben sind. 
 
Die Böden in Niedersachsen haben i. d. R. mehrere Tausend Jahre zur ihrer Ausprägung gebraucht. 
Die landesweit und/oder regional sehr seltenen oder seltenen Böden sind in der Tab. 3-52 des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargestellt. Zu den naturhistorisch bedeutsamen 
Böden sind die schutzwürdigen geowissenschaftlichen Flächen und Objekte zu rechnen. Des 
Weiteren weisen die historisch alten Waldstandorte eine besondere naturhistorische Bedeutung auf; 
sie sind in der o. g. Karte III des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargestellt. Bei 
den kulturhistorisch bedeutsamen Böden sind in erster Linie die Plaggenesche und die Wölbäcker auf 
der Geest sowie die Altfluren, die Wurten und die Beete und Beetstrukturen in der Marsch zu nennen 
(LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-188 bis 3-189). 
 
Die Extrem- und Sonderstandorte (mit entsprechendem Biotopentwicklungspotenzial) sind der 
Textkarte 3-13 des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 zu entnehmen (LANDKREIS 
CUXHAVEN 2000: 3-194 bis 3-196). 
 
Bei Verlust durch Winderosion sind Böden nicht oder nur schwer wieder herstellbar. 29,28 % der 
Böden im Kreisgebiet weisen eine sehr hohe Winderosionsempfindlichkeit auf (LANDKREIS 
CUXHAVEN 2000: 3-197 bis 3-198). 
 
Die Versiegelung stellt die gravierendste Belastung der Böden dar, denn sie führt zum vollständigen 
Verlust der Bodenfunktionen auf der direkt betroffenen Fläche. Die neuen Versiegelungen gehen 
dabei zum größten Teil auf Kosten landwirtschaftlich genutzter Böden, deren Flächenanteil 
zurückgeht. 
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Der Flächenanteil der Siedlungsflächen, Verkehrsflächen, Industrie- und Gewerbeflächen sowie Ver- 
und Entsorgungsanlagen liegt bei etwa 7,69 % der Fläche des Kreisgebietes. Diese Flächen weisen 
jedoch keine völlig flächendeckende Versiegelung auf; vielmehr handelt es sich um ein Mosaik von 
unversiegelten und (teilweise bzw. vollständig) versiegelten Flächen. Im Kreisgebiet ist mit einer 
Versiegelung von etwa 3-4 % der Fläche zu rechnen. 
 
Waldböden werden durch den Auskämmeffekt der Vegetation deutlich stärker als andere Nutzungen 
durch Stoffeinträge aus der Atmosphäre beeinträchtigt. Auch wenn der direkte Eintrag versauernder 
Substanzen u. a. durch die zurück gegangenen SOx-Emissionen in die Atmosphäre in den letzten 20 
Jahren deutlich abgenommen hat, so fallen doch die äußerst niedrigen pH-Werte in Waldböden auf. 
Bei 97,4 % der untersuchten Oberbodenproben aus Privatwäldern im Landkreis Cuxhaven wird ein 
pH (KCl)-Wert von 3,8 unterschritten. Bei 46,6 % der untersuchten Oberbodenproben wird gar ein 
pH (KCl)-Wert von 2,8 unterschritten (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-205 bis 3-208). Die Zahl 
der untersuchten Bodenprofile ist mit 808 Standorten relativ hoch. 
 
Die Zersetzung bzw. Mineralisierung und die Sackung der Moorböden, vielfach auch mit den 
Begriffen Torfzersetzung und Torfschwund beschrieben, hat im Kreisgebiet zentrale Bedeutung. Der 
Flächenanteil der Hochmoorböden liegt bei 11,40 %, der Flächenanteil der Niedermoorböden bei 
13,63 %, der Flächenanteil der Organomarschböden bei 6,88 % – jeweils bezogen auf den Landkreis 
Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-204 bis 3-205). 
In Moorböden, die landwirtschaftlich genutzt werden, kommt es aufgrund der Entwässerung, der 
Kalkung, der Düngung usw. zur Zersetzung bzw. Mineralisation der organischen Substanz. Diese hat 
erhebliche Sackungen zur Folge. 
Flächendeckende Aussagen über die Mineralisation und die Sackung der Moorböden im Kreisgebiet 
sind bisher nicht vorhanden und auch nicht ohne erheblichen Aufwand zu erhalten. Für Teilbereiche, 
insbesondere für die Geeste-Niederung, liegen sehr präzise Angaben vor. In der Geeste-Niederung 
wurden vor etwa 40 bis 50 Jahren großflächige Meliorationen vorgenommen. Die Sackungen liegen, 
insbesondere in Abhängigkeit von der Mächtigkeit der Niedermoorböden, zwischen 0 und 2,4 m 
innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren; im Mittel betragen die Sackungen 0,2 m pro 1,0 m 
Moormächtigkeit innerhalb dieses Zeitraums (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-205). 
 
Großräumige Schwermetallbelastungen treten in Niedersachsen vor allem in Flussauen auf. Häufige 
Ursachen sind frühere Bergbau- und Verhüttungsaktivitäten oder auch industrielle Einleitungen. Im 
Kreisgebiet sind hier die Vorländer der Elbe und Weser betroffen. 
Darüber hinaus werden Schwermetalle durch Immissionen in die Böden eingetragen. Die 
wesentlichen punktförmigen Belastungsquellen sind Kohlekraftwerke, Metallhütten und 
metallverarbeitende Betriebe sowie Müllverbrennungsanlagen; durch den Kraftfahrzeugverkehr und 
den Hausbrand erfolgt eine mehr lineare bzw. flächenhafte Belastung. Hinzu kommt die Belastung 
durch die Ausbringung von Klärschlamm; des Weiteren ist bei Altlasten i. d. R. mit erhöhten 
Schwermetall-Gehalten zu rechnen. 
Für 84 Waldstandorte im Landkreis Cuxhaven (ohne Stadt Cuxhaven) liegen die analysierten Blei-, 
Kupfer-, Zink- und Cadmium-Gehalte vor. Diese Standorte sind in der Karte III „Boden – Wichtige 
Bereiche“ des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargestellt. Die 
Schwermetallgehalte überschreiten teilweise die Prüf- und Maßnahmenwerte der 
Bodenschutzverordnung (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 3-208 bis 3-213). 
 
 

2.4 Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 
 
Das Ziel einer zukunftsorientierten Wasserwirtschaft ist es, im Rahmen eines integrativen 
Umweltschutzes nachteilige Belastungen der Gewässer zu vermeiden, die Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Gewässerqualität zu nutzen, den Wasserschatz sparsam zu bewirtschaften und 
einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Nutzungsinteressen herzustellen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, Gefahren abzuwehren, die bei Hochwasser oder Sturmfluten vom Wasser ausgehen. 
 
Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

 37



(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) des Bundes vom 31. Juli 2009, das zum 1. März 2010 in Kraft 
getreten ist, des Weiteren im Niedersächsischen Wassergesetz vom 19. Februar 2010, das ebenfalls 
zum 1. März 2010 in Kraft getreten ist. 
Diese Gesetzte verpflichten dazu, das Wasser auch für kommende Generationen in ausreichender 
Menge und Güte zu sichern und in seinen ökologischen Funktionen zu erhalten. Weitere Vorschriften 
zum Gewässerschutz sind in zugehörigen Verordnungen konkretisiert. 
 
Mit der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EG-
Wasserrahmenrichtlinie – WRRL) vom 23.10.2000 wurden zum ersten Mal europaweit einheitliche 
und damit vergleichbare, umfassende und verbindliche Vorgaben für den Zustand aller Gewässer 
gemacht. Ziel der Richtlinie ist, dass die Bewirtschaftung der Gewässer künftig grenzüberschreitend 
koordiniert für die einzelnen Flussgebietseinheiten vorgenommen wird. Das Gebiet des Landkreises 
Cuxhaven ist von den Flussgebietseinheiten Elbe und Weser berührt. Umweltziele sind das Erreichen 
eines guten ökologischen Zustands für alle Oberflächengewässer und eines guten mengenmäßigen 
und chemischen Zustands für das Grundwasser bis zum Jahr 2015; Ausnahmen sind zu begründen. 
Der gute ökologische Zustand ist in erster Linie auf die Vielfalt vorhandener Pflanzen- und Tierarten 
ausgerichtet; dabei werden eine naturnahe Gewässerstruktur und die Einhaltung chemischer 
Emissions- und Immissionsgrenzwerte vorausgesetzt. Um einen guten mengenmäßigen Zustand des 
Grundwassers zu erreichen, dürfen Wasserentnahmen die Rate der Grundwasserneubildung nicht 
überschreiten. Der gute chemische Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers ist 
gegeben, wenn die Schadstoffkonzentration die geltenden Qualitätsnormen nicht überschreiten. 
 
Die nach der WRRL festzustellenden Defizite bezüglich des guten ökologischen Zustandes beruhen 
im Wesentlichen auf einer weitgehend unbefriedigenden Gewässerstruktur, die es erheblich zu 
verbessern gilt. 
Die erhöhten Nährstoffeinträge über die Fläche in das Grundwasser sind weiter zu verringern. 
Hiervon hängt die Erreichung der Umweltziele der WRRL für das Grundwasser maßgeblich ab. 
Teilweise werden die Fließgewässer durch direkte Einträge (Abschwemmung) und diffuse Einträge 
über das Grundwasser übermäßig mit Nährstoffen belastet. Die hohen Nährstofffrachten wirken sich 
insbesondere auf die Nordsee negativ aus. Um die Umweltqualitätsziele der WRRL auch für die 
Küstengewässer zu erreichen, aber auch um den Verpflichtungen aus dem 
Meeresschutzübereinkommen nachzukommen, müssen die Nährstoffeinträge weiter erheblich 
reduziert werden. Hier sind vor allem Maßnahmen im Gewässernahbereich (= Randstreifen) und in 
der Fläche erforderlich. 
 
 
Die Ziele bzgl. des Grundwassers im Kreisgebiet sind in Kap. 4.2.1 des Landschaftsrahmenplans 
Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 4-19 bis 4-20). Das 
wesentliche Ziel ist die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung von Menge und Qualität des 
Grundwassers als Voraussetzung für eine nachhaltige Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 
 
 

Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar-
sch 

Niede
rung 

Moor Geest

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung von Bereichen mit 
sehr hoher, hoher oder 

Grundwasserneubildungsrate 
mittlerer 

 x x  o o o o o Sicherung 
und/oder 
Entwicklung der 
Grundwasserneu
bildungsrate Verbesserung der 

Durchlässigkeit verdichteter 
Böden 

 x   o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar-
sch 

Niede
rung 

Moor Geest

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Schaffung von 
Versickerungsmöglichkeiten 
für nicht oder gering 
belastetes Oberflächenwasser 

 x x x o o o o o 

Vermeidung und 
Verminderung der 
Versiegelung 

 x x x o o o o o 

Sicherung von die Qualität 
des Grundwassers nicht 

ungen (Wälder, 
Gebüsche und Kleingehölze, 
Brachflächen mit niedrigem 
Bewuchs, Extensivgrünland 
usw.) 

beeinträchtigenden 
Nutz

x x x x o o o o o 

Entwicklung der 
Landbewirtschaftung auf der 
Grundlage 
grundwasserschonender 
Maßnahmen 

 x  x o o o o o 

Vermeidung von 
Bodenabbauvorhaben in 
Bereichen mit potentiell oder 
aktuell nutzbaren 
Grundwasser-vorkommen 
(insbesondere für 
Trinkwassergewinnung) 

x x x      o 

Vermeidung von 
Stoffeinträgen aus Siedlung, 
Industrie, Gewerbe, Verkehr, 
Abfall- und 
Abwasserwirtschaft, 
Verteidigung usw. 

 x x x o o o o o 

Sicherung 
und/oder 
Entwicklung der 
Qualität des 
Grundwassers 

Gefährdungsabschätzung für 
Altablagerungen und 
Altstandorte, Sanierung von 
Altlasten 

 x x x  o o o o 

Verminderung von 
Grundwasserabsenkungen 
infolge von 
Grundwasserentnahmen 

he 
Wasserversorgung, 
Feldberegnung usw.) 

(Öffentlic

x x x x     o Sicherung, 
Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g hoher 
Grundwasserstän
de in Teilen der 
Vorländer, 
Marschen, 
Niederungen und 

Vermeidung von 
Grundwasserabsenkungen 
infolge Gewässerausbau u. ä. 

x x x x o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar-
sch 

Niede
rung 

Moor Geest

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Anlage gezielter Staue zur 
Herstellung hoher 
Grundwasserstände, 
Beseitigung von Gräben 

x x x x   o o  

Beseitigung von 
Entwässerungsgräben 

x x  x o  o o  

Moore 

Beseitigung oder Abdichtung 
von Dränagen 

x x  x o o o o  

 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
 
Die Ziele bzgl. des Oberflächenwassers im Kreisgebiet sind in Kap. 4.2.1 des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 4-
21 bis 4-22). Das wesentliche Ziel ist die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Menge 
und Qualität der Still- und Fliessgewässer einschließlich der Auen mit einer (natürlichen oder) 
naturnahen Gewässerstruktur und einer (natürlichen oder) naturnahen Gewässergüte als 
naturraumtypisches Gewässersystem als Voraussetzung für eine nachhaltige Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes. 
 
 

Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun

g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung von Gewässern und 
Gewässerabschnitten mit 
naturnaher Gewässerstruktur 

x x x x o o o o o 

Renaturierung von Gewässern 
serabschnitten mit 

naturferner oder naturfremder 
Gewässerstruktur 

und Gewäs
x x x x o o o o o 

Rückbau von 
Uferbefestigungen (soweit 
möglich) 

 x   o o o o o 

Rückbau von Querbauwerken 
(soweit möglich) 

 x   o o o o o 

Sicherung, 
Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g der 
Gewässerstruktur 

Extensivierung der 
Unterhaltung von Bächen und 
Flüssen sowie Gräben und 
Kanälen 

 x  x o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun

g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung der Gewässer und 
Gewässerabschnitte mit der 
derzeitigen Gewässergüte II 
in der naturräumlichen 

 (Watten und 
Marschen) und mit der 
derzeitigen 
Gewässergüteklasse I 
(Krenal), I-II (Rhitral) bzw. II 
(Potamal) in der 
naturräumlichen Region 3 
(Stader Geest) 

Region 1

x x x x o o o o o 

Entwicklung der Gewässer 
und Gewässerabschnitte mit 
der derzeitigen 
Gewässergüteklasse II in die 
Gewässergüteklasse I 
(Krenal) bzw. I-II (Rhitral) in 
der naturräumlichen Region 3 
(Stader Geest) 

x x x x o o o o o 

Entwicklung der 
Gewässergüteklasse II in 
derzeit kritisch belasteten 
Gewässern  und 
Gewässerabschnitten 
(Gewässergüteklasse II-III) 

 x x x o o o o o 

Wiederherstellung der 
Gewässer-güteklasse II in 
derzeit stark verschmutzten, 
sehr stark verschmutzten oder 
übermäßig verschmutzten 
Gewässern und 
Gewässerabschnitten 
(Gewässer-güteklassen III, 
III-IV oder IV) 

 x x x  o o o o 

Sicherung, 
Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g der 
Gewässergüte 

Wiederherstellung geogener 
Grundgehalte an Salz, 
Schwermetallen u.ä. in Elbe 
und Weser durch 
schrittweisen Abbau der 
Belastungen im Ober- und 
Mittellauf 

 x  x o     
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun

g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Entwicklung von 
Gewässerrandstreifen (Anlage 
von mindestens 10 m breiten, 
nicht oder extensiv genutzten 
Randstreifen an Gewässern I. 
Ordnung und ausgewählten 
Gewässern II. Ordnung, 
Anlage von mindestens 5 m 
breiten Gewässerrandstreifen 
an allen übrigen Gewässern 
II. Ordnung) 

x x x x o o o o o 

Vermeidung und 
Verminderung der 
Versiegelung, insbesondere 
Freihaltung der Bach- und 

und -niederungen 
von Bebauung und 
Verkehrsflächen 

Flusstäler 

 x x  o o o o o 

Sicherung, Entwicklung und 
Wiederherstellung des 
Zusammenhangs zwischen 
den Fließgewässern und ihren 
Auen 

 x x  o o o  o 

Aufgabe der ackerbaulichen 
Nutzung in den 
Überschwemmungsgebieten 
(insbesondere der Weser) 

 x  x o o o   

Verbesserung der 
Durchlässigkeit verdichteter 
Böden 

 x        

Aufgabe oder Reduzierung 
der Entwässerung der durch 
Pumpwerke entwässerten 
Polder (in Einzelfällen), 
Verkleinerung der durch 
Pumpwerke entwässerten 
Polder (in Einzelfällen) 

 x  x  o o o  

Prüfung, ggf. Durchführung 
einer abschnittsweisen 
Rückverlegung der 
Hauptdeichlinie 
(Winterdeichlinie) an der Oste

 x    o    

Sicherung, 
Entwicklung 
und/oder 
Wiederherstellun
g der 
Retentionsräume 

Prüfung, ggf. Durchführung 
einer abschnittsweisen 
Rückverlegung der 
Nebendeichlinien 
(Sommerdeichlinien) an Elbe 
und Weser 

 x   o     
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun

g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung naturhistorisch 
bedeutsamer Gewässer (u. a. 
der schutzwürdigen 
geowissenschaftlichen 
Objekte) 

x  x x  o o o o Sicherung 
besonderer 
Gewässerauspräg
ungen 

Sicherung kulturhistorisch 
bedeutsamer Gewässer (u. a. 
Beetgräben) 

x  x x  o o o  

 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
 
 
Die Wasserversorgung des Landkreises Cuxhaven – und der benachbarten Seestadt Bremerhaven – 
wird fast ausschließlich aus dem Grundwasser gedeckt. Die Beschaffenheit des Grundwassers wird 
durch eine Vielzahl natürlicher (geogener) und anthropogener Faktoren beeinflusst. In einigen 
Gebieten ist das Grundwasser durch punktuelle oder flächenhafte Problemstoffeinträge belastet 
(Nitrat- und Pflanzenschutzmitteleinträge). Die allgemein zu beobachtende Versauerung macht auch 
vor dem Grundwasser nicht halt und äußert sich in steigenden Aluminium- und 
Schwermetallgehalten. Besonders gefährdet ist das Grundwasser sowohl für punktuelle als auch für 
flächenhafte Einträge in Regionen, in denen über dem Grundwasserleiter keine schützenden, wenig 
durchlässigen Deckschichten ausgebildet sind, so dass mit der Grundwasserneubildung ein schnelles 
Eindringen von Problemstoffen erfolgen kann. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist 
in der Textkarte 3-19, die mittleren Grundwasserneubildungs- bzw. Sickerwasserraten sind in den 
Textkarten 3-20 und 3-21, die Nitratauswaschungsempfindlichkeit der Böden ist in der Textkarte 3-
22 des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargestellt (LANDKREIS CUXHAVEN 
2000: 3-227 bis 3-229). 
 
Die landwirtschaftliche Bodennutzung ist die größte potenzielle Belastungsquelle für das 
Grundwasser. Die Nitratgehalte sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark angestiegen, 
hauptsächlich durch die intensive landwirtschaftliche Düngung. Regionen mit Intensivtierhaltung, mit 
Gemüseanbau oder mit sehr leichten Böden sind hiervon besonders stark betroffen. Hohe 
Nitratgehalte beeinträchtigen die Nutzung des Grundwassers als Trinkwasser. Die Belastung ist seit 
1995 relativ konstant; die landwirtschaftlichen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Düngung beginnen 
sich bislang nur im oberflächennahen Grundwasserbereich positiv auszuwirken. 
 
Obwohl Pflanzenschutzmittel grundsätzlich vollständig im Boden abgebaut werden sollen, können sie 
dennoch in das Grundwasser eingewaschen werden. In Niedersachsen wird das Grundwasser in 
Sonderuntersuchungen auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe untersucht. 
 
Die Versauerung der Niederschläge hat sich auch in den Böden, im Grundwasser und in einigen 
Quellgewässern bemerkbar gemacht. Die Versauerung des Grundwassers fördert die Löslichkeit von 
toxischen Spurenstoffen. Auch Aluminium, das zu den häufigsten in der Erdkruste vorkommenden 
Elementen zählt, wird im sauren Milieu zunehmend gelöst und wirkt dann toxisch auf viele 
Lebewesen. 
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Um eine gute Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten und den Aufwand für die Aufbereitung 
gering zu halten, können Wasserschutzgebiete eingerichtet und zusätzliche Regelungen zum Schutz 
des für die Trinkwasserversorgung vorgesehenen Grundwassers verordnet werden. Ein vorrangiges 
Ziel in Niedersachsen ist es, alle Einzugsgebiete von öffentlichen Wasserwerken als 
Wasserschutzgebiete auszuweisen. Hieran wird auch im Landkreis Cuxhaven gearbeitet. Die 
Abgrenzung der Wasserschutzgebiete kann dem Kartendienst „Wasserwirtschaft“ des Landkreises 
Cuxhaven entnommen werden (http://www.cuxland-gis.landkreis-cuxhaven.de/gis/wasserwirtschaft/). 
Im Kartendienst ist die jeweilige Aktualität der Daten den Hinweisen zum Kartendienst zu 
entnehmen. 
 
Bezüglich der Fließgewässerqualität war es bisher das Ziel des Gewässerschutzes, die 
Gewässergüteklasse II (= mäßig belastet) zu erreichen. Dieser Zustand war in Niedersachsen bis zum 
Jahr 2000 bei knapp der Hälfte der Gewässer erreicht. Innerhalb des Landkreises Cuxhaven ist dieser 
Zustand nur bei einem Vierteil der Gewässer erreicht worden; der deutlich überwiegende Teil der 
Gewässer ist der Güteklasse II-III (= kritisch belastet) zuzuordnen. Hierbei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die Erreichung der Gewässergüteklasse II bei den sehr langsam fließenden 
Marschgewässern manchmal nur schwierig zu erreichen ist. 
Neben der Wasserqualität werden die Lebensbedingen für Pflanzen und Tiere in an den Bächen und 
Flüssen von der Struktur des Gewässers, vom Gewässerbett und von der Aue bestimmt. Verbauung, 
Begradigungen, die Beseitigung von Röhricht und Ufergehölzen und die Nutzung der Auen bis 
unmittelbar an den Gewässerrand verändern die natürliche Struktur eines Gewässers erheblich. Viele 
Bäche und Flüsse sind aufgrund menschlicher Nutzungen – insbesondere Siedlung und 
Landwirtschaft – in einem eher naturfernen Zustand. 
Die Angaben zur Gewässergüte und zur Gewässerstruktur können dem Kartendienst 
„Wasserwirtschaft“ des Landkreises Cuxhaven entnommen werden (http://www.cuxland-
gis.landkreis-cuxhaven.de/gis/wasserwirtschaft/). Im Kartendienst ist die jeweilige Aktualität der 
Daten in den Hinweisen zum Kartendienst angegeben. 
 
Der entscheidende, die Eutrophierung steuernde Nährstoff ist Phosphor. 96 % aller P-Einträge in die 
Gewässer sind in Deutschland anthropogen bedingt. 
 
Fische stellen eine wichtige biologische Qualitätskomponente nach der WRRL dar. Aufgrund der 
hohen Anzahl an Bauwerken in und an Gewässern, die vielfach ein Wanderungshindernis darstellen, 
ist davon auszugehen, dass zur Wiederherstellung natürlicher Fischbestände in Zukunft erhebliche 
Anstrengungen zu unternehmen sind. 
 
 
 

2.5 Luft und Klima 
 
Die Luft gehört zu den unverzichtbaren Medien unseres Lebens. Schadstoffe in der Luft werden von 
verschiedenen Emissionsquellen freigesetzt. Den größten Anteil daran haben industrielle, 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Die Emissionen dieser Emittentengruppe wurden in Niedersachsen 
zuletzt im Jahr 2000 erhoben. I. d. R. werden die Emissionen durch Rückrechnungen aus dem 
Verbrauch fossiler Energieträger geschätzt. 
Die Immissionsüberwachung in Niedersachsen erfolgt durch das Lufthygienische 
Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN). Es dokumentiert kontinuierlich die Luftqualität in 
Niedersachsen. Die beiden für das Kreisgebiet relevanten Stationen sind „Elbmündung“ in Cuxhaven 
und „Wesermündung“ in Bremerhaven (http://www.umwelt.niedersachsen.de/ 
master/C21884990_N41769409_L20_D0_I598.html). 
  
Im Gegensatz zum schnell veränderlichen Wetter wird unter Klima das durchschnittliche Wetter über 
einen längeren Zeitraum – von etwa 30 Jahren – verstanden. Eine entscheidende Rolle für das Klima 
spielen die Treibhausgase, die wie ein Schutzschild die Erde umgeben und verhindern, dass von der 
Erde kommende Wärme in das Weltall entweicht. 
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Die Ziele bzgl. Luft und Klima im Kreisgebiet sind in Kap. 4.2.1. des Landschaftsrahmenplans 
Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt (LANDKREIS CUXHAVEN 2000: 4-23). Das wesentliche Ziel 
ist die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Luft und des Klimas, insbesondere der 
luft- und klimarelevanten Landschaftsstrukturen, als Grundlage für klimatische Regulationsprozesse, 
sowie der Qualität der Luft als Voraussetzung für eine nachhaltige Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes. 
 

Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun

g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sicherung der 
Frischluftproduktion durch 
Erhaltung der vorhandenen 

lder Wä

x x x x  o o o o 

Entwicklung der 
Frischluftproduktion durch 
Neuschaffung von Wäldern 
(bzw. Erhöhung des 
Waldanteils) 

x x x x  o o o o 

Vermeidung und 
Verminderung der 
Versiegelung 

 x x x o o o o o 

Sicherung 
und/oder 
Entwicklung von 
Bereichen mit 
hoher Bedeutung 
für 
Frischluftentsteh
ung 

Vermeidung und 
Verminderung des 
Schadstoffausstoßes  

 x  x  o   o 

Sicherung 
und/oder 
Entwicklung von 
Bereichen mit 
hoher Bedeutung 
für 
Frischlufttranspo
rt 

Freihaltung der Bach- und 
Flusstäler und -niederungen 
von Bebauung, 
Verkehrsflächen und 
Aufforstung 

 x x    o  o 

Sicherung von Grünflächen 
innerhalb und am Rande von 
Siedlungen (mit Ansätzen 

dtischer Verdichtung) stä

 x x   o   o Sicherung 
und/oder 
Entwicklung von 
Bereichen mit 
klimatischer 
Ausgleichsfunkti
on im Siedlungs- 
und 
Siedlungsrandber
eich 

Entwicklung von Grünflächen 
innerhalb und am Rande von 
Siedlungen (mit Ansätzen 
städtischer Verdichtung) 

 x x   o   o 

Sicherung 
besonderer 
Klimaausprägun
gen 

Sicherung von klimatischen 
Extrem- und 
Sonderstandorten 

x x x  o o o o o 

 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
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Luftschadstoffe können beim Menschen zu akuten Beeinträchtigungen oder chronischen 
Schädigungen der Atemwege und anderer Organe führen. Sie beeinflussen aber auch andere 
Schutzgüter wie Tiere, Pflanzen und Materialien. Die in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
durchgesetzten Emissionsminderungsmaßnahmen haben vielerorts dazu beigetragen, dass sowohl von 
Großfeuerungsanlagen als auch in Haushalten und Verkehr deutlich weniger Schadstoffe wie 
Schwefeldioxid, Staub und Stickoxide ausgestoßen werden. 
Probleme verursachen die kraftfahrzeugspezifischen Luftschadstoffe insbesondere mit der 
krebserregenden Komponente Dieselruß sowie mit den Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen 
Verbindungen, die die Vorläuferstoffe des bodennahen Ozons sind. 
 
Die aktuelle Klimaproblematik besteht darin, das die Menge der Treibhausgase, allen voran das 
Kohlendioxid, zu stark angestiegen ist. Durch Industrie, Haushalte und Verkehr erhöht sich ihr Anteil 
fortlaufend und die Atmosphäre heizt sich unnatürlich stark auf. Bei einem weiteren Ausstoß von 
Treibhausgasen im bisherigen Umfang ist nach Einschätzung des Internationalen 
Wissenschaftlergremiums der Vereinten Nationen (IPCC) zu erwarten, dass bis 2100 die globale 
Mitteltemperatur um 1,4°C bis 5,8°C und der Meeresspiegel um 0,1 bis 0,9 m steigen werden. Die 
Überflutung von Küstenregionen und tief gelegenen Inselstaaten sowie die Ausbreitung von 
Wüstenregionen und das Abschmelzen von Gletschern wären die Folge. Bereits heute ist der 
Klimawandel eine der Hauptursachen von Naturkatastrophen, wie beispielsweise Hochwässer und 
Dürren. 
 
 

2.6 Landschaft 
 
Um dem Trend zu nivellierten, monotonen Landschaften zu begegnen, hat der Europarat im Oktober 
2000 eine „Europäische Landschaftskonvention“ verfasst. Das Ziel dieser Konvention, die von 
Deutschland noch nicht ratifiziert worden ist, ist, die unterschiedlichen Landschaften Europas zu 
erfassen und zu bewerten sowie Ziele für ihre Erhaltung festzulegen. 
 
Zahlreiche Ziele, die auf europäischer und nationaler Ebene für den Schutz von Arten und 
Lebensräumen, für den Schutz einzelner Naturgüter und den Schutz unverbauter Freiräume festgelegt 
worden sind, haben auch einen unmittelbaren Effekt auf das Landschaftserleben und sind die 
Voraussetzung für landschaftsgebundene Erholung und Freizeit. 
 
Jede Landschaft verfügt über charakteristische Eigenschaften, die sie unverwechselbar macht und ihre 
Eignung für Freizeit und Erholung bestimmt. Prägend ist das Zusammenspiel der natürlichen 
Geländeformen, der standortbedingten Flora und Fauna und der historisch gewachsenen 
landschaftstypischen Siedlungs- und Nutzungselemente und -strukturen. In erster Linie sind es die 
natürlichen oder naturnahen Elemente und Strukturen, die die Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer 
Landschaft bestimmen. 
 
Das Cuxland zwischen Elbe, Weser und Oste ist durch vielfältige Landschaften geprägt. Es sind 
zahlreiche unterschiedliche Landschaften vorzufinden, die den Landschaftstypen Küste, Marsch, 
Niederung, Moor und Geest zugeordnet werden können. Neben kleinen Resten von 
Naturlandschaften sind es vor allem Kulturlandschaften, die seit Jahrtausenden vom Menschen 
besiedelt und mehr oder weniger intensiv genutzt werden. 
 
Die Ziele bzgl. Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im Kreisgebiet sind in 
Kap. 4.2.1. des Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 dargelegt (LANDKREIS 
CUXHAVEN 2000: 4-14 bis 4-16). 
Das wesentliche Ziel ist die Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Landschaften als 
Voraussetzung für die Erholung in Natur und Landschaft bzw. für das Natur- und Landschaftserleben. 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun
g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Erhaltung des natürlichen 
Reliefs, insbesondere 
markanter 
Geländehochpunkte (Kuppen, 

orne u. ä.), markanter 
etiefpunkte (Mulden, 

Kessel u. ä.), markanter 
ngformen (Kanten, 

Stufen u. ä.) sowie markanter 
luviatiler Geländeformen 

(Muldentäler, Mäander u. ä.) 

Sp
Geländ

Geländeha

f

x x x x o o o o o 

Er
E

haltung von naturgeprägten 
lementen, Strukturen und 

Flächen wie Wäldern (nicht 
oder extensiv genutzt), 
Gebüschen, Watten, 
Salzwiesen, Dünen, 
Quellbereichen, Bächen, 
Flüssen, Altarmen, Seen, 
Altwassern, Tümpeln, 
Sümpfen, Röhrichten sowie 
Hoch- und Übergangsmooren 
(nicht genutzt) u. ä. 

x x x x o o o o o 

Erhaltung von naturhistorisch 
bedeutsamen 
Landschaftselementen und -
strukturen (Findlinge, Moore 
u. ä.) 

x x x x    o o 

Erhaltung von kulturhistorisch 
bedeutsamen 
Landschaftselementen und -
strukturen 
(Bestattungsanlagen 
(Steingräber und 
Hügelgräber), Wurten, 
Gräben und Grabensysteme, 
alte Deiche, Wehle, Beete und 
Beetstrukturen, Nieder-, 
Mittel- und Hutewälder, 
Heiden u. ä.) 

x x x x o o o o o 

Sicherung 
und/oder 
Entwicklung von 
Elementen, 
Strukturen und 
Flächen in 
Landschaftsräum
en mit 
herausragender 
oder besonderer 
Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit 
von Natur und 
Landschaft 

Erhaltung von naturnahen 
bzw. bedingt naturnahen 
Wäldern (unter 
Berücksichtigung der 
besonderen Raumwirksamkeit 
der Wälder) 

x x x x  o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun
g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Erhaltung von Waldrändern 
als Übergang zwischen Wald 
und Flur 

x x x x  o o o o 

Erhaltung von Wallhecken, 
Baumreihen u. ä. zur 
Gliederung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen 

x x x x   o o o 

Erhaltung der 
grünlandgeprägten, 
weiträumigen, gehölzarmen 
Täler, Niederungen und 
Marschen 

x x    o o o o 

Erhaltung von kulturhistorisch 
bedeutsamen 
Siedlungselementen und -
strukturen (Wurten, Kirchen, 
Klöster, Burgen, Türme, 
Windmühlen, Wassermühlen 
u. ä.) 

x x x x  o o o o 

Erhaltung von 
charakteristischen 
Siedlungsformen und -
strukturen (Wurtendörfer, 
Marschhufendörfer, 
Moorhufendörfer, 
Moorsiedlungen, 
Haufendörfer, Reihendörfer u. 
ä.) 

x x x x  o o o o 

Erhaltung von typischen 
Siedlungsrandstrukturen wie 
Gärten, Gehölzbeständen, 
Obstwiesen, Grünland u. ä. 

x x x x  o o o o 

Erhaltung eines Systems von 
Grünflächen in den 
Siedlungen mit Ansätzen 
städtischer Verdichtung 

x x x   o   o 

Erhaltung von lärmfreien 
bzw. gering 
lärmbeeinträchtigten 
Bereichen (insbesondere den 
unzerschnittenen 
verkehrsarmen Räumen) 

x x x  o o o o o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun
g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Umbau naturferner Wälder 
(Forsten) zu naturnahen bzw. 

t naturnahen Wäldern 
mit standortheimischer, 

tenreicher Vegetation (unter 
Berücksichtigung der 
besonderen Raumwirksamkeit 
der Wälder) 

beding

ar

 x x x  o o o o 

Neuschaffung von Wäldern 
(bzw. Erhöhung des 

aldanteils) (unter 
erücksichtigung der 

besonderen Raumwirksamkeit 
der Wälder) 

W
B

 x x x     o 

Neuschaffung von 
Waldrändern als Übergang 
zwischen Wald und Flur 

 x x x     o 

Neuschaffung von 
Wallhecken, Baumreihen u. ä. 
zur Gliederung 
landwirtschaftlich genutzter 
Flächen in weiträumig 
ausgeräumten Bereichen 
(unter Anknüpfung an 
vorhandene Elemente und 
Strukturen) 

 x x x  o o o o 

Herstellung eines 
naturgeprägten Zustandes bei 
ehemaligen 
Bodenabbaustätten 

x x x x  o o o o 

Neuschaffung von typischen 
Siedlungsrandstrukturen wie 
Gärten, Gehölzbeständen, 
Obstwiesen, Grünland u. ä. 

 x x x  o o o o 

Entwicklung, 
Wiederherstellun
g und/oder 
Neuschaffung 
von Elementen 
und Strukturen in 
Landschaftsräum
en mit Defiziten 
hinsichtlich 
Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit 
von Natur und 
Landschaft 

Neuschaffung eines Systems 
von Grünflächen in den 
Siedlungen mit Ansätzen 
städtischer Verdichtung 

 x x   o   o 
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Teilziel Handlungskonzept Zuordnung zu den 
 Handlungsbedarf Handlungsträger 

(hauptsächlich) 
Landschaftstypen 

  N
V 

A
V 

K
G 

SO Vorl
and 

Mar
sch 

Nied
erun
g 

Moor Geest 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Vermeidung und 
Verminderung des Verlustes 
von für die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und 

andschaft bedeutsamen 
enten und Strukturen 

rch Bodenabbau, Siedlung, 
ie, Gewerbe, 

Energiewirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, 
Flurbereinigung u.ä. 

L
Elem
du
Industr

x x x x o o o o o 

Vermeidung und 
Verminderung der 
Beeinträchtigungen durch 
Erholung, Sport, 
Fremdenverkehr 
(einschließlich der 
entsprechenden 
Infrastruktureinrichtungen) 

x x x x o o o o o 

Vermeidung und 
Verminderung von 
Lärmbelästigungen durch 
Siedlung, Industrie, Gewerbe, 
Verkehr u. ä. 

 x x x o o o o o 

Vermeidung und 
Verminderung 
von 
Beeinträchtigung
en der Vielfalt, 
Eigenart und 
Schönheit von 
Natur und 
Landschaft 

Vermeidung und 
Verminderung von 
Geruchsbelästigungen durch 
Industrie, Gewerbe, Verkehr, 
Landwirtschaft (insbesondere 
Intensivtierhaltungsanlagen) 
u. ä. 

 x x x o o o o o 

 
Anmerkungen: 
Spalten 3 bis 6: NV: Naturschutzverwaltung, AV: andere Fachverwaltungen und öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, KG: kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Samtgemeinden, Gemeinden), SO: 
anerkannte Naturschutzverbände, Privatpersonen und sonstige Handlungsträger. 
 
Durch den enormen zivilisatorisch-technischen Wandel vor allem in den letzten Jahrzehnten haben 
sich die meisten Nutzungsformen zunehmend von ihren natürlichen Voraussetzungen gelöst. Heute 
wird der weit überwiegende Teil des Cuxlandes intensiv genutzt. Häufig sind damit auch 
Veränderungen und Beeinträchtigungen nicht nur des Naturhaushaltes, sondern auch des 
Landschaftsbildes verbunden. Das kann vielen bisher noch intakten Bereichen zum Verlust der 
regionalen Eigenart, der Vielfalt und Schönheit der das Cuxland prägenden Landschaften führen. 
 
Ein weiteres Problem ist die immer noch zunehmende Zerschneidung der Landschaft durch 
Verkehrstrassen und andere Elemente und Strukturen mit negativen Auswirkungen auf das ungestörte 
Naturerleben. 
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In der Karte II „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft – Wichtige Bereiche“ des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Cuxhaven 2000 sind eine Vielzahl von charakteristischen und 
prägenden Elementen und Strukturen der Natur- und Kulturlandschaft im Landkreis Cuxhaven 
dargestellt. Der Landschaftsrahmenplan enthält darüber hinaus eine detaillierte Darstellung des 
gegenwärtigen Zustands in den naturräumlichen Landschaftseinheiten (LANDKREIS CUXHAVEN 
2000: 3-146 bis 3-174). 
 
 

2.7 Sachwerte und kulturelles Erbe 
 
Die im Landkreis Cuxhaven vorhandene Vielfalt sowohl hinsichtlich der Biodiversität als auch 
hinsichtlich der Kulturdenkmäler ist das Ergebnis eines historischen Prozesses, in dem sich natürliche 
Umwelt, Baukultur und Erwerbsleben gegenseitig beeinflussen. Diese Vielfalt beinhaltet neben der 
geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Bedeutung immer auch den 
Aspekt der regional gewachsenen Identität, die im Interesse der Nachhaltigkeit auf den Ausgleich mit 
der biologischen Umwelt abzielt. In diesem Sinne handelt es sich bei den Natur- und 
Kulturdenkmälern um einen Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. 
 
Um das Entwicklungspotenzial der Kulturdenkmäler sowie der historischen 
Kulturlandschaftselemente stärken und nutzen zu können, müssen sie als Bestandteile der natürlichen 
Lebensgrundlagen erhalten und gepflegt werden. Die historische Baukultur in Bezug auf den 
umgebenden Raum vermittelt dann in hohem Maße Lebensmodelle, die entwicklungs- und 
anpassungsfähige Potenziale für künftige Entwicklungen vorhalten. 
 
§ 2 NDSchG definiert den Schutz, die Pflege und die Erforschung der Kulturdenkmale als 
gemeinschaftliche Aufgabe aller Beteiligten im Lande und weist den Planungsbehörden die Pflicht 
zur besonderen Berücksichtigung dieses öffentlichen Belangs zu. Ergänzend hierzu sind europäische 
Übereinkommen zu beachten – vor allem das Übereinkommen zum Schutz des Archäologischen 
Erbes (= „Konvention von Malta“, revidiert, La Valetta, 1992) und die Internationale Charta über die 
Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles (= „Charta von Venedig“, 1964). 
 
Der Landkreis Cuxhaven zeichnet sich vom Wattenmeer über die Marschen, Niederungen und Moore 
bis zur Geest durch eine große landschaftliche Vielfalt aus, die auch eine Vielfalt historischer 
Prozesse und kulturlandschaftlicher Entwicklungen bedingt. Die einzelnen Landschaften sind geprägt 
durch die jahrtausendelange Anwesenheit des Menschen, dessen Aktivitäten bis heute zur 
Veränderung und Umgestaltung seiner Umwelt führten und führen – und so die Entwicklung 
verschiedener, einzigartiger Kulturlandschaften bewirkt haben. 
 
Die weiträumige Landschaft der Geest wird von einer in Europa einmalig großen Zahl erhaltener 
jungsteinzeitlicher Großsteingräber und bronzezeitlicher Grabhügel charakterisiert. Die weiträumigen 
Moore waren für die Menschen Hindernis und Gefahrenquelle, aber auch Lebensgrundlage. Die 
Strukturen der Moorkolonisation sind teilweise noch sehr gut erhalten. Zudem sind die Moore ein 
einzigartiges archäologisches Archiv. Die für die Küste typische Kulturlandschaft enthält Wurten, 
Deiche und Entwässerungssysteme und lässt den Aufwand für Neulandgewinnung und Verteidigung 
der Siedlungsbereiche. Der erreichte Wohlstand lässt sich an zahlreichen Baudenkmalen aufzeigen. 
 
Die historischen Landnutzungsformen und Siedlungsstrukturen haben ebenso wie die erhaltenen 
Kulturdenkmale einen hohen Informationswert für die landeskundliche Forschung. Den 
archäologischen Funden (Gräberfelder, Siedlungen, Befestigungen u. ä.) kommt dabei besondere 
Bedeutung zu; sie stellen die einzige Informationsquelle für den langen Zeitraum ohne schriftliche 
Überlieferung dar. 
 
Die von Menschenhand geschaffenen und über Jahrhunderte gewachsenen Kulturdenkmale und 
historischen Kulturlandschaften sind einem ständigen Entwicklungsprozess unterworfen. Probleme 
treten überall dort auf, wo über den natürlichen Wandel- und Alterungsprozess hinaus im Zuge eines 
anhaltenden und sich beschleunigenden Strukturwandels für viele bauliche Zeugnisse die historische 
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Nutzungskontinuität unterbrochen wird. Davon sind verstärkt auch die Bau- und Kunstdenkmale 
betroffen, denen die unverzichtbaren Grundlagen für eine kontinuierliche Bauunterhaltung und 
sinnvolle wirtschaftliche Nutzung entzogen werden. 
 
Zunehmender Leerstand, fehlende Nutzung, unterlassene Bauunterhaltung, mangelnde finanzielle 
Ausstattung sowie fehlende Entwicklungsperspektiven gefährden zunehmend den landesweiten 
Bestand der Kulturzeugnisse. Innerhalb des Landes Niedersachsen ist hiervon das Cuxland besonders 
stark betroffen. Insbesondere die historischen Siedlungskerne der Wohnplätze, Dörfer, Flecken und 
Kleinstädte stehen in der Gefahr, ihre historische Identität zu verlieren. Mit der Intensivierung der 
Landwirtschaft, dem zunehmenden Verschwinden einer kleinbäuerlichen, integrierten Landwirtschaft 
drohen die historisch gewachsenen Kulturlandschaften zu veröden. 
 
Nach wie vor sind die Flächeninanspruchnahme und die Zerstörung von Bodendenkmalen erheblich. 
Nutzungsänderungen führen häufig zum Verschwinden der im Boden enthaltenen Spuren 
menschlichen Handelns. Ein besonderes Problem bereiten die Auftragsböden in den Geestgebieten: 
Zur Verbesserung der Bodenqualität wurden seit dem Mittelalter stallgedüngte Grassoden und 
Heideplaggen auf die Äcker gebracht. Diese Eschwirtschaft hat zu mächtigen Eschböden geführt, 
unter denen sich archäologische Strukturen zwar hervorragend erhalten haben, die sich aber nicht an 
die Oberfläche „durchpausen“. 
 
Bodeneingriffe jeglicher Art können leicht zur Vernichtung von Bodendenkmalen führen. Auch die 
üblichen und zulässigen land- und forstwirtschaftlichen Maßnahmen sind mit einer schleichenden 
Zerstörung der Bodendenkmale verbunden. Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen führt der 
Einsatz schwerer Arbeitsgeräte seit Jahrzehnten zu messbaren Substanzverlusten. Die Pflüge reichen 
in bisher ungestörte Schichten hinein. Darüber hinaus stellt der regelmäßige Düngereintrag eine 
zunehmende chemische Bedrohung für das archäologische Fundmaterial dar. Ebenfalls durch 
schwere Arbeitsgeräte gekennzeichnete moderne forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden 
können sich negativ auf die unter dem Schutz des Waldes eigentlich gut konservierten 
Bodendenkmale wie Wallburgen, Grabhügel und Steinsetzungen auswirken. Die Trockenlegung der 
Moore führt zum Verfall der hierin seit Jahrtausenden konservierten organischen Funde. Der Einsatz 
moderner Torfabbaumaschinen ist Ursache dafür, dass spektakuläre archäologische Entdeckungen 
wie Moorleichen immer seltener werden. 
 
Grundwasserabsenkungen können zur Austrocknung ursprünglich vernässter oder feuchter 
Bodendenkmale und dadurch unweigerlich zum Zerfall wertvoller organischer Funde und Befunde 
(Holz, Knochen, Textilien usw.) führen. Veränderungen der Gewässerstruktur in Form von 
Begradigung, Vertiefung, Verbauung und Beseitigung von Uferbewuchs können erhebliche 
Auswirkungen auf Fließgeschwindigkeit und Wasserhaushalt der näheren Umgebung haben. 
 
 

 
C Prognose voraussichtlicher, erheblicher Umweltauswirkungen  

der Festlegungen des RROP 2010 
 
1. Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung 
 
Die im ersten Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms genannten Grundsätze zur 
gesamträumlichen Entwicklung des Landkreises haben keinen verbindlichen Charakter, sondern sind 
als Leitlinien zu verstehen. Da von diesen formulierten Grundsätzen keine negativen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, werden sie keiner eigenständigen Überprüfung ihrer 
Umweltauswirkungen unterzogen.  

 
Die festgelegten Zielaussagen unter 1.1.04 „zusätzliche Infrastruktur“ kann negative 
Umweltauswirkungen, z.B. durch Versiegelung und Induzierung von weiterem Verkehr, haben. Da 
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keine konkreten Vorhaben festgelegt werden, können genaue Umweltauswirkungen erst in späteren 
Verfahren behandelt werden. 
 
Die Zielaussagen unter 1.4 können durch mögliche Konflikte zwischen Tourismus und Naturschutz 
bei der Nutzung der Küste und des Wattenmeeres negative Umweltauswirkungen haben. Eine 
naturverträgliche Nutzung wird durch die Zielaussagen unter 3.1.4 und 3.2.3 sichergestellt.  
 
 

2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und 
Versorgungsstrukturen 

 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Die allgemeinen Aussagen zur Siedlungsentwicklung werden ausschließlich textlich behandelt, eine 
Darstellung in der Zeichnerischen Darstellung erfolgt nicht. Die hier formulierten Ziele und 
Grundsätze werden keiner eigenständigen Umweltprüfung unterzogen, sondern in die folgenden 
Bereiche mit einbezogen.  
 
In der Zeichnerischen Darstellung werden Zentrale Siedlungsbereiche festgelegt. Durch diese 
Festlegung wird die Inanspruchnahme von Boden gegenüber einer Siedlungsentwicklung in 
weitgehend unbesiedelten Bereichen reduziert und es kommt zu einer Reduzierung erheblicher 
negativer Umweltauswirkungen.  
 
Die nicht gebietsscharfe Festlegung von Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 
Erholung sowie Tourismus wird beibehalten. Die Festlegungen sind nicht gebietsscharf und setzen 
somit keinen Rahmen, der auf regionaler Ebene bereits bestimmte Umweltauswirkungen erkennen 
lässt. Vielmehr ergeben sich konkrete Auswirkungen erst auf der nachfolgenden Ebene im Bereich 
der Bauleitplanung. Somit wird, bei einem Neu-, Anbau-, oder Umbauvorhaben, eine Umweltprüfung 
notwendig. Das gleiche gilt auch für die Festlegung der Standorte für die Sicherung zur Entwicklung 
von Wohnstätten bzw. Arbeitsstätten. 
 
Die gebietsscharfe Festlegung von Vorranggebieten für Industrie und Gewerbe bzw. hafenorientierte 
wirtschaftliche Anlagen bedarf einer intensiven Überprüfung, sofern sie sich auf nicht bereits 
bauleitplanerisch gesicherte Bereiche bezieht. Dieses wird aufgrund der eingehenden Stellungnahmen 
im Beteiligungsverfahren und einer naturschutzfachlichen Bewertung bezogen auf die einzelnen 
Schutzgüter in der Endfassung des Umweltberichtes geschehen. 
 
Das Vorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen der Stadt Cuxhaven ist im LROP 
abschließend und verbindlich geregelt. Deshalb ist keine nochmalige vertiefende Umweltprüfung 
notwendig (siehe Kapitel 1.2). Im RROP erfolgte eine nähere Darlegung. 
 
Das Vorbehaltsgebiet Lärmbereich Nordholz ist bereits bauleitplanerisch gesichert und durch die 
Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Nordholz 
vom 27.9.1995 festgelegt. 
 
Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe in Nordholz wurde aus dem RROP 2002 übernommen. 
 
Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe in Langen wurde neu ausgewiesen. 
 
Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe in Schiffdorf ist nur in einem Teilbereich im gültigen 
Flächennutzungsplan dargestellt.  
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Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe in Loxstedt wurde neu ausgewiesen und ist nur im 
nördlichen Teilbereich im gültigen Flächennutzungsplan dargestellt. Die Nähe zum derzeitigen 
Entwicklungsschwerpunkt Bremerhaven Süd mit Sichtbezug zur Autobahn ist gegeben. Die 
Erschließungsanbindung kann ohne internes Erschließungsnetz alternativ direkt an die B 6 erfolgen. 
Hinsichtlich der Flächengröße ist dies als Ersatz für die entfallenden Flächen für hafenorientierte 
industrielle Anlagen auf der Luneplate und Reitufer der Stadt Bremerhaven zu sehen.  
 
 

2.2 Entwicklung der Zentralen Orte 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Die Mittelzentren Cuxhaven und Hemmoor sind durch das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) 
vorgegeben und nach dem Abschichtungsgebot bereits im Umweltbericht zum LROP behandelt 
worden.  
 
Die Festlegung von Grundzentren mit mittelzentralen Teilfunktionen erfolgt erstmals und wurde für 
drei Städte und Gemeinden verwirklicht. Die mittelzentrale Teilfunktion bezieht sich auf das Segment 
„großflächiger Möbeleinzelhandel“ sowie „Verwaltung, Justiz und Gesundheitswesen“.  
 
Die Festlegung der Grundzentren kann zu erheblichen Umweltauswirkungen führen, gleichzeitig wird 
durch diese Festlegungen eine Steuerung der Siedlungsentwicklung sowie eine Konzentration auf für 
diese Entwicklung vorgesehene Siedlungsbereiche erreicht.  
 
Alternativenprüfung 
 
Die Mittelzentren sowie werden durch das Landes-Raumordnungsprogramm festgelegt. Somit ist 
keine Alternativenprüfung erforderlich.  
 
Die Festlegung der Grundzentren ist bestandsorientiert und folgt der Zuweisung aus dem RROP 
2002. Somit ist keine Alternativenprüfung notwendig.   
 
Ergebnis 
 
Die Festlegungen schaffen die Möglichkeit zur Siedlungsentwicklung, da an diesen Standorten die 
Entwicklung von Siedlungsflächen und darauf bezogener Infrastruktur gebündelt werden. Bei 
Konkretisierung auf nachfolgenden Ebenen können negative Umweltauswirkungen, unter anderem 
aufgrund von Versiegelung, für alle Schutzgüter auftreten. Würden diese Festsetzungen jedoch nicht 
getroffen, würde dies einhergehen mit einer Zersiedlung der Fläche sowie einem abnehmenden 
Nutzungsgrad des ÖPNV und somit einer Zunahme des Motorisierten Individualverkehrs. Insgesamt 
würde eine Nicht-Festsetzung also zu negativeren Umweltauswirkungen führen. 
 
 
 

2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 werden keine räumlich konkreten Standorte für den 
großflächigen Einzelhandel festgelegt. Die textlich formulierten Leitziele steuern 
Einzelhandelsgroßprojekte, um so negative Umweltauswirkungen zu vermeiden. Eine weitere 
Steuerung erfolgt durch die zeichnerische Darstellung von zentralen Siedlungsgebieten. 
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Alternativenprüfung 
 
Da für diesen Bereich keine flächenkonkreten Festlegungen getroffen werden, sondern durch 
textliche Festsetzungen die Inhalte fixiert werden, ist keine Alternativenprüfung vorzunehmen.   
 
Ergebnis 
 
Durch die Festlegungen zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen sind nicht direkt erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten. Durch die Festsetzungen soll eine Steuerung der 
Einzelhandelsentwicklung, insbesondere des großflächigen Einzelhandels, erreicht werden und somit 
auch eine Verringerung möglicher Umweltauswirkungen. Erhebliche Umweltauswirkungen würden 
sich beispielsweise bei einer ungesteuerten Entwicklung des großflächigen Einzelhandels in der 
Fläche ergeben, da dies unter anderem zur Ausbreitung PKW-orientierter Standorte führen könnte. 
 
 

3. Ziele und Grundsätze der Entwicklung der Freiraumstruk- 
turen und Freiraumnutzungen 

 

3.1.1.1 Elemente und Funktionen des kreisweiten 
Freiraumverbundes 

 
Die Freiräume werden durch die festgelegten Ziele und Grundsätze geschützt. Die Festlegungen zum 
Freiraumschutz sind als Festsetzung regionaler Umweltziele zu verstehen. Diese sind auf 
nachfolgenden Ebenen zu beachten und jeweils projektbezogen zu konkretisieren. Durch die 
Festlegungen werden negative Umweltauswirkungen vermieden. Somit sind überwiegend positive 
Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

3.1.1.2 Bodenschutz 
 
Die Festlegungen zum Bodenschutz sind als Festsetzung regionaler Umweltziele  zu verstehen. Diese 
sind auf nachfolgenden Ebenen zu beachten und jeweils projektbezogen zu konkretisieren. Durch die 
Festlegungen werden negative Umweltauswirkungen vermieden. Somit sind überwiegend positive 
Umweltauswirkungen zu erwarten.  
 
 

3.1.2 Natur und Landschaft 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Die textlichen Festlegungen in Form von allgemeinen Grundsätzen haben den Charakter von 
Leitlinien zur Sicherung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes. Aufgrund dieser Festlegungen 
sind keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
Die Festlegung von „Vorranggebieten Natur und Landschaft“ und „Vorbehaltsgebieten Natur und 
Landschaft“ sowie „Vorranggebieten für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und entwicklung“ wurde 
aufgrund verschiedener Fachdaten festgelegt. Als wesentliche Grundlage diente der 
Landschaftsrahmenplan, ergänzt um aktuelle Daten der Unteren Naturschutzbehörde sowie des 
Landes Niedersachsen. Diese Festlegungen dienen auf nachfolgenden Planungsebenen zur 
Vermeidung negativer Umweltauswirkungen.   
 
 
 

 55



Alternativenprüfung 
 
Da die Festsetzungen auf Grundlagendaten der Unteren Naturschutzbehörde (insbesondere des 
Landschaftsrahmenplans, ergänzt um aktuelle Daten der Unteren Naturschutzbehörde) sowie des 
Landes beruhen, wurden keine Alternativen geprüft.   
 
Ergebnis 
 
Die Festsetzungen dienen dazu, negative Umweltauswirkungen zu vermeiden und wirken sich somit 
positiv aus.  
 
 

3.1.3 Natura 2000 
 
Alle Natura 2000-Gebiete werden gemäß Landes-Raumordnungsprogramm 2008 im Regionalen 
Raumordnungsprogramm 2010 in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle für das Kreisgebiet 
gemeldeten Gebiete der FFH-Richtlinie sowie der EG-Vogelschutzrichtlinie sind als „Vorranggebiete 
Natura 2000“ in den Regionalplan eingeflossen. Da es sich bei der Festlegung um eine Übernahme 
nach den Vorgaben des LROP 2008 handelt, entfällt die Überprüfung etwaiger Alternativen. Es 
erfolgt insgesamt keine vertiefte Einbeziehung dieser Festlegung in die Umweltprüfung.    
 
 

3.1.4 Entwicklung der Großschutzgebiete 
 
Die Festlegung des Nationalpark niedersächsisches Wattenmeer als Weltmaturerbe in der 
Zeichnerischen Darstellung ist eine nachrichtliche Darstellung und wird somit nicht in die 
Umweltprüfung mit einbezogen.  
 
 

3.2.1.1 Landwirtschaft  
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Die Festlegung verschiedener Flächen als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft wurde in Anlehnung an 
die Ausweisung im Regionalen Raumordnungsprogramm 2002 vorgenommen worden. Das bedeutet, 
dass im Wesentlichen eine Aktualisierung der Flächen vorgenommen wurde. Neu Flächen sind somit 
nicht hinzugekommen, weswegen keine eigenständige Überprüfung durchzuführen ist.  Da sich diese 
Festlegung am Bestand orientiert und lediglich eine Aktualisierung um die bereits umgewandelten 
bzw. bereits anderweitig genutzten Flächen vorgenommen wurde, wird die Festlegung keiner eigenen 
Prüfung der Umweltauswirkungen unterzogen. 
 
Alternativenprüfung 
 
Aufgrund der Orientierung am Bestand und die ledigliche Aktualisierung der ehemaligen Flächen aus 
dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2002 werden keine zusätzlichen Flächen ausgewiesen und 
somit eine Alternativenprüfung obsolet.    
 
Ergebnis 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind durch die Festsetzungen zur Landwirtschaft nicht zu erwarten. 
Eine vertiefte Prüfpflicht ist nicht erforderlich. 
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3.2.1.2 Forstwirtschaft 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Die Festlegungen der „Vorbehaltsgebiete Wald“ orientieren sich an den Festlegungen des Regionalen 
Raumordnungsprogramms 2002 sowie an der aktuellen Fassung ATKIS. 
  
Mit der Festlegung von „Vorbehaltsgebieten Wald“ werden Festlegungen zur Sicherung der 
Waldfunktionen getroffen. Diese Maßnahmen wirken darauf hin, den Lebensraum für heimische 
Tierarten zu erhalten und zu erweitern. Darüber hinaus sind durch die Sicherung des Waldes positive 
Aspekte für das Schutzgut Mensch zu erwarten, da die Qualität der Erholungsfunktion des Waldes für 
den Menschen als hoch gewertet werden kann  
 
Alternativenprüfung 
 
Die Festlegung der Vorbehaltsgebiete für Wald orientiert sich am Bestand und sind somit von der 
Alternativenprüfung ausgeschlossen.  
 
Ergebnis 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind durch die Festlegungen zur Forstwirtschaft nicht zu erwarten. 
Eine vertiefte Prüfung ist daher nicht erforderlich.  
 
 

3.2.1.3 Fischerei 
 
Die Festlegungen zur Fischerei haben Grundsatzcharakter und sind eher als Leitlinien anzusehen. 
Durch diese Festlegungen sind keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten. Eine vertiefte 
Prüfpflicht ist nicht erforderlich.    
 
 

3.2.2 Rohstoffgewinnung 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Die Festlegung der Flächen als „Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung“ bzw. als „Vorbehaltsgebiet  
für Rohstoffgewinnung“ bezieht sich auf die Festlegungen aus dem Landes-Raumordnungsprogramm 
2008 verbunden mit einer Aktualisierung durch die aktuellen Rohstoffsicherungskarten. 
 
Alternativenprüfung 
 
Für die „Vorranggebiete Rohstoffgewinnung“ und die „Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung“, die 
bereits im RROP 2002 oder im LROP 2008 ausgewiesenen wurden, war eine Alternativenprüfung 
nicht notwendig.   
 
Die neu dargestellten „Vorranggebiete Rohstoffgewinnung“ und „Vorbehaltsgebiete 
Rohstoffgewinnung“, die sich aus den aktuellen Rohstoffsicherungskarten ergaben, wurden einem 
naturschutzfachlichen Abgleich unterzogen und nur im RROP 2010 dargestellt, wenn keine 
Überlagerung mit konkurrierenden naturschutzfachlichen Festlegung vorlag. 
 
Ergebnis 
 
Rohstoffgewinnung wirkt sich negativ auf die Schutzgüter aus. Für Flora und Fauna kommt es zum 
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Verlust von Lebensräumen. Menschen können durch die Lärm- und Staubemissionen beeinträchtigt 
werden. Da die Filtereigenschaften des Bodens teilweise verloren gehen, kann es zu negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“ kommen. Allerdings  ist der Bodenabbau temporär 
beschränkt. Nach dem erfolgten Abbau kann es durch Rekultivierung zu einer Aufwertung für die 
Schutzgüter kommen. 
 
Da sich die Ausweisung der „Vorranggebiete Rohstoffgewinnung“ und der „Vorbehaltsgebiete 
Rohstoffgewinnung“ an bereits im RROP 2002 oder im LROP 2008 ausgewiesenen Flächen bzw. an 
einer naturschutzfachlich Vorabgestimmten Übernahme von Gebieten aus den 
Rohstoffsicherungskarten orientiert, sind negative Umweltauswirkungen nicht zu erwarten. Durch die 
Festlegung unter 3.2.2 05 werden Auswirkungen auf die Natura 2000 Gebiete vermieden. Bei der 
Abgrenzung wurden umweltbezogene Kriterien berücksichtigt. Die Rohstoffvorkommen werden 
langfristig gesichert. 
 
Auf Grundlage der im Beteiligungsverfahren eingehenden Stellungnahmen und einer Beurteilung der 
Auswirkung auf die einzelnen Schutzgüter werden die bisher nicht dargestellten Vorranggebiete in 
der Endfassung des Umweltberichtes in ihren Auswirkungen auf die Umwelt dargestellt werden. 
 
 

3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 
 
Die attraktiven Gebiete im Landkreis Cuxhaven sollen für die Erholungsnutzung erschlossen werden. 
Da Grundsätze und Zielaussagen für eine naturverträgliche Konzeption getroffen wurden, sind 
hierdurch keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarte. Sofern konkrete Projekt zur 
Erschließung realisiert werden, sind in nachfolgenden Verfahren Umweltauswirkungen zu prüfen. 
 
 

3.2.4.1 Wassermanagement und Wasserversorgung 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Wasserwirtschaft 
 
Die in diesem Kapitel festgelegten Grundsätze und Ziele stellen räumlich nicht konkretisierte 
Umweltziele dar, deren Berücksichtigung zur Vermeidung belastender Umweltauswirkungen führt.  
Negative Umweltauswirkungen sind daher nicht zu erwarten.  
 
Wasserversorgung 
 
Die festgelegten Grundsätze dienen als Leitlinien für eine nachhaltige Nutzung des Grundwassers. 
 
Die in der Zeichnerischen Darstellung festgesetzten Bereiche „Vorranggebiet 
Trinkwassergewinnung“ sichern den Bestand an festgesetzten Wasserschutzgebieten und 
Einzugsgebieten bestehender Brunnen. Da diese bereits abschließend durch die Untere 
Wasserbehörde geprüft wurden und die Festsetzung insgesamt einer nachhaltigen Nutzung der 
regionalen Grundwasserressourcen und damit einer Vermeidung von Umweltauswirkungen durch 
gebietsexterne Grundwassergewinnung dient, sind keine negativen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Beeinträchtigungen können jedoch bei Neubewilligung von Grundwassergewinnungen oder 
Erhöhung der Fördermenge eintreten.  
 
Die Festlegung führt in Verbindung mit den festgelegten Zielen und Grundsätzen zu einer 
Vermeidung erheblicher negativer Umweltauswirkungen. 
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Alternativenprüfung 
 
Wasserwirtschaft 
 
Für diesen Bereich wurden keine raumkonkreten Festlegungen getroffen, so dass eine 
Alternativenprüfung nicht durchgeführt wurde.   
 
Wasserversorgung 
 
Die Festlegung der „Vorranggebiete Trinkwassergewinnung“ wurde gegenüber dem im RROP 2002 
dargestellten Bestand angepasst. Da die Ausweisung dieser Gebiete auf Messdaten der 
Wasserversorger beruht, welche abschließend durch die Untere Wasserbehörde geprüft wurden, ist 
eine Alternativenprüfung nicht erfolgt 
 
Hochwasserschutz 
 
Die Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz wurden in das RROP mit aufgenommen. Da 
die Festlegung auf der Grundlage der bereits förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes 
erfolgte, ist eine Alternativenprüfung nicht erforderlich.  
 
 
 

3.2.4.2 Küsten- und Hochwasserschutz 
 
Die Festlegung „Vorranggebiet Hochwasserschutz“ an der Oste dient der Sicherung von Funktionen 
des Hochwasserabflusses sowie der Retention. Die Freihaltung des festgelegten Gebietes dient der 
Vermeidung negativer Umweltauswirkungen.  
 
Ergebnis 
 
Die Festlegungen in den Bereichen Wasserwirtschaft, Wasserversorgung und Hochwasserschutz und 
hierbei vor allem die Festsetzungen zur regionalen Wasserversorgung und zum Hochwasserschutz 
dienen überwiegend der Vermeidung negativer Umweltauswirkungen. Die Festlegung des 
„Vorranggebietes Hochwasserschutz“ wird voraussichtlich positive Umweltauswirkungen mit sich 
bringen.   
 
Die räumlich konkrete Festlegung der Vorrangebiete für Trinkwassergewinnung ist nicht mit 
zusätzlichen Umweltauswirkungen verbunden und trägt durch die festgelegten Ziele und Grundsätze 
zu einer Minderung negativer Umweltauswirkungen bei.   
 
 

4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen 
Infrastruktur und der raumstrukturellen Standortpotentiale 

 

4.1.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur  
 
Die festgelegten Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sind räumlich 
wenig konkrete. Durch eine Verbesserung der verkehrlichen Anbindung kommt es zu negativen 
Umweltauswirkungen (Versiegelung, Zerschneidungseffekte, Verkehrsinduzierung). Bei konkreten 
Ausbauvorhaben müssen diese in weiteren Planverfahren geprüft werden. Durch die Festlegungen 
unter Ziffer 02. 04 und 05 wird eine Minimierung der negativen Umweltauswirkungen angestrebt. 
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4.1.1.2 Gewerbliche Wirtschaft und Logistik 
 
Ein Teilbereich dieses Themas erfolgt als textliche Festlegung mit verschiedenen richtungweisenden 
Festsetzungen zur zukünftigen Entwicklung. Darüber hinaus ist der Standort für das GVZ Cuxhaven 
räumlich näher festgelegt. Da sich die Festlegung auf bereits bauleitplanerisch gesichertes Gebiet 
beschränkt und eine mögliche Ausweitung an diesem Standort zum Zeitpunkt der Neuaufstellung 
nicht abschätzbar ist, können weitere mögliche erhebliche Umweltauswirkungen erst im Zuge der 
kommunalen Bauleitplanung oder im Rahmen der Fachplanung herausgearbeitet werden.  
 
 

4.1.2.1 Schienenverkehr 
 
Die Festlegungen zum Schienenverkehr orientieren sich im wesentlichen an denen des Regionalen 
Raumordnungsprogramms 2002. 
Aufgrund der Bestandsorientierung ist eine Alternativenprüfung nicht vorgesehen. 
Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen auf. 
 
 

4.1.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr 
 
Voraussichtliche Umweltauswirkungen / Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen  
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 für den Landkreis Cuxhaven wurden hinsichtlich des 
Öffentlichen Personennahverkehrs im wesentlichen Festsetzungen zu dessen Erhalt sowie zu dessen 
Effizienz- und Qualitätssteigerung getroffen. Überwiegend beziehen sich die Festlegungen also auf 
eine Verbesserung des ÖPNVs und somit auf die Entlastung der Umwelt vom motorisierten 
Individualverkehr.  
 
Alternativenprüfung 
 
Eine Alternativenprüfung scheidet in Falle dieser Festlegungen aus.  
 
Ergebnis 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind durch die Festlegungen zum ÖPNV nicht zu erwarten. Eine 
vertiefte Prüfung ist daher nicht erforderlich.  
 
 

4.1.3 Straßenverkehr und Fahrradverkehr 
 
In der zeichnerischen Darstellung und in der beschreibenden Darstellung ist die Trasse der geplanten 
Küstenautobahn A 22 dargestellt. Hiervon gehen negative Umweltauswirkungen aus.  
Da diese im Rahmen des abgeschlossen Raumordnungsverfahrens durch die Regierungsvertretung 
Lüneburg mit der landesplanerischen Feststellung vom 29.01.2009 geprüft wurden und die Trasse aus 
dem LROP übernommen wurde, bedarf es im RROP keiner nochmaligen vertiefenden 
Umweltprüfung. 
 
Entsprechendes gilt für die B73 neu zwischen östlich Otterndorf bis östlich Cadenberge, für die ein 
Raumordnungsverfahren 1996 abgeschlossen wurde. Eine aktuelle Überprüfung 2010 hat die 
landesplanerisch festgestellte Trasse bestätigt. 
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4.1.4 Schifffahrt, Häfen 
 
Der Seehafen Cuxhaven wurde aus dem LROP übernommen und näher dargelegt. Deshalb ergibt sich 
keine nochmalige Prüfpflicht. 
Die übrigen dargestellten Vorranggebiete Hafen existieren bereits. 
 

4.1.5 Luftverkehr 
 
Die Festlegungen zum Luftverkehr sind die Darstellungen der Fluglärmzone und der 
Marinefliegerhorst Nordholz als Vorranggebiet Verkehrsflughafen. Darüber hinaus wurden textliche 
Festsetzungen zum Luftverkehr getroffen.  
 
Da der Flughafen bereits existiert und militärisch und zivil genutzt wird, ist keine Prüfung der 
Umweltauswirkungen nötig. 
 
 
 

4.2.1 Energie, allgemein 
 
Die Festlegungen zielen auf eine Stärkung von regenerativen Energien ab. Hierdurch kann es zu 
positiven und negativen Umweltauswirkungen kommen. Einzelheiten sind in nachfolgenden 
Verfahren zu klären. 
 
Durch die Zielaussagen zu Erdgastransportleitungen und Hochspannungsfreileitungen wird eine 
Minimierung des Eingriffs angestrebt. 
 
 

4.2.2 Windenergie 
 
Die Festlegung der „Vorranggebiete für Windenergienutzung“ erfolgt unter Bezugnahme auf die am 
8.12.2004 in Kraft getretene Änderung und Ergänzung für den sachlichen Teilabschnitt Windenergie 
des RROP 2004. Im Zuge der Teilfortschreibung wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, welche zu 
dem Ergebnis kommt, dass grundsätzlich von der Festlegung von Vorranggebieten für 
Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt bzw. die
 entsprechenden Schutzgüter - insbesondere für das Schutzgut Natur und Landschaft 
(„Landschaftsbild“) - ausgehen können.  
 

Für neue Vorrangstandorte und Erweiterungssatndorte gegenüber der sachlichen Teilfortschreibung 
2004 wurden Kriterien getroffen, die erfüllt sein müssen. Durch die Festlegung von 
Ausschlussgebieten mit Pufferzonen werden Umweltbelange berücksichtigt. Die hierdurch 
ermittelten neuen Standorte bzw. Erweiterungen der Altstandorte unterliegen der Umweltprüfung in 
nachgeordneten Verfahren. 

 
Die Methodik der Teilfortschreibung Windenergie zur Festlegung der Vorranggebiete erfolgte auf 
Basis einer abgeschichteten Vorgehensweise in verschiedenen Prüfschritten. Diese ergibt eine für die 
gesamte Region methodisch einheitliche und in sich schlüssige Planungskonzeption, die auf 
flächendeckenden Ausschluss- und Konfliktkriterien beruht. Durch die Abschichtung mit den 
Kriterien konnten daher Vorranggebiete festgelegt und nachvollziehbar begründet werden. 
 
Der Standort für die Verlagerung des Offshore-Testfeldes Cuxhaven-Groden nach Neuenwalde-
Langen ist unter 4.2.1 04 nur textlich festgelegt. Das Kriterium „Abstand Windparks untereinander“ 
wird als einziges nicht erfüllt. Die Umweltauswirkungen werden in einem Raumordnungsverfahren 
näher untersucht, das am 21.4.2010 eingeleitet wurde. 
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Auf Grundlage der im Beteiligungsverfahren eingehenden Stellungnahmen und einer Beurteilung der 
Auswirkung auf die einzelnen Schutzgüter werden die bisher nicht dargestellten Vorranggebiete und 
Erweiterungen in der Endfassung des Umweltberichtes in ihren Auswirkungen auf die Umwelt 
dargelegt werden. 
 
Im Unterschied zu der bisherigen Festlegung werden im RROP 2010 keine maximale 
Gesamtanlagenhöhe über Grund festgelegt. Dieses geschieht durch die Gemeinden in der 
Bauleitplanung bzw. anhand einer raumordnerischen Beurteilung im Baugenehmigungsverfahren. 
Durch diese Änderung im RROP kann es durch die Errichtung von höheren Windkraftanlagen als die 
jetzt genehmigten zu zusätzlichen Beeinträchtigungen der Ortsbilder und des Landschaftsbildes 
kommen. Da die tatsächlichen Höhen jetzt jedoch nicht abschätzbar sind, kann keine Detailprüfung 
vorgenommen werden. Eine weitergehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, auch in der 
kummulative Wirkung von benachbarten Windparks, ist in der Bauleitplanung bzw. 
raumordnerischen Beurteilung im Baugenehmigungsverfahren zu untersuchen. 
 
 

4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 
 
Die Festsetzungen zur Abfallwirtschaft orientieren sich am Regionalen Raumordnungsprogramm 
2002. 
Aufgrund der Bestandsorientierung ist eine Alternativenprüfung nicht vorgesehen. 
Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen auf. 
 
Die Festsetzungen zu den Altlasten orientieren sich am Regionalen Raumordnungsprogramm 2002. 
Aufgrund der Bestandsorientierung ist eine Alternativenprüfung nicht vorgesehen. 
Es treten keine erheblichen Umweltauswirkungen auf. 
 
 

Gesamtplanbetrachtung 
 
Neben der Betrachtung einzelner Festlegungen wurde zusätzlich eine Gesamtplanbetrachtung 
durchgeführt. Hierbei konnten keine erheblichen negativen Auswirkungen aufgrund kumulativer 
Effekte der Festlegungen festgestellt werden.  
 
Die Festlegungen im RROP in der beschreibenden und zeichnerischen Darstellung können durch ihre 
Steuerungswirkung Umweltauswirkungen vermeiden oder verringern.  
Die Festlegung von bestimmten Vorranggebieten wie Windenergie, Industrie und Gewerbe und 
Straßen haben auch negative Umweltauswirkungen. Durch die Abwägung bei der Erstellung des 
RROP findet jedoch eine Standortwahl auf Flächen statt, die Umweltauswirkungen minimieren. Auch 
wird durch entsprechende Festlegungen eine ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, auch durch 
das Hinwirken von städtebaulich integrierten Versorgungseinrichtungen, gestärkt. 
 
Die einzelnen Schutzgüter werden gemäß den Zielen des Umweltschutzes (siehe Teil B) im RROP 
wie folgt geschützt: 
 
Schutzgut Mensch:  

- Anforderungen an sauberes Trinkwasser durch die Festlegung von Vorranggebieten für 
Trinkwassergewinnung 

- Sicherung von Landschaftsräumen zur Erholungsnutzung durch die Festlegung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft 

 
Arten und Lebensräume/Landschaft: 

- durch die Festlegung von Vorgehaltsgebieten Wald wird Wald gesichert 
- Sicherung durch die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft, 

Natura 2000 und textliche Festsetzungen unter 3.1.1 und 3.1.2 – 3.1.4 
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- Vorranggebiete Windenergiegewinnung mit Ausschlusswirkung an anderer Stelle unter 
Berücksichtigung von naturschutzfachlichen Kriterien 

 
Boden: 

- Festsetzungen unter 3.1.1.2 
- geregelte Siedlungsentwicklung durch Festlegung von zentralen Siedlungsgebieten sowie 

textliche Festlegungen unter 2.1 
- negative Umweltauswirkungen durch Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung sowie für 

Industrie und Gewerbe 
- Sanierung von Altlasten gemäß Festlegung unter 4.3 

 
Wasser: 

- Ausweisung von Vorranggebieten Trinkwassergewinnung 
- textliche Festsetzungen unter 3.2.4.1 
- keine neue Ausweisung von Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung in Vorranggebieten 

Trinkwassergewinnung 
- Sanierung von Altlasten gemäß Festlegung unter 4.3 
- Vorranggebiete für Natur und Landschaft an Gewässern 

 
Luft und Klima: 

- Festlegung von Vorbehaltsgebieten Wald 
- Förderung regenerativer Energie durch Ausweisung von Vorranggebieten für 

Windenergiegewinnung 
 
 
 

FFH-Verträglichkeit 
 
Es ist bei geplanten Festlegungen im einzelnen oder auch im Zusammenwirken mit anderen Inhalte 
des RROP oder sonstigen Projekten nicht auszuschließen, dass sich erhebliche Auswirkungen auf ein 
Natura 2000-Gebiet ergeben, so ist im Sinne einer Vorprüfung zu ermitteln, ob eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung notwendig ist.    
 
Für die raumkonkreten Festlegungen des RROP konnte keine Notwendigkeit einer FFH-Vorpüfung 
festgestellt werden, da keine erheblichen Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten bzw. 
bereits durch umfangreiche Prüfungen abgearbeitet wurden. Bei räumlicher Nähe verschiedener 
Festlegungen wurden auch Kummulationseffekte berücksichtigt. Auch hier konnten bei derzeitigen 
Planungskenntnissen keine erheblichen Beeinträchtigungen der wertgebenden Lebensraumtypen oder 
Arten erkannt werden. Dies entbindet nicht von der Verpflichtung, in folgenden Bauleitplänen die 
Thematik im Zweifelsfall erneut aufzugreifen.   
 
 

Geplante Überwachungsmaßnahmen 
 
Nach Anlage 1 (zu § 5 Abs. 2 Satz 3) Nr. 4b) NROG ist eine Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme auf die Umwelt durchzuführen, um u. a. 
frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Überprüfung der tatsächlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen infolge der Umsetzung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2010 für 
den Landkreis Cuxhaven erfolgt in erster Linie auf der nachgeordneten Planungsebene, da die 
Umweltauswirkungen überwiegend erst bei Umsetzung der Pläne in konkrete Maßnahmen wirksam 
werden.  
 
Daher erfolgt eine Überwachung der Umweltauswirkungen auf Ebene der Regionalplanung 
überwiegend im Rahmen der Umsetzung der raumordnerischen Festlegungen unter anderem in Form 
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von: 
 
 Beteiligungsverfahren zwischen den Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis Cuxhaven im 

Rahmen der Aufstellungsverfahren von Bauleitplänen und Genehmigung für 
Flächennutzungsplan-Aufstellung bzw.- Änderung. 

 Laufender Raumbeobachtung (unter anderem FIS-RO sowie das Raumordungsplan-monitoring 
ROPLAMO des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung) 

 Raumordnungsverfahren für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen  
 Ergebnissen des Monitorings der Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse gemäß der Richtlinie 

79/409/EWG und 92/43/EWG 
 Immissionsüberwachung laut 2.5 Teil B Umweltbericht in der Bauleitplanung 
 
Es werden im RROP Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt. Der 
Landkreis Cuxhaven ist als Untere Naturschutzbehörde (Trockenabbau) bzw. als Untere 
Wasserbehörde (Nassabbau) für die Genehmigung und Überwachung der Abbauvorhaben zuständig. 
Hierdurch ist eine Überwachung gewährleistet. 
 
Es werden im RROP Vorranggebiete für Windenergie festgelegt. Durch eine Konzentration der 
Windenergieanlagen auf geeignete Standorte bei Ausschluss an anderer Stelle soll sowohl eine 
Sicherung und Stärkung der Windenergienutzung als auch eine Begrenzung ihrer negativen 
Auswirkungen erreicht werden. Da der Landkreis Cuxhaven Genehmigungsbehörde für die FNP-
Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange beteiligt wird, 
wird nachvollzogen, wie der Rahmen für die Windenergienutzung ausgefüllt wird. Auf Grundlage der 
in den Bauleitplänen bzw. den Baugenehmigungsunterlagen ist eine Prüfung möglich, ob erhebliche 
unerwartete Umweltauswirkungen eintreten. 
 
Aufgrund unter anderem der oben genannten, bereits bestehenden Überwachungsmechanismen sowie 
ständig aktuell gehaltenen Daten wird davon ausgegangen, dass eine Überwachung gewährleistet 
werden kann.  
 
 

Nichttechnische Zusammenfassung 
 
Nach § 4 Abs. 1 NROG ist bei der Aufstellung bestimmter Programme und Pläne, deren 
Durchführung voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, eine Umweltprüfung 
durchzuführen.  
 
Der vorliegende Umweltbericht stellt den Teil der Plan- oder Programmdokumentation dar, der die 
zur Umweltprüfung erforderlichen Informationen enthält. Dabei wurden in der Umweltprüfung die in 
Anlage 1 (zu § 5 Abs. 2 Satz 3) NROG geforderten Informationen und Inhalte abgearbeitet. 
 
Im Teilbereich A wurden Anlass, Methodik und Rechtsgrundlage der Umweltprüfung sowie die 
wesentlichen Inhalte und Ziele des RROP in Form einer Zusammenfassung dargestellt. 
 
Im Teilbereich B werden die Ziele des Umweltschutzes (die für das RROP von Bedeutung sind) 
zusammengefasst. Darüber hinaus fand eine Beschreibung und Bewertung des aktuellen 
Umweltzustandes in Form eines Zustandsberichtes sowie eine Status-Quo-Prognose statt.  

 
Teilbereich C stellt die Dokumentation des Kerns der Umweltprüfung dar. Es erfolgte die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der möglichen erheblichen Umweltauswirkungen der Neuaufstellung 
des RROP. Hierbei wurde auch die Prüfung von Alternativen berücksichtigt.  
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Abkürzungsverzeichnis 
 
BBodSchG   Bundes- Bodenschutzgesetz 
 
BImSchG   Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 
BNatSchG   Bundes-Naturschutzgesetz 
 
BWaldG:   Bundes-Waldgesetz 
 
LROP    Landesraumordnungsprogramm 
 
NDSchG   Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 
 
NNatG    Niedersächsisches Naturschutzgesetz 
 
NROG Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung 
 
NWaldLG Niedersächsisches Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung 
 
NWG    Niedersächsisches Wassergesetz 
 
RL 2000/60/EG  Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000-Europäisches Parlament und 

Rat der EU-Ordnungsrahmen Wasserpolitik 
 
 
RL 2006/118/EG  Richtlinie 2006/118/EG vom 12.12.2006-Europäisches Parlament 

und Rat der EU-Grundwasserschutz 
 
ROG    Raumordnungsgesetz des Bundes 
 
saP    Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung    
 
SUP-Richtlinie Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung von Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme 

WHG    Wasserhaushaltsgesetz 
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